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Vorsitz - Présidence: Frau Blunschy .

Präsident: Sitzung und Session sind eröffnet. - Wir stehen
am Anfang einer stark belasteten Session. Wie Sie der
Traktandenliste entnehmen konnten, haben wir eine Reihe
wichtiger Vorlagen zu beraten. Leider mussten' auch ver-
schiedene Nachmittagssitzungen vorgesehen werden. Zu-
sammen mit den zahlreichen Sitzungen, die nicht auf der
allgemeinen Traktandenliste stehen - Sitzungen der Frak-
tionen, der Kommissionen und der parlamentarischen
Gruppen -, ergibt das für die meisten Ratsmitglieder tägli-
che Arbeitszeiten, die acht Stunden um etliches überstei-
gen. Ich bitte um Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit, damit
wir die uns übertragenen Aufgaben speditiv und trotzdem
mit der gebotenen Sorgfalt und Gründlichkeit in den kom-
menden drei Wochen erledigen können.

#ST# Wahlprüfung und Vereidigung
Vérification des pouvoirs et prestation
de serment

Schär, Berichterstatter: Die Wahlprüfungskommission hat
soeben die Wahl des Herrn Fritz Meier, Ellikort an der
Thur, geprüft. Herr Meier ersetzt unseren Kollegen
Dr. Heinrich Müller, der aus dem Rat zurückgetreten ist.
Auf der Zürcher Liste der Nationalen Aktion gegen die
Ueberfremdung war Herr Meier der Ersatzkandidat mit den
meisten Stimmen. Der Regierungsrat des Kantons Zürich
hat ihn als gewählt erklärt. Der Beschluss ist im Amtsblatt
publiziert worden.
Die Wahlprüfungskommission stellte fest, dass bei Herrn
Meier keine Unvereinbarkeit mit dem Nationalratsmandat
besteht. Sie beantragt daher einstimmig, die Wahl von
Herrn Fritz Meier zu validieren.

Präsident: Die Kommission beantragt, die Wahl von Herrn
Fritz Meier zu validieren. - Ein anderer Antrag liegt nicht
vor. Damit ist die Wahl gültig erklärt.

123-N

Herr Fritz Meier hat sich entschlossen, das Gelübde abzu-
legen.

Herr Meier legt das Gelübde ab
M. Meier lait la promesse requise

#ST# 77.013

FUSS- und Wanderwege. Volksinitiative
Chemins et sentiers. Initiative populaire

Botschaft und Beschlussentwurf vom 16. Februar 1977
(BBI l, 1067)
Message et projet d'arrêté du 16 février 1977 (FF11, 1083)

Allgemeine Beratung - Discussion générale

Schär, Berichterstatter: Am 21. Februar 1974 wurde mit
123000 gültigen Stimmen eine Initiative zur Förderung der
FUSS- und Wanderwege eingereicht. Ziel der Initiative ist
die Schaffung einer Verfassungsgrundlage für die Sicher-
stellung eines nationalen Wanderwegnetzes. In seiner Bot-
schaft vom 16. Februar 1977 kommt der Bundesrat zum
Schluss, dass die Initiative nicht in das Konzept der künfti-
gen Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen passe
und die Regelung der FUSS- und Wanderwcige nicht in die
Bundesverfassung gehöre, denn es handle sich um Aufga-
ben, die ausschliesslich in den Kompetenzbereich der
Kantone und Gemeinden falle.
Die zur Behandlung dieses Geschäftes eingesetzte nat'io-
nalrätliche Kommission von 19 Mitgliedern trat am 13. Mai
1977 zusammen. Gegenstand der Diskussion bildeten die
bundesrätliche Botschaft vom Februar 1977 und die ergän-
zenden Ausführungen und Begründungen von Herrn Bun-
desrat Hürlimann. An dieser Stelle sei kurz auf die Vorge-
schichte, die sich über mehr als drei Jahre erstreckt, hin-
gewiesen.
Beeindruckt und beunruhigt durch den jährlichen Verlust
von über 1000km Wanderwegen und die zunehmende
Asphaltierung der noch verbleibenden Wegstrecken such-
te die Arbeitsgruppe zur Förderung der schweizerischen
FUSS- und Wanderwege nach Möglichkeiten zur Sichers'tel-
lung des bestehenden Wanderwegnetzes. Da in den mei-
sten Kantonen keine Rechtsgrundlagen bestehen und bun-
desrechtlich keine Verfassungsbestimmung vorhanden ist,
auf die sich ein Gesetz über FUSS- und Wanderwege ab-
stützen Messe, entschloss sich die Arbeitsgruppe für eine
Verfassungsinitiative. Unterstützt durch die Arbeitsgemein-
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schaft für Wanderwege, den Alpenclub, den Naturschutz-
bund, die Gesellschaft für Umweltschutz und andere ge-
samtschweizerische Organisationen konnten innerhalb von
vier Monaten über 150000 Unterschriften gesammelt und,
wie bereits erwähnt, am 21. Februar 1974 123000 beglau-
bigte Unterschriften bei der Bundeskanzlei eingereicht
werden.
Der beantragte Verfassungszusatz würde den Bund ver-
pflichten, die Errichtung und den Unterhalt eines nationa-
len sowie regionalen Wanderwegnetzes auf dem Wege der
Gesetzgebung .sicherzustellen. Ferner müsste der Bund
die lokalen Fusswegnetze fördern und dafür besorgt sein,
dass FUSS- und Wanderwege abseits befahrbarer Strassen
geführt würden. In seiner Botschaft vom Februar kommt
der Bundesrat zum Schluss, die Initiative Volk und Stän-
den zur Verwerfung zu empfehlen.
Zu einem Gegenvorschlag konnte sich der Bundesrat, ob-
schon ein diesbezüglicher Vorschlag einer Arbeitsgruppe
vorlag, nicht durchringen. Aus den Voten der Kommis-
sionsmitglieder war ein Unbehagen über die Haltung des
Bundesrates herauszuhören. Eine Konsultativabstimmung
ergab, dass 16 der 19 Kommissionsmitglieder einen Ge-
genvorschlag der Ablehnung der Initiative vorziehen wür-
den. In diesem Gegenvorschlag sollte den berechtigten
Einwänden des Bundesrates Rechnung getragen werden,
insbesondere sollte nicht der Bund allein verpflichtet wer-
den, die Planung, die Einrichtung und den Unterhalt eines
nationalen Wanderwegnetzes sicherzustellen. Hingegen
vertrat die Kommission mehrheitlich die Ansicht, dass für
FUSS- und Wanderwege genauso Wiie für Strassen- und
andere Verkehrsträger eine Verfassungsgrundlage zu
schaffen sei. Der Verlust an Wanderwegen durch den
Strassenbau, Meliorationen und Erschliessung von Wäl-
dern, aber auch durch die Oeffnung von Wanderwegen für
den Motorfahrzeugverkehr ist beunruhigend. Auf kantona-
ler Ebene wurde bisher wenig vorgekehrt, um dem Wan-
derwegsterben Einhalt zu gebieten. Der Bund seinerseits
leistet lediglich einen jährlichen Beitrag von 60000 Fran-
ken an den Unterhalt der Wanderwege. Das ist ein Bruch-
teil eines Promilles des Betrages, den der Bund, für den
Nationalstrassenbau ausgibt. Ein Entwurf von Nationalrat
Kaufmann für einen Gegenvorschlag wurde von der Kom-
mission mit 13 Stimmen gutgeheisisen. Der Antrag der Min-
derheit wurde von Herrn Nationalrat Schärli formuliert. Die
redaktionelle Ueberarbeitung der beiden Texte führte zu
den Formulierungen, die Ihnen in der vorliegenden Fahne
unterbreitet werden. Voneinander abweichend ist nur der
erste Satz des vorgeschlagenen Verfassungsartikels
37quater. In der von der Kommissionsmehrheit befürworte-
ten Variante stellt der Bund die Grundsätze für die Anlage
und Erhaltung von FUSS- und Wanderwegnetzen auf. Die
Minderheit will auf Grundsätze des Bundes verzichten,
stimmt aber im übrigen mit dem Vorschlag der Mehrheit
der Kommission überein, wie übrigens auch der Ihnen
vorliegende Antrag von Frau Nationalrat Ribi, einzig dass
darin nur die fakultative Unterstützung der Tätigkeit der
Kantone durch den Bund vorgesehen wird.
Die Kommission beantragt die Verwerfung der Volksinitia-
tive und die Annahme des Gegenvorschlages der Bundes-
versammlung. Ich danke Ihnen.

M. Loetscher, rapporteur: Votre commission s'est réunie le
13 mai dernier en présence de M. le conseiller fédéral Hur-
limann. Après délibérations, elle est arrivée à la conclu-
sion, par 15 voix contre 3, qu'il convenait d'opposer à l'ini-
tiative populaire pour le développement des chemins et
sentiers, un contreprojet. Elle vous propose donc un arti-
cle 37quater que vous retrouverez dans votre dépliant
avec une proposition de minorité.
Dans son message du 16 février 1977, le Conseil fédéral,
lui, proposait de soumettre l'initiative populaire au peuple
et aux cantons sans contreprojet, mais avec une recom-
mandation de rejet. Le Conseil fédéral estimait qu'un dé-
veloppement adéquat des chemins et sentiers peut et doit
être assuré par les cantons seuls et qu'il faut accepter le

fait qu'ils s'attaqueront à ce problème de manière diffé-
rente. C'est là le prix du fédéralisme et de l'autonomie des
cantons. Tout en rejetant l'initiative et en renonçant à pro-
poser un contreprojet, l'objectivité nous oblige à souligner
que le Conseil fédéral ne tient nullement à sous-estimer le
rôle important que joue le mouvement pour le développe-
ment des chemins et sentiers. Une seule phrase de son
message en donne la preuve: «Les institutions qui se con-
sacrent à cette tâche méritent notre reconnaissance.»
La différence entre le Conseil fédéral et la majorité de
votre commission consiste précisément dans la suite à
donner à cette sympathie que chacun montre à l'égard de
l'initiative. Votre commission a estimé, quant à elle, que
cette reconnaissance, que cette sympathie platonique ne
suffisait pas, qu'elle devait se concrétiser dans les faits et
qu'une réglementation à l'échelle suisse était nécessaire,
qu'il fallait un contreprojet pour faire droit aux justes re-
vendications du piéton que nous sommes tous, occasion-
nellement du moins, je l'espère pour vous tous.
Notre environnement a subi de fortes modifications dues à
l'accroissement du nombre de véhicules à moteur. Les
liaisons pédestres,'dont l'importance considérable est en-
core loin d'être officiellement reconnue, sont soumises
aux menaces et aux atteintes les plus diverses. Il faut sa-
voir qu'actuellement déjà, 55 pour cent en chiffres ronds
du réseau pédestre - d'environ 45 000 km - est constitué
de routes ouvertes au trafic routier et que 30 à 40 pour
cent des chemins pédestres ont déjà un revêtement en dur.
On doit reconnaître qu'au niveau actuel de la législation,
une part très importante est accordée au trafic routier, une
part beaucoup plus importante que celle quasi inexistante
qui est accordée à la circulation des piétons.
Selon les auteurs de l'initiative - et nous partageons leur
avis - seul un article constitutionnel permettra de réaliser
dans toute la Suisse l'indispensable égalité juridique entre
les chemins et les routes et autres voies de communication.
La question du problème des pistes cyclables a également
été évoquée mais son auteur, M. Ganz, a retiré sa pro-
position en commission afin de la défendre et de la pré-
senter devant votre conseil. Je ne m'y arrêterai donc pas
La création de réseaux pédestres reliés les uns aux autres
ne représente pas une tâche trop onéreuse si on la com-
pare à d'autres tâches d'utilité publique. Les sentiers et
chemins pédestres rendent d'inestimables services à cha-
cun, jeunes et moins jeunes, citadins et campagnards. Je
suis certain qu'un jour de sentier vaut bien huit jours de
santé. La marche à pied et la randonnée sont un délasse-
ment de premier ordre po,ur le corps et l'esprit. Les effets
positifs de la marche ne peuvent se chiffrer et être appré-
ciés à leur juste valeur. Ne serait-il pas financièrement
préférable d'entreprendre quelque chose à titre préventif
en faveur de la santé publique, en encourageant la cons-
truction des sentiers et chemins pédestres, que de dépen-
ser des milliards destinés à soigner nos concitoyennes et
nos concitoyens malades du manque de mouvement ou
victimes des accidents de l-a circulation? Existe-t-il un
droit plus fondamental, plus élémentaire, que celui de se
déplacer à pied, sans danger, un droit tellement fonda-
mental et évident, si évident et surtout si peu menacé lors
de la naissance de notre constitution qu'il n'avait pas à
être assuré légalement en ce temps-là? Hélas! les temps
ont changé et il nous faut essayer de remédier à une si-
tuation qui ne peut durer. Songez qu'année après année,
ce sont plus de 1000 km de bons sentiers qui disparais-
sent sans être remplacés. Dans les agglomérations, les
conditions faites aux piétons sont devenues en maints
endroits proprement inacceptables. Il n'existe aucune
perspective d'amélioration de cet état de fait déplorable
car on ne dispose d'aucune base légale efficace assurant
la protection des chemins.
Diverses propositions vous sont faites. Certaines vont dans
le sens souhaité par le Conseil fédéral, d'autres sont as-

. sez proches du contreprojet de votre commission. Celle-ci
n'a pas pris position sur les diverses solutions envisa-
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gées. C'est pourquoi, en résumé, afin d'atténuer quelque
peu la rigidité du projet initial, mais surtout afin de donner
satisfaction à la juste revendication des initiants, je vous
propose, au nom de la majorité de votre commission, d'ac-
cepter l'entrée en matière et d'adopter le contreprojet qui
vous est présenté.

Kaufmann: Ich befinde mich eigentlich in einer irregulären
und gleichwohl do.ch tröstlichen Situation. Die CVP-Frak-
tion lehnt mehrheitlich jeden Gegenvorschlag ab. Sie hat
aber - und das ist tröstlich - den Sprechenden, obwohl er
ein ziemlich engagierter Befürworter der Wanderwege und
der Gegenvorschläge ist, zu ihrem Fraktionssprecher be-
stellt. Der Fraktion ist auch zugute zu halten, dass sie ih-
ren Entscheid vor drei Monaten gefällt hat, ohne die An-
träge Ribi oder Cavelty zu kennen. Die Fraktion ist der
Meinung, dass ein Gegenvorschlag gegen den Föderalis-
mus verstosse, aber auch gegen den neuen Grundsatz der
Entflechtung von Bundes- und Kantonsaufgaben, und dass
schliesslich der Gegenvorschlag Geld koste. Beim Födera-
lismus stellt sich die Fraktion auf den Standpunkt, dass
die Wanderwege eine ausgesprochene Angelegenheit der
Kantone oder der Gemeinden seien und dass man diese
Kompetenzen nicht dem Bund übertragen sollte. Zudem
sei es heute erkannt worden, dass man die Aufgaben von
Bund und Kantonen entflechten solle, jedem seine Verant-
wortung übertragen müsse. Schliesslich - so meint die
CVF-Fraktion - seien wir in einer Phase des angespannten
Finanzhaushalts, und man könne nicht neue Aufgaben
dem Bund überbürden, die noch Geld kosten. Ich glaube,
ich darf mich hier kurz fassen, weil Herr Bundesrat Hürli-
mann ohnehin noch den Standpunkt der Fraktion vertreten
und auch unser Fraktionskollege Jung, der sich ja dem
Bundesrat anschliesst, noch zu den Gegenvorschlägen
Stellung nehmen wird.
Ich gestatte mir daher jetzt, zu meinen persönlichen
Ueberlegungen überzugehen. Föderalismus: Ich hätte die-
sen Einwand der Fraktion akzeptiert, wenn er gegenüber
der Initiative geltend gemacht worden wäre. Alle Gegen-
vorschläge sind aber äusserst föderalistisch konzipiert und
wenn Ihnen die Mehrheit, die ja nur Grundsätze will, wenn
Ihnen eine Rahmengesetzgebung noch zu wenig föderali-
stisch ist, dann können sie immer noch dem Antrag Schär-
li zustimmen. Ich glaube, dass hier die föderalistischen
Bedenken zurückzutreten haben. Es steht nämlich fest,
und der Bundesrat gibt das in Botschaft Seite 7 zu, dass
die Wanderwege einer rapiden Verstrassung zum Opfer
gefallen sind, und das seit Jahren und Jahrzehnten und
trotz allen Vorkehren der Kantone und der Gemeinden. Die
Initianten erklären, dass jährlich 1000 km Wanderwege ver-
schwinden. Mindestens ist anzunehmen, dass Hunderte
von Kilometern pro Jahr tatsächlich von den Strassen auf-
gefressen werden. Wenn der Bund schon erklären muss,
man könne nichts machen in der heutigen Situation, so
halte ich es von der Sache her für angezeigt, dass über
den Bund versucht wird, diese unheilvolle Entwicklung
einzudämmen.
Ich verstehe die Bedenken des Bundesrates und unserer
Mehrheit in der Fraktion auch deshalb nicht, weil der Bun-
desrat - vergleichen Sie Seite 7 der Botschaft - ohnehin
die Meinung vertritt, der Bundesrat müsse demnächst
wahrscheinlich eine Verfassungsgrundlage ausarbeiten für
ein Naherholungskonzept. Ich kann dann nicht verstehen,
weshalb man diese Verfassungsgrundlage nicht gleich
auch für die Wanderwege akzeptieren will.
Schliesslich, wenn Sie ganz föderalistisch, den Wander-
wegen aber gut gesinnt wären, bestünde immer noch die
Möglichkeit, dass Sie mindestens Absatz 2 und Absatz 3
des Gegenvorschlages oder aller Gegenvorschläge an-
nähmen. Aber merkwürdigerweise hat sich auch von den
Föderalisten niemand für diesen reduzierten Vorschlag er-
wärmt.
Zweites Argument: Entflechtung. Es ist richtig, dass heute
die Meinung besteht, man habe die Aufgaben von Bund
und Kantonen zu entflechten.

Wir müssen aber etwas vorsichtig sein mit diesen Tenden-
zen. Noch vor fünf oder zehn Jahren sah man das anders.
Vor fünf oder zehn Jahren forderte man die Verflechtung,
d. h. die Zusammenarbeit von Bund und Kantonen auf vie-
len Gebieten. Man muss also miteinkalkulieren, dass diese
Tendenzen vielleicht doch auch einmal wieder ins Gegen-
teil umschlagen.
Vor allem aber spricht ganz eindeutig ein Argument gegen
die Entflechtung auf diesem Gebiet: Der Bund kommt in
zahlreichen Gesetzgebungen und Verordnungen mit den
Wanderwegen in Kontakt. In allen diesen Gebieten, wo
dieser Kontakt besteht, haben wir keine Entflechtung, und
was nun das Allerentscheidendste ist - wir wissen das seit
zwei oder drei Tagen, nachdem diese Entflechtung in der
Presse vorgestellt worden ist -: Die Entflechtung wird in
diesen verwandten Gebieten auch gar nicht gefordert. Darf
ich Sie daran erinnern, dass die Raumplanung nach wie
vor «verflochten» sein wird, d. h. auch dort haben wir wei-
ter die gemeinsame Zusammenarbeit von Bund und Kanto-
nen. Das gleiche gilt für den Gewässerschutz, für die Na-
tionalstrassen, für die Hauptstrassen, für die Land- und
Forstwirtschaft, für das Meliorationswesen, für den Gewäs-
serschutz, für Niveauübergänge bei den SBB; alles Fra-
gen, die mit den Wanderwegen zusammenhängen, und
dort spricht niemand von Entflechtung. Die Entflechtung
und die Nichtzusammenarbeit lassen sich daher bei den
Wanderwegen von der Sache her nicht verantworten.
Dann kommt das weitere Argument: die Gegenvorschläge
würden Geld kosten. Wenn Sie dieses Argument beson-
ders stört, dann bitte ich Sie, dem Antrag Ribi zuzustim-
men. Mit diesem Antrag besteht dann keine obligatorische
Verpflichtung des Bundes mehr, die Wanderwege zu för-
dern; aber man wird sich wegen der Kosten nicht einer
Unterstützung jedes Gegenvorschlages entschlagen kön-
nen. Vor allem muss man auch darauf hinweisen, dass die
Unterstützung nicht unbedingt in finanziellen Beiträgen
bestehen muss; sie kann durchaus auch in Form der Bera-
tung, des Erlasses von Richtlinien usw. bestehen. Wenn
wir zu den Kosten zurückkehren, möchte ich Ihnen einmal
die beschämenden Zahlen aufzeigen. Jahr für Jahr geben
Bund, Kantone und Gemeinden 4000 Millionen für den
Strassenbau aus, und die Wanderwege benötigen einige
wenige Promille! Das heisst mit anderen Worten: Wenn Sie
auf diesen massiven Strassenbau nicht verzichten wollen,
dann müssen Sie pro Jahr den Strassenbau um etwa ein
bis zwei Tage zurückstellen, um die Kosten für die Wah-
derwege aufzubringen. Ich frage mich bei diesen Zahlen,
aber auch bei dem, was tatsächlich ideell auf dem Spiele
steht, nun schon, ob nicht eine solche Verschiebung des
Strassenbaues um einige wenige Tage gerechtfertigt und
angezeigt sei.
Die Erhaltung und der Unterhalt der Wanderwege sind
eine relativ billige Angelegenheit, und vielleicht gilt es hier
auch, ein anderes Moment zu berücksichtigen: Sie sind
eine echte Konjunkturspritze, nach meinem Dafürhalten
eine viel wertvollere als die Erstellung der Nationalstras-
sen; denn die Wanderwege werden ja von den kleinen,
ortsansässigen Unternehmern erstellt und unterhalten, und
das in der Regel ohne grosse Maschinen. Wir meinen
auch, dass es viel billiger wäre, die Wanderwege und den
Wandersport zu unterstützen als andere subventionierte
sportliche Tätigkeiten, wobei ich gar nicht gegen die Sub-
ventionierung dieser Tätigkeiten bin. Wir subventionieren
z. B. Hallenbäder, Turnhallen; wir subventionieren .Sportan-
lagen (der Bund gibt unter dem Titel «Sport» etwa 50-60
Millionen aus), nicht zu reden von den Gesundheitskosten.
Ich habe die Meinung, dass von diesem grossen Strassen-
braten sich schon auch etwas für den Fussgänger abzwei-
gen liesse.
Dabei 'ist weiter darauf aufmerksam zu machen, dass vor
allem auch ein Umdenken notwendig wäres. Es ist sinnlos,
neben Hauptverkehrsstrassen immer Trottoirs zu erstellen,
sinnlos für den Fussgänger, aber auch deshalb sinnlos,
weil sie viel teurer sind als separate Fusswege, wie sie
durch die Natur angelegt werden können. Das gleiche gilt
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auch für die Hartbeläge: Hartbeläge nur dort, wo sie ko-
stensparend sind, und nicht einfach in jedem Fall.
Darf ich nach diesen Entgegnungen auf die Meinung der
Mehrheit der CVP noch einige weitere persönliche
Schlussbemerkungen anfügen: Das Problem der Wander-
wege stellt sich auch in der Stadt in Form der fehlenden
Fusswege. Es ist heute für einen Stadtbewohner nicht
mehr sehr erfreulich, zu FUSS ins Büro zu gehen und die
Kinder mit dem Velo in die Schule zu schicken, obwohl es
sich beim Zufussgehen wie beim Velofahren um die natür-
lichsten, gesündesten und billigsten Fortbewegungsmittel
handelt. Die Wanderwege und die Fusswege erziehen uns
zu einer Einfachheit, zu einer Besinnung, zu einer Lang-
samkeit, die wir alle immer mehr nötig haben; sie dienen
nicht nur der körperlichen, sondern auch der geistigen
Erholung und führen zu einem Erleben der Natur und un-
serer Heimat, der Eigenarten und Besonderheiten unserer
Heimat wie kein anderes Verkehrsmittel. Ich habe daher
die Meinung, dass der Bundesrat nicht so gut beraten ist,
wenn er in seiner Botschaft zwar sagt, die Wanderwegbe-
wegung verdiene vielen Dank und Anerkennung, und der
Wanderwegbewegung komme eine grosse Bedeutung zu.
Ich glaube, man hat solche Worte in anderem Zusammen-
hang schon etwas reichlich gehört. Man hätte jetzt eigent-
lich gerne einige Taten von selten des Bundesrates ver-
nommen. Dabei möchte ich gerne zugeben, dass Herr
Bundesrat Hürlimann den Anliegen der Initianten grosses
Verständnis entgegenbrachte. Ich glaube, ich darf auch
sagen, dass er in der Kommission uns erklärte, er werde
lediglich ein «sanftes» Nein im Parlament vertreten.
Vielleicht noch einen letzten politischen Hinweis: Es gibt
nun viele Initiativen und Vorstösse in ähnlicher Richtung,
die sich häufig gegen das Autofahren richten. Aber wenn
man von einem Vorstoss und von einer Initiative sagen
kann, sie schade nun wirklich niemandem, auch dem
Autofahrer nicht, so ist es diese Initiative, oder, wie
gesagt, bei unserem Gegenvorschlag. Im Gegenteil: Die
Wanderwege fördern unseren Tourismus, unseren Frem-
denverkehr, und unsere Bergkantone profitieren durch
einen praktischen, vernünftigen Finanzausgleich. Sie un-
terhalten ja zahlreiche Wege für kantonsfremde Menschen
und auch für Ausländer. Auch unter diesem Aspekt - so
scheint es mir - wäre eine Förderung durch den Bund
angezeigt.

Schaffer: Ich kann Ihnen mitteilen, dass die sozialdemo-
kratische Fraktion einstimmig beschlossen hat, den Ge-
genvorschlag der Kommissionsmehrheit zur FUSS- und
Wanderweginitiative zu unterstützen. Sie bringt auch der
Erweiterung des Gegenvorschlages durch Einbezug von
Fahrradwegen -ihre Sympathie entgegen. Sollte sich das
Parlament nicht für einen genügenden Gegenvorschlag,
worunter unter Umständen auch noch der Antrag Ribi zu
zählen wäre, entschliessen können, dann ist anzunehmen,
dass vor der Volksabstimmung die Sozialdemokratische
Partei die Ja-Parole zugunsten der Wanderweginitiative
beschliessen wird.
Wir stellen uns bei der Beurteilung der zur Behandlung
stehenden Initiative hinter diejenigen, die im Strassenver-
kehr die Schwächeren sind und deswegen allzu oft zu Ver-
kehrsopfern werden. Ich muss hier in aller Offenheit sa-
gen, dass wir für das Vorgehen der Initianten grösstes
Verständnis haben. Natürlich kann man sich fragen, ob
Vorschriften über die FUSS- und Wanderwege und allen-
falls auch über Fahrradwege überhaupt in die Bundesver-
fassung gehören. Es ist aber nicht das erste Mal, dass der
Bund Vorschriften erlässt, weil viele Kantone einem wirkli-
chen Problem zu wenig Rechnung tragen. Die Kantone
und Gemeinden haben im allgemeinen in ihren Strassen-
baugesetzen und in der Praxis der besseren Absicherung
der Fussgänger und Radfahrer viel zu wenig Rechnung
getragen. Sie hätten es in der Hand gehabt, es zu tun. In
diesem Zusammenhang ist ganz einfach zu beachten, dass
durch das Verkehrsaufkommen der letzten Jahre die Fuss-
gänger, zu denen schliesslich auch die Auto- und Motor-

radfahrer zählen, in zunehmendem Masse benachteiligt, ja
vielfach regelrecht verdrängt worden sind. Von unserer
Fraktion aus gesehen, könnten mit der Annahme eines
ausgewogenen Gegenvorschlages oder allenfalls der In-
itiative zwei wesentliche Problemkreise menschenfreundli-
cher gestaltet werden, nämlich die Förderung der Gesund-
heit durch vermehrte Bewegung sowie die Verhinderung
von Verkehrsunfällen. Die natürliche Bewegung des Men-
schen ist das von vielen leider vernachlässigte Zufuss-
gehen und damit auch das Wandern, das sehr familien-
freundlich und eine nicht unbedeutende Erziehungshilfe
ist. Wenn man die heutigen Verhältnisse betrachtet, muss
man zwangsläufig zum Schluss kommen, es gehe auch
darum, ein menschliches Grundrecht vielerorts wieder
besser zu gewährleisten. Man hat nämlich dem motorisier-
ten Verkehr dauernd neue Möglichkeiten und Rechte ge-
währt und ihn minuziös geregelt. Schliesslich wurde auch
vom Bund her grosszügig Hand geboten zu einer ständig
zunehmenden Verkehrsentwicklung. Was aber hat man
gleichzeitig für die Fussgänger getan? Zugegebenermas-
sen wurde beim Bau von Nationalstrassen in letzter Zeit
der ersatzweisen Erstellung von Fusswegen etwas mehr
Bedeutung beigemessen als am Anfang. Bei der Wander-
weginitiative geht es vorweg um die Wanderwege. Aber
auch die anderen Fusswege gehören dazu, und mit ihnen
möchte ich mich speziell befassen. Bei der Revision des
Strassenverkehrsgesetzes hat es der Ständerat abgelehnt,
einer besseren Ausscheidung von FUSS- und Wanderwe-
gen zuzustimmen, obschon gerade bei Kollisionen die
Fussgänger bedeutend gefährdeter sind als die anderen
Verkehrsteilnehmer. Fussgänger unter sich verursachen
keine Unfälle. Im Jahre 1975 wurden aber 312 Fussgänger
bei Verkehrsunfällen getötet, und 4757 gehörten zu den
Verletzten. Was uns besonders berührt, ist die Tatsache,
dass 69 hoffnungsvolle Kinder im Alter bis zu 14 Jahren ihr
Leben lassen mussten und dass 1844 Kinder gleichen Al-
ters zum Teil mit Invaliditätsfolgen zu den Verletzten ge-
hörten. Ein ansehnlicher Teil dieser Unfälle hat etwas mit
den Strassen- und Wegverhältnissen, mit einer sträflichen
Vernachlässigung der Fussgängerrechte durch die Kanto-
ne und Gemeinden zu tun. Wir sind durch die Einreichung
der Volksinitiative sensibilisiert worden. Bei näherer Be-
trachtung der Strassen- und Verkehrsverhältnisse fällt
einem auf, wie wenig die Fussgänger in vielen, vor allem
in dünn besiedelten Ortschaften, gesichert sind. Es stehen
ihnen allzu oft neben vielbefahrenen Durchgangsstrassen
weder Trottoirs noch abgesonderte FUSS- oder Fahrradwe-
ge zur Verfügung. Wenn sie sich am Strassenrand fortbe-
wegen müssen, laufen sie ständig Gefahr, überfahren zu
werden. In letzter Zeit waren verschiedene Unfallmeldun-
gen zu lesen, denen zufolge Kinder auf dem Schulweg
ohne jegliches Selbstverschulden von unvorsichtigen Mo-
torfahrzeuglenkern angefahren und getötet wurden. Man
könnte mit unzähligen Beispielen der Vernachlässigung
der Fussgängerrechte aufwarten. An der stark befahrenen
Zürich-Bern-Strasse gibt es beispielsweise zahlreiche
Stellen, wo Fussgänger, um zu ihren Wohnungen gelangen
zu können, dem Strassenrand entlanggehen müssen. Als
Beispiel für viele möge noch das folgende dienen: Durch
eine etwas langgezogene Ortschaft in meiner näheren
Umgebung führt eine gradlinige Hauptstrasse. Die zustän-
digen O.rgane haben es abgelehnt, eine Geschwindigkeits-
beschränkung auf unter 100 km/h anzuordnen. Abgesehen
von mehreren stark frequentierten Ausfahrten wird diese
Strasse von Kindern als Schulweg benützt. In vielen weit-
verzweigten Gemeinden ist man aus dem gleichen Grunde
vermehrt dazu übergegangen, Schulbusse einzusetzen,
weil die Gefährdung mangels Fusswegen zu gross würde.
Ich habe an diesem Pult schon des öftern darauf hinge-
wiesen, es schiene mir notwendig zu sein, das bestehende
Strassennetz systematisch zu überprüfen, um den Fuss-
gängern und Radfahrern vermehrt ungefährliche Möglich-
keiten für ihre Fortbewegung zu verschaffen. Ich glaube
sogar, dass bei einer gleichzeitigen Entlastung der Fahr-
strassen kein Automobilverband gegen die Abzweigung
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von Geldmitteln aus dem Benzinzollzuschlag wäre, da die
motorisierten Verkehrsteilnehmer ja wirklich kein Interesse
daran haben, die weniger geschützten Mitmenschen zu
gefährden. Wir alle müssen mithelfen, einen Umdenkungs-
prozess in diesen Fragen einzuleiten, da im allgemeinen
Denken in zunehmendem Mass der Mensch vor das Motor-
fahrzeug gesetzt werden muss. Es sind anhand entspre-
chender gesetzlicher Grundlagen Pläne für zusammenhän-
gende FUSS- und Wanderwegnetze zu erarbeiten. Beson-
ders wichtig scheinen mir die Schulwege zu sein, sowie
die Anschlüsse an das Wanderwegnetz.

Wie eingangs erwähnt, unterstützt die SP-Fraktion den Ge-
genvorschlag, der nach unserer Auffassung klarer und
besser durchsetzbar ist als der Initiativtext. Ich möchte
nicht an den vorliegenden Vorschlägen herumflicken. Der
Zweitrat, der gewissermassen die zweite Lesung über-
nimmt, könnte noch prüfen, ob der Begriff der Wegnetze -
mit Betonung auf «Netze» - einer Ergänzung durch «Ein-
zelwege» bedarf.
Wir haben ein Büchlein über «Texte für die Gegen-
wart» von Johann Heinrich Pestalozzi auf unser Pult erhal-
ten. Es sind verschiedene Aussagen des vor 150 Jahren
verstorbenen Menschenfreundes darin enthalten, die wirk-
lich auch für die jetzige «Gegenwart» noch massgebend
sind, u.a. folgender Ausspruch: «Früher oder später, aber
gewiss immer, wird sich die Natur an allem Tun der Men-
schen rächen, das wider sie selber ist.» Ich möchte beifü-
gen, dass wiir heute vor dieser Tatsache stehen, nicht zu-
letzt im Hinblick auf die Bewegungsarmut vieler Men-
schen. Ich möchte Sie bitten, dem Gegenvorschlag der
Kommission zuzustimmen.

Sauser: In der liberalen und evangelischen Fraktion be-
steht Verständnis dafür, dass die Initiative zur Förderung
der FUSS- und Wanderwege vom Bundesrat zur Ablehnung
empfohlen wird. Vor allem der Absatz 2 des Initiativtextes
ist unglücklich formuliert. Er lässt mindestens Zweifel dar-
über aufkommen, ob bei der Annahme des Volksbegeh-
r,en3 nicht dem Bunde Aufgaben Überbunden würden, die
bei den Kantonen und Gemeinden bleiben sollten. Die
Meinungen gehen in unserer Fraktion jedoch in der Frage
auseinander, ob der Initiative ein Gegenvorschlag gegen-
überzustellen sei oder nicht. Persönlich gehöre ich zur
Gruppe derjenigen Fraktionsmitglieder, die einen Gegen-
vorschlag befürworten. Dabei wäre sowohl der Text der
Kommissionsmehrheit wie auch derjenige von Frau Ribi
für mich annehmbar und jedenfalls einer blossen Ableh-
nung des Volksbegehrens vorzuziehen. Es kann einfach
nicht übersehen werden, dass schon heute das bestehen-
de Wanderwegnetz gefährdet ist, weil die sogenannte Ver-
strassung anscheinend unter der heutigen Rechtsordnung
nicht aufgehalten werden kann.

Die 123000 Unterschriften, die innert vier Monaten für die
Initiative gesammelt worden sind, kennzeichnen die Chan-
cen des Vorstosses in der kommenden Volksabstimmung,
falls die eidgenössischen Räte dem Bundesrat in der Ab-
lehnung ohne Gegenvorschlag folgen sollten. Die Texte
sowohl der Mehrheit wie auch der Minderheit der Kommis-
sion, wie auch derjenige von Frau Ribi, stellen sicher, dass
sich der Bund auf eine unterstützende und koordinierende
Funktion zu beschränken hätte, ohne dass deswegen ein
eidgenössisches Amt für FUSS- und Wanderwege geschaf-
fen werden müsste. Die zusätzlichen Aufgaben auf diesem
Gebiet könnten durchaus entweder vom Amt für Umwelt-
schutz oder vom Delegierten für Raumplanung wahrge-
nommen werden.

Erfreulicherweise unterstützt der Bund jetzt schon die
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege mit
einem jährlichen Sympathiebeitrag. Zusätzliche finanzielle
Leistungen des Bundes wären in der gegenwärtigen Fi-
nanzlage der Eidgenossenschaft auch bei der Annahme
eines Verfassungsartikels zum Schutz der FUSS- und Wan-
derwege nicht zu erwarten.

Die Urheber des Volksbegehrens sind zwair ausgesproche-
ne Idealisten, der Sinn für politische Realitäten geht ihnen
aber keineswegs ab. Sie haben durchblicken lassen, dass
die Initiative zurückgezogen werden könnte, sofern von
den eidgenössischen Räten ein annehmbarer Gegenvor-
schlag präsentiert würde. Um den Weg für eine derartige
Lösung freizumachen, bitte ich Sie, den Vorschlägen Ihrer
vorberatenden Kommission zu folgen und entweder den
Text der Mehrheit oder denjenigen von Frau Ribi zum Be-
schluss zu erheben.

Schatz-St. Gallen: Ich bin in einer komfortableren Situation
als Herr Kollege Kaufmann, da die Meinung meiner Frak-
tion mit meiner persönlichen übereinstimmt. Die Freisinni-
gen wollen wandern und unterstützen eäinen Gegenvor-
schlag in der Ausgestaltung, wie sie von Frau Nationalrat
Ribi vorgeschlagen wird. Die Argumentation ist ja einiger-
massen beschränkt, und ich will hier nicht alle Argumente
wiederholen, die schon geltend gemacht worden sind, und
vor allem nicht die emotionalen Argumente, denn da sind
wir uns wohl einig: Wandern ist gesund, wandern ist
schön, immer mehr Leute wollen wandern; es hat keinen
Sinn, darüber viele Worte zu verlieren. Ebenfalls klar ist,
dass der Bestand an Wanderwegen rapide zurückgeht.

Unbestritten ist der Tatbestand der Verstrassung unseres
Landes. Es ist wohl richtig, sich noch kurz mit den Ein-
wänden zu beschäftigen. Bei aller Bejahung des Wanderns
stellt sich die Frage: MUSS denn der Bund hier Kompeten-
zen bekommen, muss der Bund etwas tun? Unsere Frak-
tion hat diese Einwände nicht leicht genommen, und sie
wiegen in einer Zeit, da man um die Aufgabenteilung zwi-
schen Bund und Kantonen ringt, da das Finanzproblem im
Räume steht und da man auch von einer Totalrevision der
Bundesverfassung spricht, besonders schwer. Ist eine sol-
che Bestimmung verfassungswürdig? Ich muss Sie einfach
daran erinnern, dass bei unserer Rechtsordnung, solange
der Grundsatz gilt, dass der Bund keine Kompetenzen hat,
ausser die Verfassung gebe sie ihm - und dieser Grund-
satz wird noch lange Gültigkeit haben -, wir nicht um eine
Verfassungsbestimmung herumkommen.
Ich möchte Sie auch bitten, die Wanderweginitiative nicht
deshalb als nicht verfassungswürdig zu bezeichnen, weil
sie wenig oder fast nichts kostet. Es kann auch einmal et-
was in die Verfassung aufgenommen werden, was wenig
kostet.

Die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen wird
noch viel zu reden geben. Es handelt sich um eine ausser-
ordentlich schwierige Aufgabe. Heute haben wir aber über
die Wanderweginitiative zu entscheiden. Ich bin persönlich
überzeugt, dass wir noch lange zweckbestimmte Beiträge
haben werden, auch wenn wir zu einer besseren Auf-
gabenteilung zwischen Bund und Kantonen kommen, einer
Aufgabenteilung, die zu nicht zweckbestimmten Finanzaus-
gleichsbeiträgen des Bundes an die Kantone führen müss-
te. Damit stellt sich das Problem des Zusammenwirkens
von Bund und Kantonen auf einem speziellen Gebiet, in
diesem Fall auf dem Gebiete der Wanderwege. Ich bin
deshalb der Ansicht, dass auch unter diesem Gesichts-
punkt der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen
der Text von Frau Ribi verantwortet werden kann. Dieser
Text ist ja bescheiden, weil die Hauptkompetenz bei den
Kantonen bleibt. Dieser Text verpflichtet aber den Bund in
Erfüllung seiner Aufgaben auf die Fusswege Rücksicht zu
nehmen. Das ist nicht bedeutungslos. Der Bund leistet
zum Beispiel wesentliche Beiträge an die Melioration vo.n
Güter- und Alpstrassen. Jedes Jahr gehen durch den Neu-
bau von Alpstrassen und deren Asphaltierung sehr viele
Wanderwege verloren. Nun wäre es zweifellos Verhältnis-
massig einfach, im Rahmen desselben Kredites einen be-
scheidenen Ersatzfussweg zu finanzieren. Das würde sehr
wenig kosten. Der Bund hat aber im Moment nicht die
Möglichkeit dazu. Das gilt auch etwa für Forststrassen.
Eine asphaltierte Waldstrasse ist nach mfäinem Empfinden
kein Wanderweg mehr. Der Bund leistet Beiträge an die
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Forstwege - zu Recht -, aber er sollte auch einen Beitrag
leisten können, sei es in Form vor» Planungshilfen oder
einer Subvention, um für verlorengegangene Forststrassen
bescheidene Wanderwege zu errichten. Das sollte möglich
sein, und dafür müssen wir die Grundlage schaffen.
Es wurde auch schon daran erinnert, dass ein grosser Teil
des schweizerischen Wanderwegnetzes in den finanz-
schwachen Kantonen liegt. Solche Beiträge des Bundes
hätten somit auch eine bescheidene Finanzausgleichsfunk-
tion, um so mehr als ja vor allem ausserkantonale Leute
auf diesen Wegen wandern.
Zum Schluss noch ein Wort zum finanziellen Aspekt: Wir
leben in einer Zeit des Sparens, und ich bin von der Rich-
tigkeit der Sparpolitik überzeugt. Ich darf Sie aber daran
erinnern, dass eine Mitunterstützung des FUSS- und Wan-
derweggedankens durch den Bund nicht notwendigerwei-
se zu Mehraufwendungen führen muss. Das berühmte Bei-
spiel ist Ihnen ausgeteilt worden: Der Bund subventioniert
eine Hauptstrasse. Dieser Hauptstrasse entlang führt ein
Trottoir für die vielen Fussgänger, die diese Hauptstrasse
benützen. Dieses Trottoir kostet viel Geld. Es ist dem
Bund nicht möglich, aufgrund der heutigen Rechtsgrundla-
gen einen von der Hauptstrasse völlig unabhängigen Fuss-
weg, der die gleichen zwei Punkte verbindet, aber abseits
der Strasse führt, mit einem Beitrag zu unterstützen. Hier
wäre die Lösung billiger, wenn der Bund einen Beitrag an
FUSS- und Wanderwege leisten könnte.
Im übrigen muss ich Sie an die Verhältnismässigkeit erin-
nern. Die Eidgenossenschaft wendet für den Verkehr jähr-
lich rund 3,6 Milliarden Franken auf. Nächstes Jahr wird
uns unser Kollege Hürlimann vermutlich neue Konzepte
zur Finanzierung des Verkehrs präsentieren. Wir warten
darauf. Ich bin überzeugt, dass in diesem grossen Topf
von vielen Milliarden, in dem vielleicht nicht jede Schubla-
de streng zweckbestimmt ist, auch noch ein kleiner Betrag
für FUSS- und Wanderwege Platz hat. Es handelt sich hier
ja auch um eine Aufgabe des Verkehrs.

Zusammenfassend möchte ich Sie bitten, den Gegenvor-
schlag im Sinne von Frau Ribi zu unterstützen. In einer
Zeit der Staatsverdrossenheit, in der sehr viele Leute den
Eindruck haben, unsere Eidgenossenschaft habe für ideel-
le Anliegen kein Gehör mehr, würde eine solche Geste der
Bundesversammlung, heute des Nationalrates, bestimmt
sehr gut ankommen.

Basler: Ich sammle immer noch Erfahrungen in diesem
Rat, und eine ist wohl die, dass man um so eher geneigt
ist, eine Sache abzulehnen, je weniger man über sie'
weiss. Das kann man zwar nach dieser Eintretensdebatte
nicht mehr sagen. Ich betone deshalb nur noch einen
Punkt: Beachten Sie bitte, dass diese Gegenvorschläge -
es handelt sich jetzt um deren drei: Mehrheit, Minderheit,
Frau Ribi - weit vom Initiativtext entfernt sind, dass sie
aber auf die Anliegen der Initianten eingehen und doch
auf die schweizerische Zuordnung der Aufgaben Rücksicht
nehmen. Zwei der drei Gegenvorschläge enthalten sogar
die Worte «die Errichtung und Erhaltung von FUSS- und
Wanderwegen ist Sache -der Kantone». Verlangt werden
Rechtsgrundlagen - Kollege Schatz hat darauf hingewie-
sen -, die es dem Bund ermöglichen, iim Rahmen seines
bisherigen Wirkens die Anliegen der Fussgänger berück-
sichtigen zu können. Zurzeit kann er es ja nicht, wie uns
die fehlenden Rechtsgrundlagen zum Gurtenobligatorium
erneut bewiesen haben.
Zur Sorge der Initianten: Vor 30 Jahren war es uns noch
vergönnt, zum Beispiel von Chur Richtung Lenzerheide zu
wandern. Es gibt auch heute keinen anderen Weg, aber
man wird dort beinahe zerrieben zwischen Stützmauern
und Autos. Diese Fussverbindung von Chur nach Chur-
walden hat seit Römerzeiten bis in unsere Generation hin-
ein bestanden. Nun aber wird der Fussgänger verdrängt.
Was wir also der nächsten Generation gegenüber zu ver-
antworten haben, ist die Verarmung dieses Teils der Le-
bensqualität.

Das ist überall anzutreffen. Es ist beispielsweise nicht rat-
sam, von meiner Gemeinde Egg im Zürcher Oberland zum
Bezirkshauptort Uster zu FUSS zu gehen. Es wäre auch
gesünder - wie Kollege Schaffer gesagt hat -, wenn wir
unsere Kinder zu FUSS oder mit dem Fahrrad zur Lehrstät-.
te oder zur Schule ziehen lassen könnten. Aus Sicher-
heitsgründen müssen wir ihnen Bus und Bahn empfehlen.
Zur Sprge der Initianten gehört dieser Schutz des Schwä-
cheren gegenüber dem Stärkeren. Aber dazu braucht es
die gewünschte Verkehrsentflechtung. Zudem müssen wir
die Fusswegverbindungen bei der Strassenplanung mitein-
beziehen. Dabei liesse sich auch in Feld und Wald bei
koordinierter Planung eine sinnvolle Doppelnutzung der
Wege durch berechtigte Anstösser und Fussgänger ver-
wirklichen.
Ich muss Ihnen aber mitteilen, dass die Schweizerische
Volkspartei dem Anliegen zwar Sympathie entgegenbringt,
jedoch mehrheitlich dem Vorschlag des Bundesrates zu-
stimmen wird, der bekanntlich dahin lautet, die Volksinitia-
tive sei ohne Gegenvorschlag und mit Antrag zur Verwer-
fung zur Abstimmung zu bringen, und zwar aus folgenden
Gründen: 1. Planung, Bau und Unterhalt sind eine kommu-
nale, regionale oder kantonale Aufgabe. Wir können nicht
Anwalt für Eigenständigkeit von Regionen sein, also des
föderativen Prinzips, und doch wieder die Fusswege mit
ihrer kurzen Reichweite zum nationalen Anliegen machen.
2. Soweit der Bund in Erfüllung seiner Aufgaben auf Fuss-
und Wanderwege Rücksicht zu nehmen habe, sei zu unter-
suchen, ob nicht Verordnungen und Richtlinien zu ändern
seien, statt die Bundesverfassung, und wo dies nicht ge-
schehe, sei auf dem Einspracheweg die Projektbereini-
gung zu erwirken. 3. Die Staatsaufgaben seien grundsätz-
lich zu überdenken; sie seien neu zu verteilen und ver-
mehrt den Kantonen zuzuweisen. 4. Schliesslich seien
Rechtsgrundlagen für FUSS- und Wanderwege nur Teilpro-
bleme der Raumordnung. Es gehörten mit gleichem Recht
auch Rad- oder Reitwege dazu.
Soweit die Fraktionsmehrheit. Auch ich anerkenne diese
Einwände. Nachdem aber die Bundesverfassung mit
Schutzartikeln vom Umwelt- bis zum Tierschutz ergänzt
worden ist, stelle ich mir die Frage, ob das seinerzeit un-
bestrittene Recht, sich gefahrlos zu FUSS in der Umwelt
fortbewegen zu können, nicht doch in die Verfassung ge-
höre. Eine solche Verfassungsgrundlage würde die drin-
gend notwendigen Anpassungen von rund einem Dutzend
Gesetzen sowie der dazugehörigen Verordnungen sicher
wesentlich erleichtern. Und dies ist ja das erklärte Ziel der
Initianten: Rechtsgrundlagen zu schaffen bzw. bestehende
Rechtsgrundlagen anzupassen.
Ich finde doch, weil dies ohne finanzielle Folgen für den
Bund und ohne eine neue Bundesstelle möglich wäre, soll-
te man einem dieser Gegenvorschläge zustimmen. Ich
kann mich hinter jeden der drei Gegenvorschläge stellen.
Denn das ungeschriebene Recht, als Fussgänger gefahrlos
von Ort zu Ort gehen zu dürfen, das möge nicht weiter
schwinden.

Graf: Die Gruppe der Republikaner wird den Antrag von
Frau Ribi unterstützen, und zwar deshalb, weil er auf die
missliche Situation unserer Bundesfinanzen Rücksicht
nimmt und sodann dem Bund nicht einmal mehr neue Auf-
gaben zuweisen will, die die Kantone schon bisher be-
stens gelöst haben.

Ziegler-Solothurn: Der Bundesrat beantragt Verwerfung
dieser Volksinitiative. Ich habe für die Argumente des
Bundesrates Verständnis, so vor allem in dem Punkte,
dass der Bund nicht ausschliesslicher Träger dieser Auf-
gaben sein kann. Anderseits möchte ich dem Anliegen der
Initianten volle Berechtigung zuerkennen. Wanderwege
sind das Erschliessungsnetz für unsere Landschaften und
Erholungsräume. Erholungsräume haben aber nur dann
einen Sinn, wenn ihre Erschliessung gewährleistet ist. Das
ist aber nicht durchweg der Fall.
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Die in der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Wan-
derwege zusammengeschlossenen kantonalen Vereinigun-
gen leisten bei der Betreuung der FUSS- und Wanderwege
grossen idealen Einsatz. Ihre Möglichkeiten sind aber sehr
beschränkt.
Zum ersten: Sie sind nicht Eigentümer der Wege. Ihr
Eigentum sind lediglich die Wegweiser und Orientierungs-
tafeln.
Zum zweiten sind die von selten der Oeffentlichkeit zur
Verfügung gestellten Mittel ungenügend, weshalb diese
Idealistenvereinigungen zum guten Teil auf private Spen-
den angewiesen sind. Es hat etwas Stossendes an sich,
dass für Strassen und Autobahnen Milliarden aufgewendet
werden, während das Geld für die Wanderwege oft recht
mühsam zusammengebettelt werden muss. Es ist auch ein
ärgerlicher Zustand, dass die Funktionäre der kantonalen
Wanderwegvereinigungen keine Garantie dafür haben,
dass die von ihnen markierten Wanderwege auch wirklich
erhallen bleiben. Wenn der Weg zu einer Strasse ausge-
baut wird oder der Grundeigentümer den Wegunterhalt
vernachlässigt, dann verschwindet der markierte Weg, oh-
ne dass dagegen etwas unternommen werden kann, weil
auf allen Ebenen die rechtlichen Grundlagen fehlen.
Nachdem für alle möglichen Arten von Strassen rechtliche
Grundlagen für Finanzierung, Bau und Unterhalt geschaf-
fen wurden, sollte für die FUSS- und Wanderwege ein Meh-
reres getan werden. Es ist das lobenswerte Ziel des Volks-
begehrens, dass es eine gewisse Gleichberechtigung der
FUSS- und Wanderwege mit den Strassen, Autobahnen und
anderen Verkehrssträngen anstrebt. Dabei geht es in kei-
ner Weise um eine Verstaatlichung des Wanderwegnetzes,
sondern lediglich um dessen rechtliche und finanzielle Si-
cherstellung.
In diesem Zusammenhang ist zu bedauern, dass der Sou-
verän das Raumplanungsgesetz verworfen hat. Dieses Ge-
setz hätte auch das Wanderwegproblem einer Lösung nä-
hergeführt. Wiederholt und mit Recht ist darauf hingewie-
sen worden, dass das Wandern für die Volksgesundheit
von nicht zu unterschätzender Bedeutung sei. Eine Wan-
derung bringt Ruhe und Erholung, und sie bringt den
Stadtbewohner in engeren Kontakt mit den Menschen auf
dem Land. Sie eröffnet aber auch die Schönheiten von
Natur und Landschaft, was für jeden, der wandert, eine
Bereicherung bedeutet. Schliesslich sei auch die volks-
wirtschaftliche Bedeutung des Wanderwegnetzes für jene
Gebiete erwähnt, die vorwiegend auf den Tourismus ange-
wiesen sind.
Darüber hinaus ist nicht zu übersehen, dass eine Bundes-
kompetenz für FUSS- und Wanderwege die oft (zu Recht
oder zu Unrecht) vermisste Volksnähe der Bundespolitik
dokumentieren würde. Gerade in unserer Zeit, da echte
Lebenswerte und Lebensqualität wieder mehr gefragt sind,
sollte der Bund ein vermehrtes Engagement übernehmen.
Aus diesen Gründen stimme ich für Eintreten und bitte
Sie, den Antrag der Mehrheit, allenfalls den Antrag von
Kollegin Ribi zu unterstützen.

M. Duboule: L'examen de cette initiative pour le déve-
loppement des chemins et sentiers m'amène à intervenir
aujourd'hui pour redire ce que j'ai déjà eu l'occasion de
dire en séance de commission.
Ce n'est pas parce que le sujet est effectivement digne
d'intérêt et mérite d'être pris en considération que l'on doit
sans autre ignorer l'aspect institutionnel qu'il soulève et
qui me paraît fondamental. On a trop tendance, depuis un
certain temps, à mélanger les attributions respectives de
la Confédération et des cantons. Comme parlementaires,
nous avons le devoir de nous préoccuper de cet aspect
des choses. C'est pourquoi je félicite le Conseil fédéral
pour sa prise de position claire et précise «non à l'initia-
tive, non à un contreprojet». La question des chemins pé-
destres relève des cantons, voire des communes. Leur
réglementation doit être assurée par les moyens législatifs
cantonaux. Seuls les cantons doivent décider de leurs

voies de ciculation, autoroutes mises à part, qu'il s'agisse
de circulation motorisée, des cycles ou des piétons. Les
auteurs de l'initiative peuvent parfaitemen't agir au moyen
des institutions de démocratie directe dent ils. disposent
dans chaque canton. Cela est si vrai que certains cantons
ont su prévoir des réglementations à cet égard, soit à
l'instigation du gouvernement cantonal, soit à l'instigation
du parlement cantonal, soit à la demande directe d'un
certain nombre de citoyens.
Je me refuse pour ma part à voir la Confédération interve-
nir dans ce domaine avec toutes les conséquences que
cela implique sur le plan administratif et financier. Il y
aurait là une confusion des compétences respectives de
nos pouvoirs publics contre laquelle nous devons nous
élever.
Faut-il également relever que cette distinction opérée par
les auteurs de l'initiative entre réseaux pédestres national,
régional et local ne fait qu'ajouter à la confusion tant il est
vrai que, si les cantons adoptent une réglementation à
l'échelon local ou régional, on ne voit guère ce que repré-
senterait le réseau pédestre national à moins qu'il ne
s'agisse de celui que pratiquent, au sommet de nos Alpes,
certains alpinistes chevronnés qui ont d'ailleurs toute mon
admiration. Comme je l'ai déjà dit en séance de commis-
sion, cette notion de réseau pédestre national est difficile
à situer quant à son étendue et quant à son tracé. De
plus, on ne saurait ignorer que le droit fédéral comporte
déjà des dispositions qui pourraient être encore complé-
tées en matière d'améliorations foncières, de forêts, de
protection de la nature, sans parler des futures disposi-
tions de la loi sur l'aménagement du territoire et de celles,
combien imprécises à ce jour, de la loi sur l'environne-
ment. Attendons d'y voir un peu plus clair à ce sujet.
Par 15 voix contre 3, la commission s'est ralliée néan-
moins au principe d'un contreprojet. Je ne puis souscrire
à ce compromis boiteux. Certes, Mme Ribi, par sa propo-
sition du 13 juin, marque mieux la répartition des compé-
tences entre la Confédération et les cantons. On serait
presque tenté de s'y rallier tant il est vrai que, politique-
ment parlant, une telle proposition serait de nature à em-
porter l'adhésion d'une très grande majorité de nos conci-
toyens. La disposition constitutionnelle serait ainsi facile-
ment acceptée. Je sais fort bien que la nature du fédéra-
lisme a évolué et qu'au principe fédéraliste traditionnel
s'oppose la notion du fédéralisme coopératif qui permet à
la Confédération et aux cantons de coordonner et de
mieux coordonner leur activité. Mais je crois que, là
également, il faut réiserver à des sujets fondamentaux l'ap-
plication de ce fédéralisme coopératif, sinon toutes les
matières feront désormais l'objet de textes fédéraux et
cantonaux, ce qui aura pour effet de réduire considérable-
ment la souveraineté cantonale, qui a constitué et consti-
tue encore l'originalité de nos institutions.
Enfin, si nous continuons dans cette voie, nous aurons
pour finir une constitution fédérale longue et étirée qui a
déjà perdu son caractère de charte de principes fonda-
mentaux et qui traitera de tous les objets possibles, ce qui
rendra d'ailleurs de plus en plus difficile l'examen de la
revision de celle-ci. Non, je crois réellement que nous
devons nous en tenir à la version du Conseil fédéral et
écarter l'idée d'un contreprojet quel qu'il soit.

Mme Bauer: L'initiative dont nous discutons aujourd'hui
suscite - nous l'avons entendu - un certain nombre de
critiques qui sont essentiellement d'ordre constitutionnel,
fédéraliste et financier.
Ces objections appellent, nous semble-t-il, les remarques
suivantes: il existe des bases constitutionnelles, des lois,
des ordonnances d'e'xécution et des dispositions en ma-
tière de subventions pour tous les modes de déplacement
mécanique. Pourquoi refuserait-on de créer des bases lé-
gales en faveur des piétons? Seconde objection: si l'on
doit reconnaître qu'il s'agit d'abord en effet d'un problème
de répartition des tâches entre communes et cantons
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d'une part, et la Confédération d'airtre part, que les deux
premiers ne sauraient être privés de leurs compétences
au profit de cette dernière, force est d'admettre cependant
qu'au niveau cantonal, les autorités sont fort inégalement
sensibilisées au problème soulevé par les auteurs de l'ini-
tiative. Il en résulte qu'à la faveur des améliorations fon-
cières, des constructions d'autoroutes ou de routes natio-
nales, lors de la suppression des passages à niveau, des
chemins sont supprimés ou transformés en routes. Selon
les informations données, plus de la moitié du réseau pé-
destre est ouvert à la circulation automobile et près de
mille kilomètres d'itinéraires sont remplacés chaque an-
née par des routes carrossables dûment bitumées, asphal-
tées et bétonnées avec tous les inconvénients que cela
représente: diminution des zones naturelles, atteinte à
l'environnement, risquas d'accidents pour les piétons, aug-
mentation du bruit et de la pollution atmosphérique due
aux gaz des véhicules à moteur. Qu'on nous comprenne
bien, nous ne pensons pas que la Confédération doive se
substituer aux cantons en aménageant et en entretenant
les chemins pédestres. Par contre, il nous semble indis-
pensable que, dans ces directives, elle tienne mieux
compte des besoins et des intérêts des piétons. Son rôle
doit consister à planifier, à coordonner les réseaux exis-
tants, à encourager l'aménagement de nouveaux sentiers,
à veiller au remplacement de ceux qui ont été supprimés.
Il importe qu'elle montre d'abord l'exemple. Lorsqu'elle
subventionne la construction des routes dans le cadre des
améliorations foncières, routes qui empiètent souvent sur
des itinéraires pédestres, lorsqu'elle aménage les routes
nationales, on attend que la Confédération s'assure désor-
mais qu'un autre chemin sera mis à disposition des pié-
tons et des cyclistes. Nous pensons tout particulièrement
aux vieillards, aux enfants et aux adolescents d'âge sca-
laire dont les besoins sont trop souvent négligés et qui
sont les victimes privilégiées de la circulation routière.

Pour ce qui concerne les objections d'ordre financier,
elles paraissent assez dérisoires face aux milliards dépen-
sés pour construire autoroutes et routes nationales au
cours des dernières décennies. Si la Confédération as-
sume le rôle de planification, de coordination, d'encou-
ragement et de contrôle qui lui est demandé, les inves-
tissements seront modestes face au nombre élevé des
bénéficiaires.
Quant à la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire,
nul ne sait encore quand elle sera proposée au peuple. Il
vaut donc mieux, sans attendre davantage, chercher une
solution aux problèmes posés par l'initiative.

Ne nous méprenons pas, cette initiative possède à plus
d'un titre une valeur exemplaire. Signée en l'espace de
quatre mois par plus de 123000 citoyens, elle mérite notre
attention et notre respect. Comme celle des douze diman-
ches sans voiture, comme celle, prénommée Albatros, qui
demande la diminution de la toxicité des gaz de voiture,
elle émane de milieux de plus en plus larges de la popula-
tion. Il ne s'agit pas de groupes bien structurés et finan-
cièrement puissants, mais ils ont pour eux le nombre et
une foi profonde dans la cause qu'ils défendent. Face à
un déséquilibre croissant, confrontés à une urbanisation
anarchique, à une civilisation axée sur la motorisation et
la vitesse, avec pour conséquence la dégradation de l'en-
vironnement, ces citoyens expriment une inquiétude fon-
damentale et une revendication essentielle. Il faudra bien
qu'enfin on les écoute sous peine d'approfondir encore le
fossé qui sépare le pouvoir politique du citoyen, les gou-
vernants des gouvernés.
Pour toutes ces raisons, je soutiendrai pour ma part le con-
treprojet présenté par la majorité de la commission du
Conseil national.

Canonica: Wenn wir uns heute mit der Frage befassen, ob
es Aufgabe des Bundes sein kann, die FUSS- und Wander-
wege zu fördern, so stellen wir erfreulicherweise fest, dass

deren Nutzen für die Volksgesundheit von niemandem in
Frage gestellt wird.
In der Botschaft des Bundesrates wird die grosse Bedeu-
tung der Wanderwegbewegung anerkannt, und selbst in
den Presseartikeln, die zur Initiative und zum Gegenvor-
schlag der nationalrätlichen Kommission in Opposition
stehen, wird die Notwendigkeit der Erhaltung und Schaf-
fung der Wanderwege nicht bestritten. Es wäre auch para-
dox, im Zeitalter der Förderung des Sports auf breiter Ba-
sis dieses Mittel einer gesundheitsfördernden Freizeitge-
staltung zu negieren.
In diesem Zusammenhang möchte ich auf einen in der
allgemeinen vorparlamentarischen Diskussion kaum er-
wähnten, aber wie mir scheint doch bedeutenden Umstand
hinweisen: Das Wandern nimmt immer mehr eine wichtige
Stelle bei den in der dritten Lebensphase stehenden Leu-
ten ein. Bei den Wanderungen der Arbeitsgemeinschaft für
Wanderwege, der SBB, des Touristenvereins «Die Natur-
freunde» und anderer Organisationen ist der Anteil der
AHV-Rentner ausserordentlich hoch. Die Wanderwege för-
dern, heisst deshalb auch, einen Beitrag leisten zur Lö-
sung des brennenden Problems der sinnvollen Gestaltung
des Ruhestandes von Zehntausenden unserer betagten
Mitbürger.
Nun könnten die rund 40000km markierter Wegstrecken
in unserem Land - wobei es sich allerdings nicht immer
um Wanderwege im wahren Sinn des Wortes handelt -
leicht zur Auffassung verleiten, die Förderung der Fuss-
und Wanderwege sei im Rahmen der bisherigen Regelung
in bester Ordnung, sie solle gemäss Botschaft des Bun-
desrates Gemeinden und Kantonen vorbehalten bleiben,
unter Verzicht auf bundesrechtliche Bestimmungen.
Auf den Umstand, dass - wie in der Botschaft offen zuge-
geben wird - eine zunehmende «Verstrassung» ausgespro-
chener Wanderwege stattfand, möchte ich nicht näher ein-
treten; hingegen, aufgrund selbst gemachter Erfahrungen,
aufzeigen, dass die Schaffung von Rechtsgrundlagen
durch den Bund kein Luxus ist, weil der Föderalismus auch
zu Versagern geführt hat. So findet der schöne Limmatweg
in meinem zürcherischen Wohngebiet keine Fortsetzung,
sobald er an die Kantonsgrenze zum Aargau stösst.
Im Tessin, wo für die Entwicklung einer touristischen In-
frastruktur für jede Uebernachtung ausserhalb der Wohn-
gemeinde eine besondere Steuer erhoben wird (in meinem
Heimatdorf, auf meinem Land, in meinem eigenen Haus
und Bett muss ich pro Nacht und Nase 50 Rappen bezah-
len), wird verdammt wenig und jedenfalls sehr unter-
schiedlich für die Wanderwege eingesetzt.
Oder ich denke daran, wie im Toggenburg mechanische
Aufzugsmittel geschaffen und erweitert worden sind im
Sinne der Förderung des Tourismus, gleichzeitig jedoch
ein Teil der dem Fussgänger und Wanderer lieben Wege
einerseits zu Fahrsträsschen ausgebaut, anderseits so ver-
nachlässigt wurden, dass sie nach Regenwetter kaum be-
gehbarsind.
In Anbetracht solcher Tatbestände drängt sich eine Bun-
desgesetzgebung auf, für die die Basis in der Verfassung
geschaffen werden muss. Sie soll jetzt geschaffen werden,
weil nach meiner Auffassung das neue Raumplanungsge-
setz, das möglicherweise als Handhabe zum gleichen
Zweck dienen könnte, noch in allzu weiter Ferne liegt. Sie
sollte auch jetzt geschaffen werden, weil gegenwärtig an-
dernorts - es wäre auf Frankreich zu verweisen - im Sinne
der Förderung des Tourismus ebenfalls grosse Anstren-
gungen zur Schaffung geeigneter Wandermöglichkeiten
unternommen werden. Ich beantrage deshalb Zustimmung
zum gemässigten Gegenvorschlag der Kommission, even-
tuell zum Antrag unserer Kollegin Martha Ribi.

Frau Spless: Erlauben Sie mir, die ich ein leidenschaftli-
cher Wandervogel bin, ein paar Worte zu sagen. Ich möch-
te Sie bitten, dem Gegenvorschlag zuzustimmen, sei es
demjenigen der Mehrheit oder von Frau Ribi. Ich möchte
nicht alles wiederholen, was schon gesagt wurde. Ich
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möchte bloss die drei Gründe nennen, die mich jetzt ver-
anlassen, zuzustimmen.
1. Meine grosse Freude, dass überhaupt ein Gegenvor-
schlag der Kommission gemacht wurde. Ich begrüsse jede
gesetzgeberische Tätigkeit des Parlaments und bin
glücklich, dass man nicht immer nur ja und amen sagt zu
dem was der Bundesrat vorlegt, sondern eine eigene ge-
setzgeberische Tätigkeit entfaltet. Schon deswegen sollte
man zustimmen.
2. 123749 Stimmen sind in nur vier Monaten für diese In-
itiative gesammelt worden. Das Volk macht ja uns und
dem Bundesrat immer den Vorwurf, dass wir an ihm vorbei
regieren. Hier könnten wir einmal mit dem Volk etwas tun.
Diese Unterschriften sind von einer wenig finanzkräftigen
Gruppe ohne grosse Möglichkeit, sich zu organisieren, in
so kurzer Zeit aufgebracht worden. Uebrigens ist diese
Zahl auch im Hinblick auf die Abstimmung vom nächsten
Wochenende interessant.
3. Lassen Sie mich aus meiner persönlichen Erfahrung
sagen, dass es eine Tatsache ist, dass laufend Wanderwe-
ge asphaltiert oder anderswie zerstört werden. Nur ein
Beispiel: In jedem Oberwalliser Dorf stehen ein Wegweiser
«Wanderweg Brig-Furka». Im ersten Jahr, da ich dort war,
wollte ich diesen Wanderweg benützen. Aber er existiert
nicht mehr; er ist überall zerstört, man kann ihn nicht
mehr benützen. Es ist jetzt ein neuer Wanderweg erstellt
worden, der sogenannte Rottenweg von Oberwald nach
Ernen. Aber er ersetzt den alten Furkaweg nicht. Dieser ist
zerstört, teils durch das Militär, durch die dort angelegten
Fluganlagen, teils durch alle ändern möglichen Dinge, zum
Teil natürlich auch in höheren Lagen durch Erdrutsche
und Lawinen. Aber wenn sich niemand darum kümmert,
dass dieser Weg wieder hergestellt wird, bleibt er eben
zerstört.
Ich möchte Sie bitten, seien Sie Gesetzgeber und stimmen
Sie dem Gegenvorschlag zu.

M. Thévoz: C'est avant tout en ma qualité d'agriculteur
que je m'exprime ici au sujet de l'initiative concernant les
chemins et sentiers pédestres. En effet, l'agriculture est
directement concernée par cette initiative et par les con-
séquences qui en découleraient en cas d'acceptation. Il
me paraît en effet qu'il ne serait guère possible d'aména-
ger, de construire et d'entretenir un réseau pédestre na-
tional dans toute la Suisse, ainsi que le précise l'initiative,
et cela, je pense, sans solution de continuité, sans aggra-
ver sensiblement l'atteinte qui est déjà portée à notre aire
cultivable, sans aggraver le morcellement de notre terri-
toire.

Certes, on peut comprendre que d'aucuns déplorent la
disparition progressive des chemins romantiques et si-
nueux qui, naguère, permettaient tant bien que mal aux
paysans d'exploiter leurs domaines. Mais la mécanisation
de l'agriculture a tout changé, et l'on se paie d'illusions si
l'on croit qu'il est encore possible de nos jours de mainte-
nir en bon état les principaux chemins de dévestiture sans
les revêtir en dur.

La contradiction éclate lorsqu'on lit sous la signature de
l'un des responsables de cette initiative les lignes sui-
vantes: «Nul ne conteste à l'agriculture et à la sylviculture
le besoin de disposer de bons chemins carrossables desti-
nés à faciliter une exploitation rationnelle et efficace des
champs et forêts. Pourtant, lorsqu'on voit de quels engins
modernes et tout terrain dispose l'agriculture d'aujour-
d'hui, on peut s'interroger avec raison, semble-t-il, sur la
vraie nécessité de l'asphaltage des chemins de campagne
tel qu'il est pratiqué à grande échelle dans certaines de
nos régions, alors que de bons chemins naturels soumis à
un minimum d'entretien et interdits à toute circulation mo-
torisée autre que celle des véhicules agricoles rempli-
raient parfaitement leur double rôle sans engloutir de
coûteuses subventions fédérales.» J'ai le regret de dire
que de telles affirmations ne correspondent plus à la réali-
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té. Premièrement, les engins tout terrain sont très chers à
l'achat et à Remploi et constituent l'exception dans l'agri-
culture. Les paysans utilisent le plus souvent, pour se ren-
dre aux champs, à défaut de tracteur, la voiture ou le vé-
lomoteur et, pour pouvoir utiliser ces deux véhicules nor-
malement, il faut des voies carrossables. Quant aux bons
vieux chemins de notre enfance qui n'ont pas été moder-
nisés à temps, il y a belle lurette qu'ils ont rendu l'âme
sous le poids des véhicules de transport modernes que
nous sommes bien obligés d'utiliser. Et je suis prêt à le
prouver dans le terrain. Dans les régions de grandes cul-
tures, les anciens chemins sont souvent dans un tel état
que les piétons n'éprouveraient guère de plaisir à les em-
prunter pour s'y promener.

J'admets en revanche que le problème est différent dans
les forêts. Grâce à l'humidité et à la fraîcheur ambiantes,
le gravier se maintient plus facilement en place. La circu-
lation professionnelle y est aussi beaucoup moins régu-
lière et moins dense qu'en campagne, de sorte que le re-
vêtement en dur des chemins forestiers ne se justifie à
mon avis qu'exceptionnellement et pour les principaux
d'entre eux.

Mais soyons réalistes. Je veux faire un bout de chemin à
la rencontre du piéton, qu'il m'arrive aussi d'être. Il existe
encore de très nombreux endroits dans notre pays où il
est possible de se promener en paix, en empruntant au
besoin sur quelque distance des chemin» en dur qui ne
sont ni aussi encombrés, ni aussi rébarbatifs que d'aucuns
le prétendent. Avec un peu de bonne volonté et en faisant
la part des choses, je pense que l'on peut parfaitement
pratiquer la marche et la promenade sans exiger de la
Confédération qu'elle ordonne l'aménagement dans toute
la Suisse d'un réseau de chemins et de sentiers réservés
à l'usage exclusif des piétons. C'est l'affaire des cantons
et des communes, comme l'a rappelé fort opportunément
tout à l'heure M. Duboule.

Si l'on n'y prend garde, pourquoi nous arrêterions-nous,
c'est le cas de le dire, en si bon chemin? Du reste, nos
collègues MM. Ganz et Cavelty l'ont bien compris, eux qui
proposent déjà d'aménager des pistes cyclables en plus
des chemins pédestres. Mais, Mesdames et Messieurs, à
l'heure où la pratique de l'équitation se popularise tou-
jours plus, notamment sous la forme de randonnées
équestres, ne serait-il pas aussi équitable et raisonnable
de demander dans la même foulée la création de pistes
cavalières? Mais je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là.

Si l'on n'y prend garde, vous voyez où l'exclusive peut
nous mener: chacun pour soi, les piétons ici, les cavaliers
là, les vélos ailleurs. J'en ai fait l'expérience encore ré-
cemment lorsque je me suis fait interpeller très vivement
non loin de chez moi et cela en «Schwyzerdütsch» parce
que j'empruntais à cheval, aux abords d'un terrain de cam-
ping, un sentier longeant la propriété sur laquelle le va-
cancier avait sa résidence secondaire. J'en appelle donc
à la raison et à la compréhension réciproques. La protec-
tion de l'environnement, l'écologie sont de bonnes choses
en soi, mais si l'on va trop loin, si l'on tend trop la corde,
eh bien, l'écologie va se rendre insupportable à ceux qui
cultivent le sol et qui ont, eux, les premiers la mission
d'entretenir le paysage. Je vous rappelle que le mieux est
souvent l'ennemi du bien. C'est la raison pour laquelle, en
conlusion, je vous propose de suivre le Conseil fédéral et
de rejeter cette initiative.

Ammann-St. Gallen: Ich kann mich leider nicht rühmen,
dem engeren Kreise der Initianten anzugehören. Ich bin
nur einer jener 123 000 Unterzeichner.
Grundrechte gehören in die Bundesverfassung. Gehen war
ja früher eigentlich selbstverständlich. Heute, durch die
immer stärkere Motorisierung, wo der Fussgänger dement-
sprechend immer stärker in Bedrängnis kommt, ist das
nicht mehr der Fall, das heisst, die Begründung für die
Aufnahme in die Bundesverfassung scheint mir gegeben.
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In der bundesrätlichen Botschaft wird nun ausgeführt,
dass das Anliegen der Initianten hauptsächlich aus finanz-
politischen Gründen nicht realisierbar sei. Ich finde diese
Begründung ein wenig fragwürdig. Weshalb? Vor allem
aus Gründen der Unfallverhütung, der Volksgesundheit,
der Umweltbelastung und des Tourismus. Wenn wir uns
unter dem Punkt «Unfallverhütung» künftig nicht vermehrt
für die Trennung des FUSS- und Fahrverkehrs einsetzen,
machen wir uns unter anderem mitschuldig an der er-
schreckenden Zahl von verunfallten Kindern. Zahlen wur-
den bereits genügend genannt. Ich brauche keine weite-
ren anzufügen. Sicher ist auch, dass aus dieser erschrek-
kenden Zahl von Unfällen hohe volkswirtschaftliche Kosten
entstehen, die sich vermeiden Messen.

Unter dem Punkt «Volksgesundheit» haben wir die allge-
mein festgestellte Bewegungsarmut, die zu immer stärke-
ren Gesundheitsschäden führt, festzustellen. Kürzlich habe
ich meinen seinerzeitigen Lehrer aus der Sekundärschule
wieder getroffen. Wir hatten damals in der dritten Klasse
eine mehrstündige abwechslungsreiche Wanderung im
Tessin machen dürfen, anlässlich der Schulreise. Er hat
mir dann gesagt, dass er dieselbe Wanderung mit den
heutigen Klassen keinesfalls mehr durchführen könnte. Die
Schüler wären schlicht und einfach überfordert! Nun, wie
wird das erst kommen, wenn wir später - in 10 bis 20 Jah-
ren - einmal Klarheit haben über die Spätschäden der
heutigen ungesunden Lebensweise? Bei der Umweltbela-
stung sind es vor allem die Immissionen durch den motori-
sierten Strassenverkehr, der Energieverbrauch, Luftver-
schmutzung und Lärm, die hohe Kosten verursachen, gar
nicht zu sprechen von der enormen Raumbeanspruchung,
die durch den modernen Strassenbau immer klarer zutage
tritt. Dass der Tourismus nicht wieder gutzumachenden
Schaden leidet, durch die enorme Verstrassung und
Asphaltierung von kleineren Fahrsträsschen oder Wander-
wegen, sei nur am Rande erwähnt. Auch das wurde be-
reits ausreichend dargelegt. Ich meine deshalb, aus den
genannten Gründen sei, gerade um die Finanzen zu scho-
nen, ein Umdenken äusserst dringend. Wir müssen Ab-
schied nehmen von der Symptombekämpfung und uns der
Bekämpfung der wirklichen Ursachen zuwenden. Es ist
eine Missachtung der Grundbedürfnisse des Menschen,
der Gesundheit, der Erholung, wenn wir der Verdrängung
des Fussgängers noch länger tatenlos zusehen. Ist hier
nicht gewissermassen eine Emanzipation nachzuholen?
Nun, das Umdenken ist in vollem Gange, wenigstens im
Volke draussen. Wenn hier der Bund schon keine Füh-
rungsrolle übernehmen will, so muss er doch diesen Sin-
neswandel immerhin nachvollziehen. Allenfalls droht über
kurz oder lang ein böses Erwachen.

Auch die Aufgabenteilung Bund/Kantone/Gemeinden wird
als Grund für die Ablehnung genannt. Ist jedoch eine Aus-
einandersetzung, die Jahrzehnte dauern kann, ein Grund
für die Ablehnung dieser Initiative? Wir haben gesehen,
dass sie berechtigt ist. Offenbar kommt sie ungelegen. Der
Gedanke drängt sich hier auf, ob man nicht von einem
Extrem ins andere fällt. Unlängst meinten wir, zu Unrecht,
alles wäre möglich. Heute meint man offenbar zuständi-
genorts, nichts sei mehr möglich. Ob diese Haltung eine
Geringschätzung des Initiativrechts beinhaltet, bleibe da-
hingestellt. Sicher aber ist sie inkonsequent hinsichtlich
der bevorstehenden Aufgabenteilung, vor allem wenn ich
an unsere Spardebatte im März zurückdenke. Die ver-
kehrspolitischen Entscheide, die mit Sparen überhaupt
nichts zu tun hatten, hätten nämlich angesichts der bevor-
stehenden Gesamtverkehrskonzeption allesamt zurückge-
stellt werden müssen. Hier empfinde ich die Haltung des
Bundesrates als äusserst widersprüchlich. Gerade staats-
politische und auch finanzielle Gründe gebieten, wie aus-
geführt, dassi der Bund vereint mit den Kantonen auf dem
Sektor Wanderwege tätig wird. Deshalb unterstütze ich
den Gegenvorschlag in der Fassung der Kommissions-
mehrheit, ebenso den Antrag Ganz betreffend die Fahrrad-
wege. Sollte dieser Gegenvorschlag jedoch verwässert

werden, so müsste ich mich aus voller Ueberzeugung hin-
ter die Initiative stellen.

Roth: Wandern und Erholung, das sind heute zwei sehr
wichtige Begriffe und auch zwei wichtige Tatsachen. Wie
das aber geschehen soll und wie es sich praktisch voll-
zieht, da sehen wir eigenartige Methoden. An diesem Pult
wurde auf der einen Seite immer gesprochen vom Fuss-
gänger, auf der anderen Seite vom Automobilisten. Dabei
glaube ich hier feststellen zu müssen, dass alle Fussgän-
ger mit wenigen Ausnahmen - es gibt vielleicht überhaupt
keine - zugleich Automobilisten sind. Die Erholung sucht
man vielfach nicht vom Hause aus, sondern man will mit
einem Fahrzeug an einen interessanten Ort fahren, und
von dort aus sucht man dann die Erholung am Sonntag-
nachmittag oder Samstag. Aber bis man dort ist, ist man
eben Automobilist und nicht Fussgänger, auch wenn der
Rucksack und die Stöcke hinten im Kofferraum versteckt
sind. Das muss hier wohl gesagt werden. Wir hier im Saale
können nicht dergleichen tun, als wäre ein Vollschweizer
Fussgänger und ein Vollschweizer Automobilist; wir sind
beides zusammen. Und wenn bedauert wird, dass man
unter Umständen einen Fussweg, der vor fünfzig Jahren
begangen werden konnte, heute wegen einem Strassenbau
nicht mehr in der gleichen Form begehen kann, müsste
ich einfach sagen: So viel Einfühlung und so viel Ver-
ständnis muss man auch als Fussgänger und Wanderer
der heutigen Situation entgegenbringen.
Ich möchte die Feststellung machen, dass von Bund und
Kantonen in bezug auf Güterregulierungen aussergewöhn-
lich viele neue Möglichkeiten geschaffen wurden, wenn
man sie benützen will. Ich wohne zufällig in einem solchen
Gebiet im schweizerischen Jura, und ich kann Ihnen sa-
gen: Es hätten noch viele Wanderer Platz, Erholung zu
suchen auf diesen neu geschaffenen Grundlagen. Aber
offenbar hat man hier einfach alte Vorstellungen. Man will
dort wandern und Erholung suchen, wo sie an und für sich
nicht mehr gegeben ist. Es gibt, wie ich feststellen kann,
noch einen anderen Grund. Er ist menschlich: Man müss-
te zu den FUSS- und Wanderwegen auch in bestimmten
Abständen noch ein Wirtshaus erstellen. An Orten, wo kein
Imbiss und keine Getränke eingenommen werden können,
sieht man nur selten Wanderer; an einem solchen Ort bin
ich zu Hause. Darum getraue ich mich, das zu sagen.
Ich meine einfach, man sollte die ganze Sache nicht zu
einseitig darstellen. Es sind viele indirekte Möglichkeiten
geschaffen worden, vielleicht nicht in allen Regionen, aber
an vielen Orten in unserem Land, wo man wandern und
seine Erholung suchen kann, wenn man will, ohne dass
man alles verneiner» muss, was bis heute gegangen ist.

Ich habe noch einen Wunsch anzubringen: Herr Ganz hat
einen Antrag eingebracht, dass auch dem Velofahrer noch
eine Möglichkeit gegeben werden soll. Ich möchte zuhan-
den, des Protokolls und auch für den Bundesrat die Frage
stellen, in welcher Form man dann auch dem Reiter bzw.
dem Pferd noch seine Möglichkeit statuieren soll. Es ist
heute doch so, dass zum Pferd in allen seinen Formen -
vom kleinen Pony bis zum ausgewachsenen Reitpferd -
sehr viel Erholung und sehr viel tierische Beziehungen
gesucht werden, die der städtischen, also der nichtbäuerli-
chen Bevölkerung, entgangen sind. Wir stellen heute fest,
dass an und für sich das Pferd als solches sehr gerne
gesehen wird. Sobald aber der Reiter darauf sitzt, entste-
hen Schwierigkeiten. Ich meine einfach: Wenn hier etwas
vom Bund, aber auch von den Kantonen aus geschehen
soll, muss man an diese Situation auch denken, denn das
Pferd können wir nicht auf die Asphaltstrasse verlegen
zum motorisierten Verkehr. Darum meine ich und wün-
sche, dass der Bundesrat bei den Verordnungen, die dann
einmal geschaffen werden, der ganzen Sache auch in die-
ser Richtung seine volle Aufmerksamkeit schenken wird.

Widmer: Es ist wahrscheinlich zweckmässig, wenn am
Schluss der Eintretensdebatte noch ein Wort seitens der
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Initianten an Sie gerichtet wird. Ich kann Ihnen mitteilen,
dass die Gruppe, die die seinerzeitige Initiative ausgelöst
hat, bereit ist, die Volksinitiative zurückzuziehen, sofern
die Bundesversammlung einem Gegenvorschlag, ungefähr
in der Art, wie er Ihnen heute unterbreitet worden ist, zu-
stimmt. Wir machen also keine Rrestigeangelegenheit aus
unserem Initiativtext und damit kann ich auch gleich eine
Frage von Herrn Roth beantworten. Meiner persönlichen
Meinung nach vertragen sich die Gedanken der Wander-
weginitiative mit Ihren reiterlichen Wünschen durchaus.
Vor allem bin ich mit Ihnen einig und spreche sicher im
Namen der Wanderer, dass wir froh sind, wenn es von Zeit
zu Zeit einmal eine Wirtschaft hat. Da sind wir also am
Gleichen interessiert.

Es ist wahrscheinlich ebenfalls zweckmässig, wenn ich
Ihnen noch einen Kommentar zur bisherigen Ein<tretensde-
batte unterbreite. Man hat mit Recht gefragt: Wer sind die
Initianten? Die Antwort darauf ist verhältnismässig leicht
zu geben; man kann sie negativ umschreiben: Hinter der
Initiative steht kein mächtiger Verband, keine grosse Ge-
werkschaft, kein reiches Finanzinstitut, sondern nur kleine
Gruppen, wie sie sich bei den Naturfreunden, beim Alpen-
klub und eben bei den Wanderweg-Organisationen zusam-
menschliessen. Das hat zur Folge gehabt, dass man vor
allem am Anfang dieser Initiative mit einer gewissen Hei-
terkeit begegnet ist und diese nicht so ganz ernst genom-
men hat. Das war für die ln>iti>anten recht hart. Herr Natio-
nalrat Schatz hat dazu einmal etwas sehr Gescheites ge-
sagt - ich glaube, es war in der Kommission - indem er
formulierte, die Initiative werde nicht ernst genommen,
weil sie nichts kostet. Da ist schon etwas dran. Zu dieser
Tatsache eine Bemerkung: Die Initianten haben in keiner
Phase der Vorbereitung je die Vorstellung gehabt, dass
man dem Bund neue Kosten überbürden soll. Die Wander-
weg-Organisation bezieht heute eine Subvention von
60000 Franken im Jahr, also eine verschwindende Summe
im Vergleich mit dem Budget des Bundes. Wir wollen auch
keine kostspieligen Bauten, im Gegenteil, unsere Absicht
ist es, dass beim Strassenbau sparsamere Methoden ge-
wählt werden, indem man kostspielige Trottoirs weglässt
und es dafür bei einfachen, nicht asphaltierten Fussgän-
gerwegen bewenden lässt. Wir haben Ihnen ganz konkrete
Beispiele schriftlich unterbreitet.

Nun hat man eingewendet - und diesem Argument muss
ich noch antworten -, das ganze AnMegen gehöre nicht in
die Bundesverfassung. Dieser Einwand wäre vielleicht vor
hundert Jahren berechtigt gewesen, damals, als unsere
Bundesverfassung tatsächlich noch rechtsästhetisch sau-
ber war und sich aus lauter kurzen allgemeinen Gedanken
zusammensetzte. Ich will nur eine ganz kleine Auswahl
davon geben, was heute in der Verfassung schon drin
steht: die Rohrleitungen, der Schutz der Tiere und der
Pflanzenwelt, die Tiertransporte, der Schutz der nützlichen
Vögel. Ich glaube, die FUSS- und Wanderwege sind minde-*
stens so wichtig. Es hat mich auch etwas überrascht, dass
Herr Thévoz als Sprecher der Landwirtschaft sich gegen
diese Erweiterung der Bundesverfassung wehrt. Ich darf in
diesem Zusammenhang nur auszugsweise daran erinnern,
was über die Landwirtschaft alles an Details in der Bun-
desverfassung steht. Es wird geregelt, was mit dem Abfall
des Obstbaus, mit Ueberschüssen, des Kartoffelbaus ge-
schehen muss; ausdrücklich erwähnt sind der Traubentre-
ster, die Weinhefe, die Enzianwurzel, die Einfuhr des
Backmehls - 14 Zeilen weist unsere Bundesverfassung
über den Absinth auf (ich habe nichts gegen den Absinth),
27 Zeilen sprechen davon, was mit mehr als 2 Litern ge-
branntem Wasser geschehen darf und was nicht gesche-
hen darf. Verglichen damit, muss man doch feststellen,
dass die FUSS- und Wanderwege wahrhaftig ein Anliegen
sind, das in ganz anderem Ausmass das Allgemeininteres-
se der Schweizer Bevölkerung erreicht. In der Verfassung
ist die Führung der Gastwirtschaften geregelt, ferner nicht
nur die Eröffnung, sondern sogar die Umwandlung von
Kinos, die Turn- und Sportschule, die Spielbanken und

selbst das Schiesspulver; auch wenn wir es nicht erfunden
haben, so ist es doch ausdrücklich in der Verfassung ver-
ankert.
Sie sehen also, der Eiinwand, man bringe etwas in die Ver-
fassung, das nicht hiineingehöre, ist im heutigen Zeitpunkt,
da unsere Verfassung eine Sammlung pragmatischer Ab-
sichten ist, längst überholt.
Ich gebe zu, dass es immer schwierig ist, ein neues Anlie-
gen in der Oeffentlichkeit zu vertreten. Das ist nichts Neu-
es. Es ist beispielsweise mit dem Denkmalschutz vor dreis-
sig oder vierzig Jahren genau gleich gewesen, als sich nur
eine verschwindende Minderheit für diesen Gedanken en-
gagiert hat. Heute stellen wir fest, dass damals aus der
Schweiz kostbare Altäre leichtfertig verkauft worden sind;
heute sind wir daran, die kostbarsten literarischen Erzeug-
nisse auf dem internationalen Kunstmarkt zu hohen Prei-
sen wieder in die Schweiz zurückzubringen. Es sind aber
auch Profanbauten und Kirchen einfach abgerissen wor-
den, weil es keine Rechtsgrundlage gab, um diese bedau-
erlichen Vorgänge zu verhindern. Frau Spiess hat etwas
sehr Richtiges gesagt, wenn sie darauf hinwies, dass un-
sere alten Alpenfusswege, die die Pässe überquerten,
eben auch Bestandteile unserer kulturellen Tradition sind.
Wenn sie einmal zerstört sind, können wir sie nicht mehr
wiederherstellen. Es ist jetzt der letzte Augenblick, um hier
Halt zu sagen, um die Zerstörung aufzuhalten. Sie können
zwar schon heute nein sagen zu dieser Initiative oder gar
auch noch zu einem Gegenvorschlag, aber in fünf oder
zehn Jahren werden Sie unter einem massiven äusseren
Druck doch so etwas Aehnliches besehliessen müssen;
allerdings mit dem grossen Unterschied, dass Sie sich
dann dem Vorwurf eines wissentlichen Versäumnisses
ausgesetzt sehen.
Ich komme zum Schluss. Herr Bundesrat Hürlimann wird
nun, wie es sich in diesem Parlament gehört, zu Ihnen
sprechen. Da es sich letzten Endes um ein primär präverv
tivmedizinisches Anliegen handelt - deshalb ist es auch
richtig, dass Herr Schär Kommissionspräsident Ist -,
möchte ich Ihnen im Sinne einer präventivmedizinischen
Massnahme einen Vorkommentar zu den Ueberlegungen
von Herrn Bur>desrat Hürlimann geben. Er wird Ihnen,
wortgewandt, wie er immer ist, die Auffassung des Bun-
desrates darlegen. Aber vergessen Sie dabei nicht, dass
es sich um die Auffassung des Gesamtbundesrates han-
delt, die mit einer verhältnismässig knappen Mehrheit zu-
stande kam.
Das zuständige Departement und auch die zuständige Ver-
waltung war jedoch der Meinung, es sollte ein Gegenvor-
schlag unterbreitet werden, und zwar aufgrund der sorg-
fältigen Arbeit einer Expertenkommission. Das war auch
die Vorstellung der Initianten, und wir hatten Vertrauen
darauf, dass auf diesem Weg weitergearbeitet würde. Wir
sind dann etwas überrascht worden, dass der Bundesrat
diesen plötzlichen Entscheid gefasst hat, dem Parlament
nicht einmal einen Gegenvorschlag zu unterbreiten. Das
glaube ich - bei aller Hochachtung vor dem Kollegialsy-
stem, dem sich Herr Bundesrat Hürlimann zweifellos loyal
beugen wird - muss doch auch das Parlament wissen.

Ich bin der festen Ueberzeugung, dass es sich um ein
sachliches Anliegen handelt, um ein vernünftiges auch;
niemand hat in diesem Saal bestritten, dass die Fusswege
und die Wanderwege einen wertvollen Bestandteil des
ganzen Lebens in unserem Lande bilden; es blieb aber
auch unbestritten, dass sie fortlaufend verfallen und dass
sie durch eine heute schon bestehende unzweckmässige
Gesetzgebung auf Kosten des Steuerzahlers in vielen Fäl-
len aufgehoben werden. Deshalb ist es nötig - ob es uns
passt oder nicht -, eine neue, bessere Gesetzgebung be-,
treffend diese FUSS- und Wanderwege zu schaffen. Ich
bitte Sie also: Folgen Sie dem gesunden Menschenver-
stand und stimmen Sie einem Gegenvorschlag zu.

Bundesrat Hürlimann: Diese Volksinitiative verficht von der
Sache her ein sympathisches Anliegen. Dies wurde nie
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geleugnet. Niemand bestreitet die Schönheit und die ge-
sundheitsfördernde Bedeutung des Wanderns. Niemand
möchte das Angebot von markierten, gut unterhaltenen
Wanderwegen in unserem Lande missen; niemand würde
nicht dankbar die Arbeit vieler Wanderorganisationen an-
erkennen, vor allem auch der schweizerischen Arbeitsge-
meinschaft, die Arbeit von Verkehrsvereinen, Gemeinden
und Kantonen gerade in diesem Bereich. Dies alles sei
zugegeben und in Uebereinstimmung mit den Initianten
und mit der Mehrheit der Kommission festgestellt. Das
Parlament muss sich aber - wie der Bundesrat - die Frage
stellen, ob die FUSS- und Wanderwege einer verfassungs-
rechtlichen Verankerung bedürfen.
Zwei Thesen bewegen den Bundesrat, Ihnen zu beantra-
gen, die Initiative und den Gegenvorschlag abzulehnen.
Die erste These: Die Verfassung ist aus grundsätzlichen
und staatspolitischen Ueberlegungen nicht mit einem neu-
en Artikel zu belasten. Selbst die Befürworter haben er-
kannt, dass hier das echte Problem liegt; nämlich jenes,
ob diese Aufgabe tatsächlich zunächst in die Bundesver-
fassung aufgenommen und dann als eine Aufgabe des
Bundes deklariert werden soll. Der Bundesrat ist der Mei-
nung, dass dies aus folgenden Gründen nicht geschehen
soll:
1. Die Regierungen unserer Kantone haben in diesen Ta-
gen eine reiche Dokumentation des Bundesrates über die
Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen
erhalten; dies aufgrund eines Auftrages, den Sie, meine
Damen und Herren, mit der Ueberweisung einer Motion
erteilt haben. Dem Konzept liegt - ganz grob gesprochen
- folgende Idee zugrunde: Wir wollen uns in der heutigen
Zeit wieder darauf besinnen, was Aufgabe des Bundes ist;
Aufgaben, die er allein lösen muss und nur allein lösen
kann (Landesverteidigung, Aussenpolitik als Beispiel); was
Aufgabe der Kantone ist, die diese als Gliedstaaten selber
bewältigen und lösen können (z. B. Primarschulwesen, Ge-
sundheitswesen, ein sehr grosser Bereich des Strassenwe-
sens). Sie haben heute ausgeführt, wie notwendig es ist,
dass die Fusswege zu den Schulhäusern richtig konzipiert
und ausgebaut werden. Dies ist nur in der Gemeinde mög-
lich, weil man dort die Verhältnisse tatsächlich überblickt.
Wir werden uns auch zu überlegen haben, welche Aufga-
ben Bund und Kantone gemeinsam werden lösen müssen.
Diese sinnvolle Aufgabenteilung steht uns erst noch bevor;
denn wir haben in den letzten Jahren, vor allem in den
Zeiten, da der Bund Ueberschüsse in seiner Staatsrech-
nung auswies, den richtigen Weg mehr als einmal zum
Schaden dieses Staates verlassen.
Es steht übrigens fest, dass viele Kantone und Gemeinden
der Aufgabe des Ausbaus des Wanderwegnetzes durchaus
nachgekommen sind. Es besteht deshalb kein Grund,
wenn einzelne Kantone und Gemeinden dies allenfalls
noch nicht getan haben, diese Aufgabe und die Verant-
wortung sofort dem Bund zu überbinden. Im jetzigen Zeit-
punkt, da wir uns Rechenschaft geben wollen, was letzt-
lich in diesem Föderativstaat Aufgabe des Bundes ist, was
der Kantone und der Gemeinde, ist es absolut unzweck-
mässig, gerade diese Domäne dem Bund zu übertragen.
2. Die Volksabstimmung vom 12. Juni 1977 bedeutete nicht
nur die Ablehnung weiterer Finanzierungsmittel für den
Bund, sondern war gleichzeitig ein deutliches Zeichen,
dass die Aufblähung des Staatsapparates - vor allem der
Zentralgewalt - nicht mehr weiter hingenommen wird. Man
wehrte sich gegen Vorschriften des Bundes, gegen Vor-
schriften von oben, und es ist nach dem 12. Juni Aufgabe
des Bundesrates und des Parlaments, den Apparat unse-
res Staates nicht aufzublähen, sondern eher abzubauen.
Dies wurde in der Diskussion über das Finanzpaket immer
und immer wieder postuliert. Wenn Sie uns aber eine Auf-
gabe übertragen - und wenn es nur das Koordinieren ist -
dann muss der Bund beurteilen; er muss die Sachlage
studieren und Weisungen erlassen, er muss an Ort und
Stelle Besichtigungen vornehmen. Das erfordert Personal
mindestens in der Grössenordnung einer Sektion, also et-

was, das Sie uns bis jetzt immer konsequent verweigert
haben.
3. Die Volksinitiative wird Sie und den Bundesrat wie auch
die Verwaltung zusätzlich belasten. Sie haben heute von
der Frau Nationalratspräsidentin gehört, dass die Bundes-
versammlung nicht in der Lage ist, alles zu bewältigen,
was jetzt ansteht; uns immer neue Aufgaben zu übertra-
gen, wird die Oekonomie in diesem Parlament und in die-
sem Staate nicht verbessern, auch vom Standpunkt der
Gesetzgebung aus gesehen nicht.
Immer wieder wird nach Schwerpunkten und Prioritäten
gerufen. Es ist nicht so, dass wir passiv bleiben wollen,
auch nach dem 12. Juni nicht. Aber wir sind gezwungen,
diese Prioritäten zu sehen, und diese liegen auch vom
Standpunkt der Initianten aus vielleicht doch in anderen
Gebieten. Ich denke an die. Raumplanung, den Umwelt-
schutz, die Natur- und Heimatschutzgesetzgebung und die
Volksgesundheit. Prioritäten können in diesem Staate nicht
realisiert werden, wenn Sie uns immer wieder zwingen,
den Wildwuchs neuer Aufgaben zu hegen, d. h. Aufgaben
zu übernehmen, die nicht Sache des Bundes, sondern der
Kantone und Gemeinden sind.
Zweite These: Der Bund ist ohne Verfassungsergänzung
auf dem Gebiet der Wanderwege indirekt aktiv. Das haben
übrigens verschiedene Votanten, auch Herr Kaufmann, zu-
gegeben. In den letzten Jahren haben wir jährlich 10 bis
15 Millionen Franken für Waldwege aufgebracht. Diese
weisen heute eine Länge von über 5500 km auf. Wir drän-
gen bei allen diesen Waldwegen darauf, dass sie nicht
asphaltiert werden und für den ordentlichen Motorfahr-
zeugverkehr gesperrt bleiben. Nur Fahrzeuge der Forst-
wirtschaft werden in beschränktem Masse - die Sonntage
ausgenommen - zugelassen. Ebenfalls mit Bundessubven-
tionen wurden 6500 km Meliorationswege für die Landwirt-
schaft gebaut, auch hier zumeist mit der Beschränkung
des Motorfahrzeugverkehrs auf die Anlieger. Bei der Kor-
rektion von Flussbauten werden, sofern der Bund mitwirkt,
zusätzlich mit den Unterhaltswegen auch gleichzeitig Wan-
der- und Spazierwege geschaffen. Das letzte Beispiel ist
die Korrektion der Glatt, für die Sie selber die entspre-
chenden Subventionen bewilligt haben.
Bei den Nationalstrassen - sie wurden hier wiederholt
erwähnt - wird für einen angemessenen Ersatz weggefalle-
ner Wander- und Fusswege gesorgt, zum Teil sehr gross-
zügig durch gute räumliche Trennung. Ich kann als Bei-
spiel den Wanderweg anführen, der im Zusammenhang mit
dem Nationalstrassenbau Bern-Thun teilweise auf die an-
dere Seite der Aare verlegt wurde. Ebenso wurde ein
durchgehender Uferweg am Walensee im Zusammenhang
mit dem Ausbau der Walenseestrasse geschaffen. Und
längs des Brienzersees besteht schon heute ein schöner
Uferweg von Iseltwald zu den Giessbachfällen, der eben-
falls im Zusammenhang mit der Nationalstrasse gebaut
worden ist.
Schliesslich darf ich erwähnen, dass wir jährlich 60000
Franken an die Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege aus
dem ohnehin schon knappen Kredit leisten, der meinem
Departement für kulturelle Angelegenheiten zur Verfügung
steht.
Die Gründe, die den Bundesrat bewegen haben, Ihnen zu
beantragen, sowohl die Initiative wie die Gegenvorschläge
abzulehnen, fasse ich wie folgt zusammen: Den berechtig-
ten Anliegen «Fuss- und Wanderwege» wird heute schon
durch die Kantone, die Verkehrsvereine, durch eigene
Wanderweginstitutionen und durch die Gemeinden Rech-
nung getragen. Wer in der Schweiz wandern will - das
wurde hier richtig festgestellt -, der kann es, und wo da
und dort noch Wege oder Unterhaltsarbeiten fehlen, wird
man nach der heutigen Debatte im Nationalrat sicher auch
in den kantonalen Parlamenten ein positives Echo für die
vorgebrachten Anliegen finden. Viele Kantone sind da mit
gutem Beispiel vorangegangen.
Der Bund ist - das ist eine weitere Feststellung - in die-
sem Bereich überdies indirekt tätig, ohne dass er eine
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zusätzliche Verfassungsbestimmung braucht. Hüten wir
uns deshalb davor, dem Bund auf Verfassungsebene neue
Kompetenzen und Aufgaben zu übertragen in einer Zeit,
da wir uns auf der Stufe Bund auf die wirklich echten
Prioritäten konzentrieren wollen. Wir werden die Probleme
in diesem Staate nicht bewältigen, wenn ein an sich gutes
und vernünftiges Anliegen schon Grund genug ist, um es
in die Verfassung des Bundes aufzunehmen und die ent-
sprechende Aufgabe dem Bund zu übertragen. Wie oft
beklagen wir uns in grundsätzlichen Debatten darüber, der
Bund mache zuviel und löse Aufgaben in Bereichen, die
ihrem Wesen nach nicht Sache des Bundes wären. Sie
haben Gelegenheit, diese grundsätzliche Besinnung hier in
die Tat umzusetzen.

Eintreten ist obligatorisch

L'entrée en matière est acquise de plein droit

Detailberatung - Discussion par article

Titel und Ingress, Art. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule, art. 1
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Art. 1a
Antrag der Kommission

Abs. 1
Gleichzeitig gelangt ein von der-Bundesversammlung aus-
gearbeiteter Gegenvorschlag zur Abstimmung.

Abs. 2
Die Bundesversammlung schlägt vor, folgenden neuen Ar-
tikel 37quater in die Bundesverfassung aufzunehmen:

Art. 37quater
Abs.1

Mehrheit
Der Bund stellt Grundsätze auf für die Anlage
und Erhaltung von FUSS- und Wanderwegnetzen
durch die Kantone. Er unterstützt und koordiniert
die Tätigkeit der Kantone.

Minderheit
(Schärli, Basler, Schatz-St. Gallen)
Die Errichtung und Erhaltung von FUSS- und
Wanderwegnetzen ist Sache der Kantone. Der Bund
unterstützt und koordiniert die Tätigkeit der Kanto-
ne.

Abs. 2
Der Bund nimmt in Erfüllung seiner Aufgaben
auf das bestehende FUSS- und Wanderwegnetz
Rücksicht und sorgt für Ersatzwege.

Abs. 3
Bund und Kantone arbeiten mit geeigneten pri-
vaten Organisationen zusammen.

Antrag Jung
Streichen von Artikel la

Antrag Cavelty
(Zusatzantrag zur Mehrheit und Minderheit)

Art. 37quater Abs. 1
... Erhaltung von FUSS- und Wanderwegnetzen sowie von
Fahrradwegen durch die Kantone ...
(bzw. ist Sache der Kantone...)

Antrag Ganz
Art. 37quater Abs. 2
... bestehende FUSS-, Wander- und Fahrradwegnetz Rück-
sicht und sorgt für Ersatzwege.

Antrag Ribi
Art. 37quater

Abs.1
Der Bund stellt Grundsätze auf für FUSS- und Wanderweg-
netze.

Abs. Ibis

Anlage und Erhaltung von FUSS- und Wanderwegnetzen
ist Sache der Kantone. Der Bund kann diese Tätigkeit un-
terstützen und koordinieren.

Abs. 2
In Erfüllung seiner Aufgaben nimmt der Bund auf FUSS- und
Wanderwegnetze Rücksicht und sorgt für Ersatzwege.

Abs. 3
Bund und Kantone arbeiten mit privaten Organisationen
zusammen.

Art. 1a
Proposition de la commission

AI.1
Le contreprojet de l'Assemblée fédérale est également
soumis à la volation.

Al. 2
Le contreprojet demande l'insertion d'un nouvel article
yjquater dans la constitution et a la teneur suivante:

Art. 37quater
AI.1
Majorité
La Confédération établit des principes pour que
les cantons aménagent et entretiennent des réseaux
de chemins et de sentiers. Elle soutient et coor-
donne l'activité des cantons.

Minorité
(Schärli, Basler, Schatz-Saint-Gall)
La construction et l'entretien de réseaux de che-
mins et de sentiers est l'affaire des cantons. La
Confédération soutient et coordonne l'activité des
cantons.

Al. 2
Dans l'accomplissement de ses propres tâches, la
Confédération doit ménager le réseau pédestre
existant et veiller, à la construction de chemins de
remplacement.

Al. 3
La Confédération et les cantons collaborent avec
les organisations privées intéressées.

Proposition Jung
Biffer l'article 1a

Proposition Cavelty
(Amendement aux textes de la majorité et de la minorité)

Art. 37quater al. 1

La Confédération ... des réseaux de chemins et de sen-
tiers ainsi que des pistes cyclables. Elle soutient ... (La
construction ... de réseaux de chemins et de sentiers ainsi
que de pistes cyclables est l'affaire ...)
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Proposition Ganz
Art. 37quater al. 2
... doit ménager les réseaux existants de chemins pédes-
tres et de pistes cyclables et veiller à ...

Proposition Ribi
Art. 37quater
AI.1
La Confédération définit les principes applicables aux ré-
seaux pédestres.

Al. Ibis
L'aménagement et l'entretien des réseaux pédestres relè-
vent des cantons. La Confédération peut soutenir et coor-
donner cette activité.

Al. 2
Dans l'accomplissement de ses propres tâches, la Confé-
dération doit ménager les réseaux pédestres et veiller à la
construction de chemins de remplacement.

Al. 3
La Confédération et les cantons collaborent avec les orga-
nisations privées.

Jung: Nachdem ich die Debatte angehört habe, komme ich
die Meinung nicht los, dass hier der Grundsatz gelten soll:
Das Wandern ist des Parlamentariers Lust.
Ich bin absolut kein Gegner des Wanderns oder jener Leu-
te, die sich für diese Initiative engagieren; im Gegenteil.
Als Landwirt und Besitzer einer landwirtschaftlichen Lie-
genschaft trage ich mein möglichstes dazu bei, dass der
Erholungssuchende und der Wanderer auf ihre Rechnung
kommen. Ich schätze es sehr, wenn ich mit einem Wande-
rer ein kurzes Gespräch führen kann; ich geniesse diesen
zwischenmenschlichen Kontakt, der oft eine persönliche
Bereicherung darstellt.
Brauchen wir diese Initiative? Herr Bundesrat Hürlimann
hat soeben erläutert, warum der Bundesrat die Initiative
und den Gegenvorschlag verneint. Es ist eine kantonale
Angelegenheit, es ist ein regionales Problem, und Kanton,
Gemeinden und örtliche Organisationen lösen diese Auf-
gabe vorzüglich. Ich darf feststellen, dass der Kanton Lu-
zern, der ja auch sehr viel Erholungs- und Naherholungs-
raum aufweist, das Problem zur vollsten Zufriedenheit löst.
Ich denke hier an die verschiedensten Volksmärsche, die
praktisch in jeder Gemeinde durchgeführt werden und
Jahr für Jahr neue Wege begehen. Es ist also nicht so,
dass die Wanderwege ©ine absolute Mangelware sind. Das
Schaffen und Anlegen von Wanderwegen erlaubt keine
Landumlegungen oder Güterzusammenlegungen. Es setzt
voraus, dass das Planen und Verwirklichen von Wander-
wegen in gutem Einvernehmen mit den Landbesitzern aus-
geführt wird. Die Landwirtschaft erkennt die Notwendigkeit
für solche Fusswege. Sie macht mit, wenn sie die Planer
kennt und mit ihnen in einem guten Verhältnis steht, si-
cher aber nicht, wenn einfach ein blindes Reissbrett-Pla-
nen einsetzen sollte. In Verbindung mit den Landwirten
können sehr schöne und abwechslungsreiche Wanderwe-
ge erschlossen werden.
Ich fasse zusammen: Ich meine, das Anliegen der Initian-
ten sei ernst zu nehmen. Jedes Gemeinwesen hat seine
bestimmten Aufgaben. Das Problem der FUSS- und Wan-
derwege gehört zu den Aufgaben der Kantone. Die Gegen-
vorschläge sind überflüssig; soweit sie Koordination ver-
langen, geht es um ein reines Raumplanungsproblem. Dort
haben wir die Verfassungsgrundlage; das zweite Raumpla-
nungsgesetz liegt ja auf dem Tisch des Hauses. Soweit es
um die Auswirkungen des Nationalstrassenbaues geht,
können vom Bundesrat die nötigen Richtlinien erlassen
werden, damit die dadurch aufgegebenen und zerstörten
Wanderwege wieder geschaffen werden; soweit es um den
Schutz des'Fussgängers geht, haben wir das Strassenver-
kehrsgesetz und können von dort aus den Fussgänger
schützen. Private Institutionen, die sich in vorbildlicher Art

zur Sache stellen, sollen durch Gemeinde und Kanton un-
terstützt werden. Dazu braucht es keine neue Bundesstel-
le, die die Privatinitiative lahmt, die örtliche Situation zu
wenig kennt bzw. berücksichtigen könnte. Darum möchte
ich Sie bitten, meinem Antrag - d. h. dem Antrag des Bun-
desrates - zuzustimmen, Initiative und Gegenvorschlag ab-
zulehnen, damit wir uns unseren Aufgaben zuwenden kön-
nen, die wir selber zu lösen haben.

Schärli, Berichterstatter der Minderheit: Auch ich bin der
Meinung, es treffe zu, dass durch die Mitwirkung des Bun-
des Jahr für Jahr viele Kilometer von Wanderwegen ver-
schwinden oder verasphaltiert werden, sei das infolge des
Nationalstrassenbaues, sei das bei subventionierten Kan-
tons- und Gemeindestrassen, aber auch bei Alpenstrassen,
bei Meliorationen usw.
Bei meinem Vorschlag geht es darum, dem Bund nicht
primär neue Aufgaben zu übertragen, sondern diese den
Kantonen und damit subsidiär den Gemeinden zu überlas-
sen, wobei der Bund die verfassungsmässige Grundlage
erhalten soll, Bundesgesetze mit Subventionsverpflichtun-
gen so, zu ändern, dass er den Anliegen der Erhaltung
bzw. Schaffung von Wanderwegen Rechnung tragen kann.
Das könnte zum Beispiel bei der Erteilung von Subven-
tionen im Güterzusammenlegungsverfahren, bei Melio-
rationen usw. ohne Mehrbelastung des Bundeshaus-
haltes, aber mit den nötigen Vorschriften und der
richtigen Koordination geschehen. Das Ziel bleibt also
dasselbe: Dem Schwund der Wanderwege energisch ent-
gegenzutreten, aber - im Unterschied zum Antrag der
Kommissionsmehrheit - dem Bund keine neuen direkten
Ausgaben und keine Primäraufgaben zu übertragen, son-
dern im Hinblick auf die wichtige Aufgabenteilung hier
Kantone und Gemeinden zur Lösung heranzuziehen, in
jenem Sinne, wie das vorhin Herr Bundesrat Hürlimann
dargelegt hat. Ich möchte einen Gegenvorschlag stellen,
aber ohne Aufgaben und Ausgaben für den Bund. Hier
besteht die kleine Nuance zum Antrag unserer Kollegin
Ribi. Ich glaube darum, dass Sie diesem Minderheitsan-
trag im Hinblick auf die Verantwortung im Zusammenhang
mit der Aufgabenteilung zwischen Bund, Kantonen und
Gemeinden zustimmen könnten.

Frau Ribi: Meinen Antrag, den Sie nicht auf der Fahne
finden, habe ich am 13. Juni eingereicht, obwohl ich in der
Kommission ebenfalls den Mehrheitsantrag unterstützt hat-
te. Er soll - mein Antrag - dem Abstimmungsergebnis vom
12. Juni Rechnung tragen. Mein Antrag unterscheidet sich
ausser durch eine mehr redaktionelle Aenderung in fol-
gendem Punkt vom Gegenvorschlag der Mehrheit der
Kommission und vom Minderheitsantrag des Herrn Schärli.
Die beiden Anträge - Mehrheitsantrag und Antrag Schärli
- haben in Absatz 1 die Formulierung «unterstützt und
koordiniert». Ich habe die Kann-Formel als zeitgemässer
und richtiger betrachtet. Sie verpflichtet den Bund im ge-
genwärtigen Zeitpunkt nicht, den Kantonen Geld zu geben
o.der grössere Koordinationsaufgaben, wie sie soeben von
Herrn Bundesrat Hürlimann als Befürchtung hingestellt
wurden, ohne Verzug an die Hand zu nehmen.
Im weiteren - und dies -ist die redaktionelle Aenderung -
ist Absatz 1 von mir in zwei Absätze aufgegliedert worden.
Dadurch steht die Funktion des Bundes an erster Stelle,
wie es mir für einen Verfassungsartikel richtig erscheint:
Der Bund erlässt die Grundsätze für FUSS- und Wander-
wegnetze. Im folgenden wird dann klar hervorgehoben,
dass Anlage und Erhaltung dieser Netze Sache der Kanto-
ne ist und nicht Sache des Bundes. Mit der Kann-Formel
zur Unterstützung und Koordination wird im übrigen nichts
Neues geschaffen. Bereits jetzt - wir haben es schon ge-
hört - zahlt der Bund einen, wenn auch überaus beschei-
denen, Beitrag an die private Arbeitsgemeinschaft für
Wanderwege.
Sie haben sich von den bisherigen Rednern - so hoffe ich
- überzeugen lassen, dass FUSS- und Wanderwegnetze auf
längere Sicht nur gerettet und erhalten werden können,
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wenn ihre Existenz rechtlich gesichert ist. Diese Grundla-
ge fehlte bisher und machte den Bund selbst zum Zerstö-
rer wertvoller Wege für Fussgänger und für Wanderer. Ich
versuche mit meinem Antrag, all jenen Kollegen entgegen-
zukommen, die mit Recht davor zurückschrecken, dem
Bund immer neue Aufgaben zu geben, und die auch dem
Spardiktat Rechnung tragen wollen. Wie bisher sollen sich
die Kantone um die FUSS- und Wanderwegnetze kümmern.
Der Bund liefert die Grundsätze dafür und kann unterstüt-
zen und kann koordinieren, dort nämlich, wo es dann wirk-
lich notwendig ist. Er wird aber auch - und dazu dient
Absatz 2 - selber in Zukunft nicht mehr, gefangen in der
bisherigen Strassengesetzgebung und übrigen Subven-
tionspraxis, unverhältnismässig teure Anlagen für Fussgän-
ger bezahlen und mitbezahlen, nur weil er selbst keine
rechtlichen Grundlagen für billigere und bessere, den Ver-
kehrsteilnehmern angepasstere Lösungen hat. Denken Sie
bei Ihrem Entscheid bitte daran, dass die Initiative nur
zurückgezogen werden wird, wenn ein brauchbarer Ge-
genvorschlag dem Volk vorgelegt wird. Wenn wir diesen
hier nicht zustande bringen, dann kommt die Initiative vor
die Volksabstimmung, und es besteht die Aussicht, dass
diese in ihrem ursprünglichen Text vom VoJk angenommen
wird, denn sie findet in weiten Kreisen grosse Sympathie.
Sie geht aber in bezug auf die Aufgabenteilung von Bund
und Kantonen bestimmt zu weit. Ich möchte Sie deshalb
bitten, meinen Antrag zu unterstützen.

Cavelty: Ich möchte eine Lanze brechen für die Velofah-
rer. Darum schlage ich vor, dass die Fahrradwege im glei-
chen Atemzuge mit den FUSS- und Wanderwegen genannt
und gefördert werden. Ich gehöre zwar keiner Radfahrer-
lobby an, bin jedoch vom gesundheitlichen Wert des
Velofahrens überzeugt. Was mich vor allem dazu bewegt,
für die Velofahrer einzutreten, ist die Tatsache, dass eine
immense Masse unseres Volkes dieses einfache Verkehrs-
mittel benützt. Diese Masse nimmt von Jahr zu Jahr zu. Es
sind dies Leute jeden Alters, vornehmlich aber unsere
Kinder und unsere Jugend, die zur Schule, 'in die Lehre,
zur Arbeit und auch zur Erholung Velo fahren. Leider wurde
für die Velofahrer bisher wenig bis gar nichts getan, im
Gegenteil: Man hat sie von Jahr zu Jahr immer mehr ge-
fährdet. Auf den Fahrbahnen sind sie Gefahren ausgesetzt,
an die man kaum denken darf. Je besser die Strassen aus-
gebaut werden, um so schlimmer wird die Situation für die
Velofahrer. Lange Einspurstrecken zwängen die Velos zwi-
schen mörderischen Autos links und rechts ein, Licht-
signale wechseln mit der Geschwindigkeit für Autos und
überlassen die Fahrradfahrer auf der halben Strecke dem
Gegenverkehr, Umfahrungen verkürzen dem motorisierten
Verkehr die Fahrzeit, verlängern aber dem Velofahrer die
Strecke. Dies nur, um einige Beispiele zu erwähnen, die
die Situation der Velofahrer immer mehr verschlimmern,
und zwar mit den Steuergeldern, die auch sie aufbringen.

Es ist höchste Zeit, dass die Oeffentlichkeit vermehrt an
die Velofahrer denkt. Eine günstige Gelegenheit ist hier
mit der FUSS- und Wanderweginitiative gegeben. Diese In-
itiative geht vom gleichen Gedanken aus, nämlich vom
Grundrecht des Menschen, sich in einer unversehrten Um-
welt bewegen zu können, weg vom motorisierten, lärmigen
und gefährlichen Verkehr. Die Initiative nennt ausdrücklich
FUSS- und Wanderwege. Unter dem Ausdruck Wanderwege
sind ohne besonderen Zwang Radfahrerwege zu verste-
hen; denn Wandern umfasst nach der Definition von
Brockhaus vielfältige Formen aktiver Erholung, u. a. auch
das Radwandern. Mit meiner Ergänzung und ausdrückli-
chen Erwähnung von Fahrradwegen bewege ich mich des-
halb zweifellos innerhalb der Materie, welche die Initiative
beschlägt. Dies - wie gesagt - aus zwei Gründen: Erstens
dem Sinn nach will die Initiative die nichtmotorisierte Fort-
bewegung in einer gesunden Umwelt fördern, was sowohl
für Marschieren wie für Velofahren zutrifft. Zweitens: Dem
Wortlaut nach kann unter Wandern sehr wohl auch das
Velowandern verstanden werden. Wer letzteres bestreiten
will und sagen möchte, unter Wandern verstehe man ledig-

lich das Zufussgehen, der schlage im Duden-Stilwörter-
buch nach. Daselbst findet er u. a. folgende Wendungen,
die mit Zufussgehen nichts zu tun haben: Die Wolken
wandern, ins Gefängnis wandern, die Augen wandern von
einem zum ändern usw. Es lässt sich also nicht behaup-
ten, das Wort Wandern verstehe sich nur auf Zufussgehen
und schliesse das Velowandern aus. Meine vorgeschlagene
Ergänzung hält demnach dem Gebot von Artikel 27 Ab-
satz 3 des Geschäftsverkehrsgesetzes sowohl etymologisch
als vor allem auch dem Sinn nach stand.
Bei dieser Gelegenheit verweise ich auf die neueste Praxis
des Bundesgerichtes und der Bundesbehörden zu einer
ändern Frage, nämlich zur Einheit der Materie. Nach Bun-
desgerichtsentscheid 99 la, Seite 645 ff., ist die Einheit der
Materie gegeben, wenn zwischen den verschiedenen Vor-
schlägen im Hinblick auf ihren Zweck ein Zusammenhang
besteht. Nach der Praxis der Bundesbehörden, veröffent-
licht im Bundesblatt 1974 l 1272, ist die Einheit der Materie
gegeben, wenn verschiedene Teile einer Vorlage in einem
inneren Zusammenhang stehen. Zur Frage der Einheit der
Materie möchte ich mit dem Hinweis auf die Praxis des
Bundes selbst schliessen. Diese Praxis erlaubte es am
12. Juni, in einem einzigen Rekapitulationspunkt über die
Frage der Mehrwertsteuer und über die Frage der Wehr-
steuer abzustimmen. Wenn also die Mehrwertsteuer und
die Wehrsteuer den Grundsatz der Einheit der Materie
nicht verletzten, so noch viel weniger die Wander- und
Velowege. Es können demnach keine berechtigten rechtli-
chen Zweifel bestehen, meinem Vorschlag zuzustimmen.
Zum Schluss noch die Frage der Zweckmässigkeit. Ich
muss zunächst gestehen, dass mein Vorschlag nicht An-
spruch auf Einmaligkeit und auf Originalität erheben kann.
Wie ich erst nach Einreichung des Vorschlages erfuhr,
hatte Herr Ganz bereits in der Kommission die gleiche
Idee. Die Kommission nahm in einer ersten Phase den
Vorschlag ohne Opposition an. In einem weiteren Bera-
tungsstadium liess man jedoch wieder davon ab, und zwar
mit der einzigen Begründung, man wolle die Vorlage nicht
überladen und damit nicht gefährden. Nach meiner Ueber-
zeugung bedeutet aber die beantragte ausdrückliche Aus-
weitung auf Velos keine Ueberladung, sondern eine sinn-
volle Ergänzung. Ja, ich möchte fast sagen: d ie sinnvolle
Ergänzung. Ohne die Initianten beleidigen zu wollen, ist
doch festzustellen, dass die Postulierung von Velowegen
ebenso sinnvoll und nötig ist und wegen der grösseren
Distanzen und Wegstrecken praktisch viel häufiger in die
Gebiete mehrerer Regionen, mehrerer Kantone fällt, so
dass das Bundesinteresse ohne Zweifel gerechtfertigt er-
scheint. Der Gegenvorschlag erhält deshalb eine wirksame
Stütze durch die Aufnahme meiner Ergänzung. Welche
Formulierung des Gegenvorschlages durchgeht, ist mir
gleich. Ich möchte vielmehr auch im Falle des Vorschla-
ges von Frau Ribi ebenfalls die Velowege hineinnehmen.
Das ändert am Wortlaut und Sinn meines Antrages nichts.
Ich schliesse mit der Bitte um Zustimmung im Interesse
einer gesunden, sportlichen Betätigung von jung und alt.

Ganz: Ich bekenne mich positiv zum Gedanken der Schaf-
fung verfassungsrechtlicher Grundlagen zur Förderung der
FUSS- und Wanderwege, und stehe hinter dem Antrag der
Kommissionsmehrheit. Dabei vertrete ich mit meinem Vor-
redner, Herrn Cavelty, die Auffassung, dass der Begriff
«Wanderwege» weiter gefasst werden kann und deshalb
neben dem Fusswandern auch das Radwandern beinhal-
ten sollte. Im Prinzip gelten die gleichen Gründe, die für
die Wanderwege sprechen, auch für die Radwege. Ich
kann mich deshalb in dieser Richtung kurz halten.
Mit meinem Antrag zu Artikel 37quater bei Absatz 2, nebst
den FUSS- und Wanderwegnetzen auch das Fahrradweg-
netz zu erwähnen, möchte ich den Antrag von Herrn Kolle-
ga Cavelty, der dasselbe bekanntlich beim Absatz 1 bean-
tragt, vervollständigen. Es ist notwendig, wenn wir das
Fahrradwegnetz in diesen Verfassungsartikel aufnehmen
wollen, was ich sehr befürworte, dies In beiden Absätzen 1



Chemins et sentiers 980 19 septembre 1977

und 2 zu tun. Dadurch wird verhindert, dass wohl gemäss
Absatz 1 Grundsätze für die Errichtung solcher Radweg-
netze aufgestellt werden, hingegen im Absatz 2, wo es um
die Rücksichtnahme bei Erfüllung von Bundesaufgaben
geht, nur die FUSS- und Wanderwege erwähnt, also die
Radfahrer vergessen bzw. ihre Anliegen weiterhin vernach-
lässigt würden.
Wie Herr Cavelty ausgeführt hat, habe ich in der Kommis-
sion diesen Antrag bereits gestellt gehabt, dann aber zu-
rückgezogen im Sinne einer einheitlichen Beschlussfas-
sung, allerdings unter dem Vorbehalt, dass ich im Parla-
ment diesen wieder aufnehmen würde, je nachdem. Nach-
dem nun aus dem Ratsplenum der Antrag bereits über-
nommen worden ist, möchte ich diesen eben ergänzen.
In der letzten Junisessionswoche war in der Montagausga-
be des «Blick» ein Artikel zu lesen, betitelt «Velo-Wieder-
geburt». Es wurde dabei nach den Gründen gesucht für
den grossen Publikumserfolg der zu jenem Zeitpunkt rol-
lenden Tour de Suisse, und man fand den Hauptgrund in
der erfreulichen Tatsache, dass Velofahren ganz allgemein
wieder «in» sei. Zum Plausch, zum Abnehmen, zum Fitblei-
ben, kurz: Man fährt wieder Velo. Das ist eine Feststel-
lung, die Sie sicher selber schon gemacht haben. Sei es
die Hausfrau beim täglichen Einkaufen, seien es die Schü-
ler mit wei'ten Schulwegen, speziell bei regional geführten
Schultypen, besonders natürlich die Mittelschüler und
Lehrlinge, die die recht zahlreichen dezentralisierten Mit-
tel- und Berufsschulen besuchen. Die Strassen sind wie-
der in verstärktem Masse von Radfahrern bevölkert. Als
positive Nebenwirkung werden dabei natürlich auch Auto-
kilometer mit den bekannten Immissionen eingespart.
Eine Entflechtung des Verkehrs kann nicht nur durch die
Schaffung vermehrter FUSS- und Wanderwege erfolgen,
sondern nach Möglichkeit ist auch dem Radfahrer sein
eigener Weg zuzuweisen. Daran sind nicht nur die Fuss-
gänger und Radfahrer selber, sondern ebenso sehr die
Automobilisten interessiert.
Nun ist es natürlich nicht so, dass überhaupt nichts getan
worden wäre auf dem Gebiet der Radwege. Eine Umfrage
des SRB bei den Kantonen hat ergeben, dass im Jahre
1970 in unserem Land 199,6 km Radwege, d. h. solche, die
von der übrigen Verkehrsstrasse getrennt geführt werden,
und 348,3 km Radstreifen (das sind solche, die lediglich
durch eine Linie oder durch einen andersfarbigen Belag
als solche von der Verkehrsstrasse gekennzeichnet sind),
also somit total 547,9 km zu verzeichnen waren. Im Jahre
1976 betrug die Totalzahl 715,8 km für den Radfahrer re-
servierte Wege. Sie sehen daraus eine recht bescheidene
Zahl, verglichen mit den Zehntausenden von Kilometern
übriger Strassen und verglichen mit den interessanten
Zahlen der im Verkehr stehenden Fahrräder und Mofas,
die folgenderrhassen aussehen:
Im Jahre 1970 waren in der Schweiz 1229679 Fahrräder
und 526549 Mofas registriert. Im letzten Jahre bereits wa-
ren es 1 689662 Fahrräder und 668847 Mofas. Sie sehen,
die Zahl wächst jährlich bei den Fahrrädern annähernd
um 100000. Interessant ist die Zunahme gewesen im Jahr
der Oelkrise 1973/74. Da hatten wir eine Zunahme von
117950 Fahrrädern zu verzeichnen. In verdienstvoller
Weise hat der Schweizerische Radfahrer- und Motorfahrer-
bund in verschiedenen Landesgegenden Radwege mar-
kiert, über 30 ausgewählte Strecken, wobei in Ermange-
lung von verkehrsmässig ausgeschiedenen Radwegen be-
stehende möglichst verkehrsarme Strassen ausgesucht
wurden. Die gesamte markierte Distanz dieser regionalen
Rundkurse in 11 Kantonen beträgt 4124km.
Dies ist für die'immer zahlreicher werdenden Radwande-
rer bereits eine willkommene Gelegenheit, sich auf dem
Velo zu vergnügen und die schönen Landschaften zu ge-
messen. Was jedoch fehlt, ist ein zusammenhängendes
nationales Radwanderwegnetz oder wenigstens Strecken
in grösserem Ausmass. Die bescheidenen Anfänge, die ich
erwähnt habe, hängen nebst der privaten Initiative der
Direktinteressierten immer vom Wohlwollen der örtlichen

und kantonalen Polizeiorgane ab, und eine Koordination
ist bei den bisherigen Verhältnissen fast unmöglich. Sehen
Sie sich bitte in dieser Beziehung auch etwas im Ausland
um! Zum Beispiel Holland, Dänemark usw. sind in bezug
auf Radwege direkt beispielhaft.

Radfahren ist mehr als nur eine Modesache; es ist zum
grossen Gesundheitssport geworden, nebst der Nützlich-
keit, wie ich sie vorher erwähnt habe. Neuestens werden
ja bereits aktive Ferien propagiert, auch per Rad selbst-
verständlich und zum «Energie-Nulltarif». Jetzt haben wir
Gelegenheit, etwas zur Förderung dieser Entwicklung zu
tun. Ich bitte Sie deshalb, unseren Anträgen, die Fahrrad-
Wanderwege dem neu schaffenden Artikel 37quater in al-
len vorgeschlagenen Varianten einzubeziehen, zuzustim-
men. Ich danke Ihnen für Ihre Zustimmung.

Akeret: Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung zur Frage
eines Gegenvorschlages. Es scheint mir hier geradezu ein
klassischer Fall vorzuliegen, um einen Gegenvorschlag zu
unterbreiten, wo ein Gegenvorschlag, am Platze ist, u. a.
schon aus taktischen Gründen; denn die Wanderweginitia-
tive ist nun einmal da. Sie ist eine Tatsache, und sie ge-
niesst einen sehr grossen Rückhalt im Volke, besonders
wenn allenfalls noch die Radfahrer eingeschlossen wer-
den. Weil eben doch nicht alles zum besten bestellt ist,
wird die Initiative nicht zurückgezogen; wenn sie allenfalls
angenommen wird, haben Sie, Herr Bundesrat Hürlimann,
genau das, was Sie nicht wollen, nämlich eine neue Bun-
desaufgabe mit allen ihren finanziellen Konsequenzen. Ich
bin der Meinung, dass der Gegenvorschlag sozusagen
massgeschneidert ist auf die Einwände des Bundesrates,
die er richtigerweise in der Botschaft gegenüber der In-
itiative erhebt, indem er erklärt, die Aufgabe der Kantone
werde zu wenig berücksichtigt. Ich glaube, die Anstren-
gungen, nun einen Gegenvorschlag zu kreieren, bilden ge-
radezu ein schönes Beispiel guter Kooperation, guten Zu-
sammenspieis zwischen Parlament und Bundesrat, um ein
gemeinsames Werk zu Ende zu führen. Wir alle sind be-
reit, die Einwände des Bundesrates in vollem Masse zu
würdigen. Aber wir müssen doch berücksichtigen: Die Zeit
steht nicht still. Wir dürfen doch nicht so weit gehen,
selbst die Rechtsetzung zu stoppen. Damit würden wir der
fortschreitenden technischen Entwicklung nicht Rechnung
tragen, und in den Sog dieser Entwicklung sind nun eben
auch die Wander- und Fusswege geraten. Meiner Meinung
nach soll der Bund mit diesem Verfassungsartikel lediglich
die nötigen Rahmenbedingungen und Rechtsgrundlagen
schaffen, um ein wichtiges Anliegen unserer Umwelt-
schutzpolitik landesweit fördern zu können und eine recht-
liche Sicherung vor einer weiteren Zerstörung von Wan-
der- und Fusswegen zu liefern.

Ich bin überzeugt, dass von solchen Bestimmungen eine
starke Breitenwirkung ausgehen wird, auch zugunsten des
Tourismus, auf die Gemeinden und die Kantone, und dass
diese Bestimmungen wegweisend und klärend wirken wer-
den. Sie werden auch einen Ansporn bilden für manche
Gemeinde, für viele Verkehrsvereine, für Ortsvereine usw.,
sich der FUSS- und Wanderwege vermehrt anzunehmen.
Um gewisse Befürchtungen zu zerstreuen, können wir auf
die Ausführungsgesetzgebung verweisen. Wir schaffen
jetzt einen Verfassungsartikel; wir müssen aber später
noch die Ausführungsgesetzgebung machen. In der Aus-
führungsgesetzgebung können wir auf die Entflechtung
der Bundesaufgaben zwischen Kantonen und Bund Rück-
sicht nehmen. Der neue Verfassungsartikel wird unserer
Verfassung sehr gut anstehen, denn er ist geeignet, die
Lebensqualität in unserem Lande zu verbessern. Es ist in
dieser Beziehung sehr viel Gutes gesagt worden, was ich
voll unterstützen möchte.

Im Sinne dieser Ausführungen möchte ich Sie bitten, einen
der verschiedenen Gegenvorschläge anzunehmen, und in
Ihr wohlwollendes Einverständnis auch die Anträge der
Herren Cavelty und Ganz einzuschliessen.
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Meier Werner: Bei dieser Vorlage geht es um den Begriff
der Lebensqualität. Man spricht heute ja allenthalben von
der Notwendigkeit, die Lebensqualität zu verbessern. Hier
haben wir nun die Möglichkeit, mit einem sehr bescheide-
nen finanziellen Aufwand einen ganz konkreten Schritt in
dieser Richtung zu tun. Das Sammeln von 123000 Unter-
schriften in sehr kurzer Zeit zeigt doch, was das Volk von
uns verlangt. Man spricht auch immer wieder und zu
Recht davon, dass die Behörden den Kontakt mit der Ba-
sis, mit dem Volk, verloren hätten. Wir müssen achtgeben,
diesen Kontakt zu wahren und die zahlreichen Unterzeich-
ner der Initiative nicht zu enttäuschen. Das Mindeste, was
man von diesem Parlament in Anbetracht dieser Situation
erwartet, ist ein Gegenvorschlag im Sinne der Kommis-
sionsmehrheit. Es geht nicht an, dass wir Jahr für Jahr
Milliarden von Franken für die vierrädrigen Fahrzeuge auf-
wenden, während man auf der anderen Seite erklärt, der
Bund habe für ein bescheidenes Anliegen der Fussgänger
keine Mittel.
Ich teile aber auch die Auffassung, wie sie von landwirt-
schaftlicher Seite vertreten worden ist. Die Situation hat
sich verändert. Die Landwirtschaft kann heute nur noch
existieren, weil sie motorisiert ist. Das Problem liegt aber
auch diesbezüglich auf einer anderen Ebene. Herr Hans
Roth hat darauf hingewiesen. Es ist ein Unding, dass heu-
te in den Alpen, bis auf 2000 m Höhe und mehr, dänische,
deutsche, belgische und andere ausländische Wagen auf
Wegen, die eigentlich für die Wanderer bestimmt und für
die Landwirtschaft reserviert sein sollten, in halsbrecheri-
scher Weise verkehren. Dagegen muss etwas geschehen.
Es wird sich hier weitgehend um eine Kompetenzfrage der
Kantone und der Gemeinden handeln.
Ich bin aber auch ans Rednerpult gekommen, um ein Wort
für die Radfahrer einzulegen, für die ich besondere Sym-
pathie hege, weil ich früher, wie Herr Ganz, auch Rad-
rennfahrer gewesen bin. Das möchte ich aber eher in
zweiter Linie sehen. Eine Feststellung, die wir im Stadtver-
kehr morgens, mittags und abends immer wieder machen
müssen, ist die, dass wir eigentlich zu einer verdammt
barbarischen Gesellschaft geworden sind. Es sind unmög-
liche Dinge, die wir unserer Jugend und den Leuten, die
sich keine vierrädrigen Vehikel anschaffen können, aber
doch die Strassen benützen müssen, zumuten. Kürzlich
hat mir eine Frau erklärt: Ich habe ein grosses Problem
mit meinen Kindern. Sie wollen angesichts der vielen mör-
derischen Situationen im Strassenverkehr nicht mehr mit
dem Fahrrad oder mit dem Moped zur Schule fahren. Ich
möchte hier soweit gehen und sagen: Wir haben die lä-
cherliche Situation, dass es ein Strassenverkehrsgesetz
gibt, das Sicherheitsbestimmungen aller Art enthält, aber
für Velo- und Mopedfahrer - den armen kleinen Mann
oder den Schüler - ist keine Sicherheit vorgesehen. Er
wird jeden Tag gezwungen, etwas zu tun, was vom Gesetz
eigentlich verboten ist, nämlich auf diesen zweispurigen
Einbahnstrassen auf der durchgezogenen Mittellinie zu
fahren. Hier wäre es auch nach meiner Meinung notwen-
dig, eine Bestimmung in die Verfassung aufzunehmen, die
dem Bund die Kompetenz einräumt, in dieser Richtung
etwas zu unternehmen. Das soll bisher nicht möglich ge-
wesen sein; d.h. vielleicht hätte man einen Weg finden
können. Ich plädiere also mit Nachdruck dafür, dass unser
Rat dem Antrag der Mehrheit - d. h. dem Gegenvorschlag
- zustimme. Ich möchte hier an alle jene Kreise appellie-
ren, die sich hinter eine der Abstimmungsvorlagen vom
nächsten Sonntag geschart haben mit dem Begriff «Ja zum
Leben». Ich respektiere und befürworte das; aber man
sollte ja zum Leben auch dort sagen, wo es darum geht,
die Rad- und Mopedfahrer zu schützen und ihnen auf die-
sem Wege dazu verhelfen, dass vernünftige und erträgli-
che Verhältnisse geschaffen werden.

Schär, Berichterstatter der Mehrheit: Ich will mich in An-
betracht der vorgerückten Stunde kurz fassen. Nur noch
ein Wort zur Eintretensdebatte. Sie hat doch ganz klar
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gezeigt, dass eine allgemeine Sympathie für die Initiative
besteht und man Respekt für das anvisierte Ziel feststellen
kann. Selbst Herr Duboule als profiliertester Gegner konn-
te sogar dem Vorschlag Ribi Verständnis entgegenbringen.
Sein ursprünglich hartes Nein ist - wie dasjenige des Bun-
desrates - eher zu einem sanften Nein geworden.
Fusswege verursachen keine sozialen Kosten. Sie tragen
zur Volksgesundheit bei (ich darf das jetzt in diesem Zu-
sammenhang als Präventivmediziner sagen). Auf die Be-
deutung der Fusswege hat auch Herr Canonica hingewie-
sen, nämlich: eine Million Rentner und Betagte sind auf
diese Fusswege angewiesen und befürworten die Fusswe-
ge als Möglichkeit einer sinnvollen Gestaltung des dritten
Lebensabschnittes.
Es brauche - sagte Herr Bundesrat Hürlimann - keine
Verfassungsbestimmung. Der Bund ist zwar schon tätig,
aber sicher nicht genügend. Wenn er nämlich auf diesem
Gebiet genügend tätig wäre, dann wären wir nicht hier an
einer dreistündigen Sitzung, um über die FUSS- und Wan-
derwege zu debattieren.
Herr Jung - glaube ich - hat als Landwirt das Problem der
Wanderwege, so wie es der Städter sieht und die grosse
Mehrheit der Bevölkerung, nicht richtig erkannt. Wenn er
sagt: «Wir lösen die Aufgabe vorzüglich», dann ist das (ge-
linde gesagt) übertrieben. Tagtäglich werden neue Wan-
derwege erschlossen, hat er erwähnt. Talsache ist doch,
dass die Wanderwege tagtäglich abnehmen, dass jährlich
- das wurde verschiedentlich erwähnt -- rund 1000km
Wanderwege geopfert werden. Es wird auf die Strassen-
verkehrsgesetzgebung, auf das Raumplanungsgesetz, die
Umweltschutzgesetzgebung hingewiesen. Dort könnte man
unter Umständen die Anliegen der Wanderwegfreunde un-
terbringen. Damit erkennt und anerkennt man aber doch,
dass offensichtlich gesetzliche Regelungen not tun, sonst
würde man nicht so argumentieren. Selbst der Bund zer-
stört Fusswege, er zerstört mehr Fusswege, als neue ge-
schaffen werden.
Die Argumente des Bundesrates richten sich denn auch
nicht so sehr gegen die Gegenvorschläge, sondern gegen
die Initiative selbst. Wir aber diskutieren hier über die Ge-
genvorschläge, denn auch die Kommission ist für Ableh-
nung der Initiative in der vorliegenden Form, zugunsten
eines der drei Gegenvorschläge.
Die Entflechtung der Aufgaben von Bund und Kantonen
sei anzustreben, betonte Herr Bundesrat Hürlimann. In Ge-
bieten, die den Wanderwegen verwandt sind, gibt es auch
in Zukunft keine Entflechtung. Auch in diesem Zusammen-
hang möchte ich die Raumplanung, Umweltgesetzgebung,
Nationalstrassen, Meliorationen und weitere erwähnt ha-
ben. Deshalb tut ein Gegenvorschlag zu dieser Initiative
not. Welchem Vorschlag Sie zustimmen werden, ist meines
Erachtens eher von untergeordneter Bedeutung. Herr
Schäjji hat seinen Minderhei'tsantrag begründet. Ueber
den Mehrheitsantrag habe ich in der Einleitung ausführlich
berichtet. Beim Antrag von Frau Ribi kann man mit den
Worten von Herrn Akeret sagen: Er ist im wahrsten Sinne
des Wortes massgeschneidert auf die Einv/ände des Bun-
desrates. Der Bundesrat wird von neuen grossen Aufgaben
verschont, es besteht somit meines Erachtens kein Grund,
nicht mindestens den Vorschlag von Frau Ribi gutzuheis-
sen.
Noch ein Wort zum Vorschlag von Herrn Cavelty, unter-
stützt und ergänzt von Herrn Ganz. Radfahrwege und das
Radfahren sind ein ganz persönliches Anliegen von mir.
Ich habe also grosse Sympathie; ich besitze kein Automo-
bil, aber zumindest besitze ich ein Fahrrad (nicht das er-
ste); ich kann mir also sehr gut vorstellen, dass man die-
sen Vorschlag auch miteinbeziehen möchte. Wir haben
darüber - wie das bereits erwähnt wurde - auch in der
Kommission diskutiert und sind dann zum Schluss gekom-
men, dass wir die Radfahrwege nicht erwähnen wollen,
weil es sich um etwas Zusätzliches handelt und - wie das
bereits auch erwähnt wurde - dadurch unter Umständen
das Anliegen überladen werden könnte. Zudem können
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Radwege niemals Fusswege sein und umgekehrt. Das ist
vielleicht ein weiterer Grund, der noch nicht in der Diskus-
sion gebührend berücksichtigt wurde. Beim Antrag Cavelty
stellte Herr Ganz mit Recht den Antrag, dass auch Ab-
satz 2 ergänzt werden müsse. Das ist die logische Folge-
rung, und dem könnte ich ebenfalls zustimmen.

M. Loetscher, rapporteur de la majorité: Je serai égale-
ment très bref, deux remarques seulement.

Je constate avec quelque satisfaction que les arguments
et les raisons invoqués tant par M. le conseiller fédéral
Hürlimann que par MM. Duboule et Thévoz s'adressent
avant tout et presque exclusivement à l'initiative et assez
peu au contreprojet de la commission ou à celui de Mme
Ribi. Je voudrais rappeler et souligner que la répartition
des tâches souhaitée par chacun est respectée et défen-
due par tous les contreprojets puisque tous confient cette
tâche en priorité aux cantons et aux communes; mais ils
demandent avec insistance une coordination fédérale qui
ne peut être réalisée que par l'adoption d'une base légale.
Je vous invite donc à suivre les propositions de la majori-
té de votre commission, éventuellement, en cas de refus,
celle de la minorité ou celle de Mme Ribi, qui toutes vont
dans le sens plus ou moins atténué de la proposition de
votre commission.

Bundesrat Hürlimann: Ich habe Ihnen den Standpunkt des
Bundesrates dargelegt. Wir lehnen sowohl den Gegenvor-
schlag wie auch die Initiative ab. Es scheint mir deshalb
nicht zweckmässig zu sein, dass ich mich in die Redak-
tionsarbeit für diesen Gegenvorschlag einschalte. Das ist
Sache des Parlaments. Sie kennen die Haltung des Bun-
desrates.

Präsident: Wir bereinigen nun Artikel 1a. Ich. beantrage
Ihnen, wie folgt vorzugehen: Wir bereinigen zuerst die
Fassung von Artikel 37quater. Die bereinigte Fassung wird
dann dem Streichungsantrag Jung gegenübergestellt.
Bei der Bereinigung von Artikel 37quater gehen wir wie
folgt vor: Zuerst wird der Antrag Cavelty bereinigt (Radwe-
ge in Abs. 1) gegenüber der Mehrheit, der Minderheit und
dem Antrag von Frau Ribi. In einer zweiten Abstimmung
werde ich den Antrag Ganz (Radwege in Abs. 2) dem An-
trag der Mehrheit, der Minderheit und dem Antrag von
Frau Ribi gegenüberstellen. In einer dritten Abstimmung
werden wir uns entscheiden zwischen der Mehrheit und
der Minderheit der Kommission - eventuell ergänzt durch
Fahrradwege. In einer vierten Abstimmung werden wir den
Antrag der Kommission, eventuell ergänzt durch die Anträ-
ge Cavelty oder Ganz, dem eventuell ergänzten Antrag von
Frau Ribi gegenüberstellen. In einer fünften Abstimmung
werden wir das erzielte Resultat der Bereinigung des-Arti-
kels dem Antrag de's Bundesrates (Antrag Jung) gegen-
überstellen. Sie sind mit diesem Vorgehen einverstanden.

Erste Eventualabstimmung - Premier vote préliminaire
Für den Antrag Cavelty
(Fahrradwege in Abs. 1) 76 Stimmen
Dagegen 57 Stimmen

Zweite Eventualabstimmung - Deuxième vote préliminaire
Für den Antrag Ganz
(Fahrradwege in Abs. 2) 78 Stimmen
Dagegen 37 Stimmen

Dritte Eventualabstimmung - Troisième vote préliminaire
(Abs. 1 - Al. 1)
Für den Antrag der Mehrheit 103 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 44 Stimmen

Vierte Eventualabstimmung - Quatrième vote préliminaire
Für den Antrag der Kommission 60 Stimmen
Für den Antrag Ribi 98 Stimmen

Definitiv - Définitivement
Für den bereinigten Antrag (Art. 1a)
Für den Antrag des Bundesrates
(Antrag Jung)

113 Stimmen

48 Stimmen

Art. 2

Antrag der Kommission
Volk und Ständen wird die Verwerfung der Volksinitiative
und die Annahme des Gegenvorschlages der Bundesver-
sammlung beantragt.

Antrag Jung
Nach Entwurf des Bundesrates

Art. 2
Proposition de la commission
Le peuple et les cantons sont invités à rejeter l'initiative
populaire et à accepter le contreprojet de l'Assemblée
fédérale.

Proposition Jung
Selon le projet du Conseil fédéral

Präsident: Damit ist auch Artikel 2 in der Fassung der
Kommission angenommen.

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes 124 Stimmen
Dagegen 32 Stimmen

Abschreibung eines Postulates - Classement d'un postulat

Präsident: Es wird Ihnen beantragt, das Postulat Keller
(Nr. 11517, Wanderwege) abzuschreiben. Ein anderer An-
trag ist nicht gestellt; das Postulat ist abgeschrieben.

An den Ständerat - Au Conseil des Etats
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Rhein. Schutz gegen Verunreinigung
Rhin. Protection contre la pollution

Botschaft und Beschlussentwurf vom 9. Februar 1977
(BBI l, 1017)
Message et projet d'arrêté du 9 février 1977 (FF I, 1033)

Beschluss des Ständerates vom 22. Juni 1977

Décision du Conseil des Etats du 22 juin 1977

Antrag der Kommission
Eintreten und Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Proposition de la commission
Entrer en matière et adhérer à la décision du Conseil
des Etats

Herr Akeret unterbreitet namens der Kommission den fol-
genden schriftlichen Bericht:
Der Bundesrat unterbreitet den eidgenössischen Räten
drei Uebereinkommen, die zwischen den fünf Rheinanlie-
gerstaaten, der Deutschen Bundesrepublik, Frankreich, Lu-
xemburg, den Niederlanden und der Schweiz, abgeschlos-
sen wurden und ersucht um die Ermächtigung, diese Ver-
einbarungen zu ratifizieren.
Es handelt sich um
- eine Zusatzvereinbarung über den Beitritt der EWG zur
Internationalen Rheinschutzkommission,
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tion qui est la base des propositions très concrètes et
complètes faites par l'Union syndicale lors de la procé-
dure de consultation? Quelle attention le Conseil fédéral,
le Département de l'économie publique et l'OFIAMT ont-ils
portée à la pétition, revêtue de 55000 signatures et dépo-
sée il y a quelques mois à la Chancellerie fédérale par la
Jeunesse de l'Union syndicale?
En ignorant la presque totalité des points de vue, proposi-
tions et suggestions des salariés et de leurs organisations,
en se limitant, pour l'essentiel, à codifier l'évolution inter-
venue depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1963, le
texte proposé ne répond, et de loin, pas aux espoirs de
ceux qui, finalement, sont les principaux intéressés: les
travailleurs et notamment les jeunes qui sont ou vont en-
trer en apprentissage.
Etait-ce vraiment trop demander que de situer la formation
professionnelle dans le contexte d'une politique générale
de l'emploi?
Cette dernière, étudiée sur des bases scientifiques et à
long terme, permettrait de faire de la prospective quant
aux besoins quantitatifs et qualitatifs de personnel. Dès
lors, la formation et le perfectionnement professionnels
pourraient, se fondant sur une analyse sérieuse, s'orienter
vers l'avenir et éviter des erreurs dans les choix, erreurs
qui ne sont pas sans provoquer des drames humains.
La revision de cette loi n'est-elle pas l'occasion de repen-
ser d'une façon approfondie les buts et le fonctionnement
de l'orientation professionnelle? Beaucoup trop de jeunes
gens, de jeunes filles n'ont pas la possibilité de bénéficier
d'une formation professionnelle correspondant à leurs
goûts et à leurs aptitudes. Beaucoup de travailleurs ont dû
constater, pendant la récente récession économique, com-
bien ils sont dépendants d'une entreprise parce que leur
formation professionnelle est nulle ou trop limitée. Ces
deux constatations, et bien d'autres encore, montrent que
le titre deuxième de la loi proposée, concernant l'orienta-
tion professionnelle, n'est pas seulement perfectible, mais
nettement insuffisant. J'aurai du reste l'occasion d'y reve-
nir dans la discussion de détail.
Je salue la généralisation de l'apprentissage organisé sur
un système à trois composantes: cours d'introduction, ap-
prentissage dans une entreprise avec fréquentation simul-
tanée de l'école professionnelle. Les cours d'introduction
qui existent déjà dans beaucoup de professions se sont
révélés très positifs et méritent d'être généralisés par des
dispositions légales. En revanche, je regrette profondé-
ment que le projet ne prévoie pas une première phase
d'apprentissage au cours de laquelle les professions ap-
parentées seraient réunies afin qu'une certaine perméabi-
lité s'établisse entre elles. D'autre part, la Confédération
se limite à encourager le perfectionnement professionnel; il
appartient donc aux associations professionnelles d'orga-
niser, si elles le veulent, une formation professionnelle
supérieure. Ce manque de perméabilité horizontale et le
caractère facultatif des possibilités de perfectionnement
ne consacrent pas efficacement les principes de l'égalité
des chances au départ et de l'inscription de la formation
professionnelle dans le cadre de la formation permanente.
D'autre part, je ne peux souscrire à l'idée de la formation
élémentaire telle qu'elle est prévue à l'article 48. Elle aura
pour effet de mettre à la disposition des entreprises un
nombre important de semi-qualifiés qui seront à la merci
de modifications structurelles et conjoncturelles et privés
de toute possibilité de promotion.
Le projet de loi n'apporte pas une solution satisfaisante
au problème de la surveillance de l'apprentissage. Le fait
que cette tâche soit abandonnée aux cantons ne serait
pas un mal en soi si ces derniers associaient, dans les
faits, les organisations professionnelles à ce contrôle. Ce
n'est malheureusement pas le cas partout. Dans certains
cantons, le contrôle de l'apprentissage est loin d'être sa-
tisfaisant. Souvent, les commissaires professionnels ne
donnent pas suffisamment de garantie quant à leur indé-
pendance face aux entreprises qu'ils contrôlent. Souvent

aussi, ils manquent de disponibilités pour une surveillance
régulière et efficace.
Au sujet des associations professionnelles dont on parle
souvent dans la loi, j'ai pris acte, Monsieur le Conseiller
fédéral, que lors de la première séance de la commission
vous nous avez donné la garantie que ce terme couvre
tout à la fois des organisations d'employeurs et de travail-
leurs. Il reste malheureusement beaucoup à faire dans le
concret pour que les syndicats soient sur un pied d'égalité
avec les organisations d'employeurs pour tout ce qui tou-
che à la formation. Soyez assuré, Monsieur le Conseiller
fédéral, que nous nous efforcerons à l'avenir de faire en
sorte que le principe de l'égalité rentre dans les faits. Les
syndicats comptent, pour ce faire, sur l'appui de votre
département et des autorités cantonales compétentes.
Malgré les réserves que je viens de faire, malgré d'autres
encore sur lesquelles je reviendrai dans la discussion de
détail, je voterai l'entrée en matière. La loi qui nous est
proposée codifie et généralise les expériences positives
faites dans plusieurs professions au cours de ces der-
nières années. Elle contient certains éléments qui consti-
tuent un modeste progrès. Certaines propositions de la
commission, de sa majorité ou de sa minorité pourraient
améliorer ce projet de loi. Cela dépendra du sort que vous
leur réserverez. A défaut de véritables innovations, faites
en sorte que cette loi apporte quelques améliorations. Ce
n'est qu'à cette condition, qu'en tant que représentant des
travailleurs et des apprentis, je pourrais apporter ma voix
lors du vote final sur l'ensemble.

Le président: Les deux orateurs suivants, MM. Seiler et
Flubacher, renoncent à prendre la parole.

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen
Le débat sur cet objet est interrompu
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Herr Schär legt namens der Kommission folgenden schrift-
lichen Bericht vor:
Ueber den Gegenentwurf zur Volksinitiative betreffend
FUSS- und Wanderwege haben die beiden Räte Beschlüsse
gefasst, die voneinander abweichen. Der Nationalrat be-
schloss einen Gegenentwurf, der Ständerat lehnte ihn ab.
Das Geschäftsverkehrsgesetz (Art. 29 Abs. 4) ermächtigt
die Räte, in diesem Fall die Behandlungsfrist, die am
20. Februar 1978 ablaufen würde, um ein Jahr zu verlän-
gern.
Der Kommission des Nationalrates bleibt zu wenig Zeit,
um ihre Stellungnahme mit der erforderlichen Sorgfalt
festzulegen. Sie ist der Meinung, dass in diesem Fall die
Fristverlängerung notwendig ist, um die Diskussion im
Zweikammersystem in geordneter Weise abwickeln zu kön-
nen.
Die Kommission stellt daher den Antrag:
Die Frist zur Behandlung der Volksinitiative betreffend
FUSS- und Wanderwege wird nach Artikel 29 Absatz 4 GVG
verlängert bis 20. Februar 1979.

Le président: Je remercie le président de la commission,
M. Schär. Je remarque que la commission propose de pro-
longer jusqu'au 20 février 1979, conformément à l'article
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29, 4e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils,
le délai imparti pour l'examen de l'initiative populaire sur
les chemins et sentiers.

Zustimmung - Adhésion

An den Ständerat - Au Conseil des Etats

Schluss der Sitzung um 19.45 Uhr

La séance est levée a 19 h 45

#ST# Neunte Sitzung - Neuvième séance

Dienstag, 13. Dezember 1977, Vormittag
Mardi 13 décembre 1977, matin

8.00/7

Vorsitz - Présidence: Herr Bussey

77.005

Berufsbildung. Bundesgesetz
Formation professionnelle. Loi

Fortsetzung - Suite

Siehe Seite 1563 hiervor — Voir page 1563 ci-devant

M. Speziali, rapporteur: Mme Thalmann et moi-même lais-
serons volontiers à M. le conseiller fédéral Brugger le soin
de répondre aux 26 orateurs d'hier.

Une seule chose a été assez décevante dans ce long dé-
bat d'entrée en matière: on a trop peu parlé de la jeu-
nesse qui devrait quand même rester au centre des dé-
bats sur la formation professionnelle. Je ne ferai donc que
quelques considérations très simples.

Tout d'abord, nous pouvons partager les tendances de
celles et ceux qui se sont exprimés sur la loi en trois
grandes catégories. La première, c'est la catégorie de
ceux qui considèrent cette loi comme bonne et même très
bonne, excellente et même trop courageuse, trop libérale,
trop ouverte, trop progressiste. La deuxième catégorie
comprend ceux qui considèrent la loi comme médiocre,
pas exaltante, rien de spectaculaire, on l'a dit plusieurs
fois, rien d'extraordinaire, tout en lui reconnaissant plu-
sieurs qualités et quelques innovations positives, ceux qui
acceptent la loi telle qu'elle est sortie des débats de la
commission qui l'a améliorée sur plusieurs points impor-
tants. Enfin, troisième catégorie, ceux qui la considèrent
comme rien du tout ou presque, tellement prudente et
conservatrice qu'il vaut la peine d'en étudier une autre
entièrement nouvelle qui soit une réponse complète et
prompte aux aspirations de la jeunesse. Pour ces der-
niers, la loi n'est qu'une simple adaptation aux exigences
de la société capitaliste, de la classe patronale.
Si l'on veut, comme on le doit, faire une analyse objective,
on peut affirmer que la loi mérite d'être acceptée: elle se
situe en effet entre les deux évaluations extrêmes, tenant
compte et de l'espoir et de la réalité. En paraphrasant
Racine dans Britannicus, je résumerai ainsi le débat: «Pla-
cée entre ciel et terre» - le ciel de la théorie ou peut-être
même de l'utopie qui, en soi, a toujours quelque chose
de merveilleux, et la terre de la réalité, hélas! très difficile
et complexe - «placée entre ciel et terre, elle ne mérite ni
cet excès de gloire ni cette indignité.» La loi mérite d'être
approuvée, nous voterons donc l'entrée en matière. Ne
demandons ni la gloire d'un triomphe, ni la tristesse d'un
renvoi.
Mais le renvoi au Conseil fédéral a été demandé par M.
Carobbio qui a longuement expliqué les raisons de sa
proposition, en son nom et au nom de son groupe. Tous les
autres groupes se sont déclarés pour l'entrée en matière.
Pourquoi renvoyer au Conseil fédéral une loi qui - c'est M.
Carobbio lui-même qui l'a reconnu - apporte quelques
innovations intéressantes, qui représentent malgré tout un
pas en avant, un progrès réel, qui est l'image d'une politi-
que de progression lente mais sûre? Pourquoi jeter aux
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#ST# 77.013

FUSS- und Wanderwege. Volksinitiative
Chemins et sentiers. Initiative populaire

Siehe Jahrgang 1977, Seite 965 hiervor
Voir année 1977, page 965 ci-devant

Beschluss des Standerates vom 6. Dezember 1977
Décision du Conseil des Etats du 6 décembre 1977

Differenzen - Divergences

Art. 1a, Art. 37quater, Art. 2

Antrag der Kommission

Art. 1a
Festhalten

Art. 37quater

Abs. 1
Der Bund stellt Grundsätze auf für FUSS- und Wanderweg-
netze.

Abs. Ibis
Anlage und Erhaltung von FUSS- und Wanderwegnetzen ist
Sache der Kantone. Der Bund kann diese Tätigkeit unter-
stützen und koordinieren.

Abs. 2
In Erfüllung seiner Aufgaben nimmt der Bund auf Fuss-
und Wanderwegnetze Rücksicht und sorgt für Ersatzwege.

Abs. 3
Festhalten

Art. 2
Festhalten

Antrag Cavelty
Art. 37quater
Festhalten

Antrag Duboule
Zustimmung zum Ständerat

Art. 1a, art. 37quater, art. 2
Proposition de la commission

Art. 1a
Maintenir

Art. 37quater
AI. 1
La Confédération définit les principes applicables aux ré-
seaux pédestres.

Al. Ibis
L'aménagement et l'entretien de réseaux pédestres relè-
vent des cantons. La Confédération peut soutenir et coor-
donner cette activité.

Al. 2
Dans l'accomplissement de ses propres tâches, la Confé-
dération doit ménager les réseaux pédestres et veiller à la
construction de chemins de remplacement.

Al. 3
Maintenir

Art. 2
Maintenir

Proposition Cavelty
Art. 37quater
Maintenir

Proposition Duboule
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Schär, Berichterstatter: Der von diesem Rat mit 124 zu 32
Stimmen angenommene Gegenvorschlag zur Volksinitiative
über die FUSS- und Wanderwege wurde von der ständerät-
lichen Kommission nach Streichung der Fahrradwege
ebenfalls mit gros'sem Mehr gutgeheissen. Der Ständerat
lehnte dann allerdings mit 17 zu 14 Stimmen - also knapp
- diesen Gegenvorschlag ab und schloss sich dem Bun-
desrat an, der für die Volksinitiative ohne Gegenvorschlag
Ablehnung empfiehlt. Unsere Kommission kam nach einge-
hender Diskus'sion zum Schluss, an einem Gegenvorschlag
festzuhalten. Die Fahrradwege, die nicht Gegenstand des
Initiativbegehrens bildeten, wurden gestrichen, so dass
der nun vorliegende Vorschlag mit dem von der ständerät-
lichen Kommission gutgeheissenen Text identisch ist.

Die Gründe, die uns zum Festhalten an einem Gegenvor-
schlag veranlassten, möchte ich nochmals ganz kurz zu-
sammenfassen. Durch den Nationalstrassenbau, den Aus-
bau von Alpenstrassen, Militärstrassen, durch Strukturver-
änderungen in der Land- und Forstwirtschaft gehen jähr-
lich über 1000 Kilometer Wanderwege verloren. Das noch
bestehende Wegnetz ist zu nicht weniger als 55 Prozent
dem allgemeinen Fahrverkehr geöffnet, und gegen 40 Pro-
zent des Wegnetzes sind bereits asphaltiert oder betoniert.
Dieser unhaltbare Zustand dürfte ein Hauptgrund dafür
gewesen sein, dass innert kürzester Zeit über 120000 Un-
terschriften für die Volksinitiative gesammelt werden konn-
ten.
Der Bund ist ohne Rechtsgrundlagen nicht verpflichtet, ja
meistens nicht einmal berechtigt, bei den durch ihn sub-
ventionierten Bau- und Planungswerken den Bedürfnissen
der Fussgänger Rechnung zu tragen. Damit der Bund die
Interessen des Fussgängers angemessen berücksichtigen
kann, braucht es eine Verfassungsgrundlage. Die Kommis-
sion schlägt Ihnen deshalb vor, den vorliegenden Text
durch einen Artikel 37quater der Bundesverfassung gutzu-
heissen

M. Loetscher, rapporteur: La commission de votre conseil
s'est réunie le 27 avril 1978 en présence de M. le conseiller
fédéral Hürlimann. Elle s'est trouvée devant la situation
suivante: le 19 septembre 1977, votre conseil avait accepté
à la nette majorité de 124 voix contre 32 de présenter un
contre-projet à l'initiative populaire pour le développement
de's chemins et sentiers. Le 6 décembre de la même an-
née, le Conseil des Etats avait rejeté, lui, ce même contre-
projet par 17 voix contre 14. Il s'agissait dès lors pour vo-
tre commission de reprendre le problème et d'essayer
d'aplanir la divergence ainsi créée et due, semble-t-il,
avant tout à la proposition de notre conseil d'introduire,
dans le contre-projet, la notion des pistes cyclables.

Il n'e'st pas nécessaire de reprendre maintenant et ici, me
semble-t-il, la question fondamentale que pose l'initiative
ou son contre-projet, le résultat du 19 septembre étant
édifiant à ce sujet. Je suis néanmoins heureux, quant à
moi, et contrairement à l'avis d'un commissaire qui sem-
blait le regretter, je suis heureux dis-je de vivre dans un
pays où les parlementaires ont le temps, prennent le
temps, de s'occuper d'un problème aussi fondamental,
aussi vital qu'est celui de pouvoir se déplacer à pied, 'si
possible sans danger, dans la merveilleuse nature de no-
tre pays. Si la Confédération, et c'est normal, doit tenir
compte des intérêts relatifs à la protection de's oiseaux, à
la protection de la nature et de son environnement, à la
protection des animaux de toutes sortes, à combien plus
forte raison peut-elle et doit-elle s'interroger quelques ins-
tants sur le sort de l'humble piéton que nou's sommes tous
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occasionnellement du moins et que je vous souhaite d'être
le plus souvent possible.'
Dans une proposition éventuelle défendue par notre collè-
gue Ganz et qui allait dans le même sens que celle qui
sera présentée ce matin par notre collègue Cavelty, la pro-
position de maintenir les pistes cyclables a recueilli en
commission 3 voix contre 6 pour la suppression et 3 abs-
tentions.
Finalement, après discussion, votre commission s'est ral-
liée à la proposition de renoncer à l'idée des pi'stes cycla-
bles et maintient l'article 37quater tel qu'il figure sur le
dépliant que vous avez reçu. Nous espérons ainsi aller à
la rencontre du Conseil des Etats sans renier en quoi que
ce soit l'esprit du projet initial qui, il faut le dire et le rap-
peler ici, ne parlait pas des pistes cyclables. C'est par 14
voix contre 4 que nous avons pris notre décision et je vous
demande de bien vouloir suivre la proposition de votre
commission.

Cavelty: Ich bitte Sie, an unserem früheren Beschluss fest-
zuhalten und die Radwege gleich zu behandeln wie die
Fu'sswege. Dem Büro möchte ich bei dieser Gelegenheit
danken, dass es dieses Traktandum auf heute, den Eröff-
nungstag der Tour de Suisse, angesetzt hat.
Wir beschlossen die gerechte Gleichbehandlung von Fuss-
und Radwegen, weil die fast zwei Millionen Velofahrer,
darunter viele Schüler und Jugendliche, angesichts der
zunehmenden Gefährdung durch den Motorfahrzeugver-
kehr ein besonderes Augenmerk verdienen. Der Ständerat
lehnte unsern gesamten Gegenvorschlag, also Wanderwe-
ge, Fusswege und Radwege vornehmlich deshalb ab, weil
damit unabsehbare Kosten verbunden seien. Dem halten
die Wanderwegbefürworter mit Recht entgegen, dass der
Gegenvorschlag in erster Linie ideeller Natur sei und unser
Verständnis gegenüber einem grundsätzlich berechtigten
Anliegen verdiene. Ich stimme dieser Argumentation zu. In
diesem Falle aber gehören die Radwege logischerweise
dazu. Zu meinem Erstaunen hat sich die Kommission
mehrheitlich nicht an diese Logik gehalten. Sie ist bereit -
wie Sie gehört haben -, das berechtigte Anliegen der Ve-
lofahrer aufzugeben. Grund: damit einen Kompromiss zu
erreichen, von dem man hofft, der Ständerat würde ihm
zustimmen. Ich finde, hier sollte man keine opportunisti-
schen Kompromi'sse schliessen. Es geht um eine Kundge-
bung zugunsten einer gesunden körperlichen Betätigung
des Volkes, vornehmlich der Jugendlichen und Schüler,
um eine Betätigung, die ebenso gut das Wohlwollen des
Bundes verdient wie das Marschieren. Ich finde vor allem,
die Wanderweg-Engagierten sollten sich nun nicht in etwas
egoistischer Weise auf ihr Anliegen zurückziehen und die
Radwege fallenlassen. Damit trügen sie nämlich kaum zur
Glaubwürdigkeit ihres eigenen Begehrens bei. Die Jugend
würde solche Kompromisse kaum recht verstehen.
Schliesslich sei daran erinnert, und dies sollte auch der
Ständerat beachten, dass der gesamte Gegenvorschlag
bereits einen Kompromissvorschlag gegenüber der Volksin-
itiative bedeutet. Streichung der Radwege wäre demnach
ein Kompromiss des Kompromisses. Das wäre zuviel. Ich
bringe übrigens dem Ständerat mehr Vertrauen entgegen
als unsere Kommission. Wenn der Ständerat einlenken
sollte, dann tut er dies sicher voll und nicht über einen
etwas faulen Kompromi'ss.
Zum Schluss eine Zahl, die mir ein Kollege aus dem Kan-
ton Zürich gestern bekanntgab und die uns alle aufrütteln
sollte. Am letzten Wochenende sollen - nach dieser Aus-
sage - nicht weniger als 26 Radverunfallte in ein einziges
Bezirksspital des Kantons Zürich eingeliefert worden sein.
Wie lange soll man da noch tatenlos zusehen?
Ich schliesse mit der Bitte, den Radfahrern ein Zeichen
der Anerkennung und des Verständnisses entgegenzubrin-
gen, indem Sie meinem Antrag und unserem früheren Be-
schluss zustimmen.

M. Duboule: Si je propose que l'on adhère à la position
adoptée par le Conseil des Etats, c'est parce que je crois

réellement que l'on ignore l'aspect institutionnel que sou-
lève ce problème des chemins et sentiers. La demande est
effectivement sympathique mais l'erreur était de la présen-
ter sur le plan fédéral, alors que nos institutions démocra-
tiques et fédéralistes permettent la solution de ces pro-
blèmes sur le plan cantonal. Il ne faut pas penser que
tous les cantons, respectivement les communes, ont fait
preuve de négligence à cet égard. Bien au contraire, dans
de nombreux cantons des me'sures sont prises en faveur
des chemins et sentiers, voire des voies cyclables et c'est
bien ainsi. Je ne vois pas pourquoi, en revanche, il fau-
drait pallier la déficience de certains cantons par des me-
sures fédérale's, nécessitant bi'en sûr une base constitu-
tionnelle.
Le Conseil fédéral l'a fort bien compris lorsque dans son
message il a proposé à la fois le rejet de l'initiative et le
principe d'un contre-projet. Aujourd'hui, le Conseil fédéral
s'apprête, malheureusement, à se faire douce violence. Le
contre-projet lui paraît acceptable. Je ne peux malheu-
reusement me rallier à cette conversion de dernière
heure. Je veux bien que le compromis con'stitue souvent
une vertu helvétique, mais je ne pense pas que, dans une
affaire de ce genre, il faille ignorer les principes de base,
car il est clair que l'organisation des chemins et sentiers
relève des cantons. Le dire dans la constitution fédérale,
comme le propo'se la commission du Conseil national, ne
sert à rien. On ne va tout de même pas, pour tous les do-
maines relevant naturellement de la compétence canto-
nale, le dire dans la constitution fédérale, du moins pas
dans l'actuelle.
En disant que la Confédération peut soutenir et coordon-
ner cette activité, on veut faire du fédéralisme coopératif,
mais on oublie malheureusement que ce souci d'associer
Confédération et canton's doit être réservé à certains do-
maines et non à tous les domaines. En réalité, on ignore
une nouvelle fois la souveraineté cantonale, qui constitue
encore l'originalité fondamentale de nos institutions. Et si
vous deviez estimer que, dans certains pas, par exemple
en matière d'améliorations foncières, l'octroi de la Subven-
tion fédérale a pour effet de voir un chemin transformé en
voie bétonnée, la faute en incombe non pas à la Confédé-
ration, mais bien au canton, qui n'a pas la sagesse de
s'opposer à ce travail alors que cela le concerne. Non,
voyez-vous, nou's faisons une erreur en adoptant ce con-
tre-projet, certes facile à faire adopter par l'opinion publi-
que, mais critiquable sur le plan des principes structurels
de notre Etat fédératif, et ceux-là sont également dignes
d'intérêt.

Schaffer: Die sozialdemokratische Fraktion hat sich ein-
stimmig für den Gegenvorschlag der nationalrätlichen
Kommission zur Fu'ss- und Wanderweg-Initiative bekannt.
Ich kann Ihnen bekanntgeben, dass sich nach dem knapp
negativen Entscheid im Ständerat an ihrer Grundhaltung
nichts geändert hat. Indessen kann der Vorschlag der vor-
beratenden Kommission, auf die Fahrradwege zu verzich-
ten und hier eine andere Lösung zu suchen - wenn auch
mit Widerwillen -, akzeptiert werden, um dem Ständerat
ein Einlenken zu ermöglichen. Sollte dies nicht der Fall
sein, dann besteht die Bereitwilligkeit, die Volksinitiative
zu unterstützen.
Auf die anlässlich der Eintretensdebatte vom 19. Septem-
ber 1977 dargelegten Gründe für unsere Sehr positive Hal-
tung möchte ich nicht zurückgehen. Es sei lediglich noch
bemerkt, dass im Vergleich zu den Aufwendungen für die
dem motorisierten Verkehr dienenden Strassen die Fuss-
wege in den letzten Jahren ganz einfach zu stiefmütterlich
behandelt wurden. An dieser Tatsache lä'sst sich nicht
rütteln; denn neben dem Bund, im Rahmen seiner Kompe-
tenzen, haben auch die Kantone diese Frage zusehends
vernachlässigt. Ausserdem sind auch wir der Meinung, das
der Gesundheit von Körper und Geist dienende Wandern
sollte vermehrt gefördert werden.
Ich möchte hier doch auch noch einen Dank abstatten,
und zwar vor allem an die Grundeigentümer, welche ihre
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Privatwege als Wanderwege zur Verfügung stellen, und
dann auch an die Organisationen und Privatpersonen, wel-
che die Markierung uneigennützig planen und ausführen,
für ihr Entgegenkommen und ihre Bereitwilligkeit.
Schliesslich noch eine letzte Bemerkung: Es kann nicht
die Aufgabe des Parlamentes sein, sich praktisch allen
Volksinitiativen gegenüber negativ zu verhalten. Wenn
durch Initianten ein gutes, dem Volk dienendes Ziel anvi-
siert wird, ist es unsere Pflicht, eine ausgewogenere, bes-
ser durchsetzbare Lösung zu suchen, wenn die Meinung
besteht, dass der Initiativtext den Rechtsgrundsätzen und
Gepflogenheiten nicht genügend Rechnung trägt, dies um
so mehr, wenn seitens der Initianten die Bereitschaft be-
steht, auf den Gegenvorschlag einzulenken. Die Kommis-
sion hat sich Mühe gegeben, eine rechte Lösung zu fin-
den.
Im Namen der sozialdemokratischen Fraktion empfehle ich
Ihnen, dem Gegenvofschlag (ohne Fahrradwege) Ihre
Stimme zu geben.

Hofmann: Im Namen der Fraktion der Schweizerischen
Volkspartei beantrage ich Ihnen, am Gegenvorschlag der
Kommission des Nationalrates festzuhalten. Die Formulie-
rung der Kommission ist gegenüber dem Initiativtext ver-
einfacht worden, sie ist wohlüberlegt, sie ist föderalistisch,
sie trägt auch den finanzpolitischen Bedenken und den
finanziellen Interessen des Bundes Rechnung. Die Kom-
mission hat die Radwege fallengelassen. Auch unsere
Fraktion ist einverstanden, dass auf die Erwähnung der
Radwege im Gesetzestext verzichtet wird, um die Vorlage
nicht zu stark zu belasten und ihr im Zweitrat grö'ssere
Chancen zu geben, d. h. das Einlenken des Ständerates zu
ermöglichen. Persönlich ist vielen unter uns, wie Kollege
Cavelty, die Förderung der Radwege sympathisch; aber
ich glaube, wir müssen uns auf das beschränken, was
Au'ssicht hat, auch beim Zweitrat Zustimmung zu finden.
Die SVP-Fraktion möchte also dem Gedanken der gesetzli-
chen Verankerung der Wanderwege hinsichtlich Anlage
und Erhaltung zum Durchbruch verhelfen.
Abschliessend möchte ich betonen, dass dieses förde-
rungswillige Anliegen der FUSS- und Wanderwege nicht
aus doktrinären Gründen oder aus finanzpolitischen Er-
wägungen bekämpft werden sollte. Wenn nämlich der Ge-
genvorschlag abgelehnt wird, 'so haben die Initianten aus-
drücklich erklärt, dass sie die Initiative nicht zurückziehen
werden. Diese Initiative wird aber von breiten Kreisen der
Bevölkerung unterstützt. Es besteht dann die Gefahr, dass
die Initiative vom Volke angenommen wird und die Gegner
des Gegenvorschlages jene zentralistische Lösung erhal-
ten, die sie nicht wün'schen.
Ich bitte Sie also im Namen der SVP-Fraktion, am Gegen-
vorschlag der Kommission des Nationalrates festzuhalten.

Schatz-St. Gallen: Im Namen der freisinnigen Fraktion
möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir den Antrag der Kom-
mission mehrheitlich unterstützen. Unser Kollege Duboule
hat föderalistische Bedenken geltend gemacht. Wir müs-
sen indessen sehen, dass das Schwergewicht des Gegen-
vorschlages eindeutig darauf liegt, dass der Bund in Erfül-
lung seiner eigenen Aufgaben die FUSS- und Wanderwege
zu berücksichtigen hat; auf dem Gebiete der Kantone ist
er nur koordinierend tätig. Das aber ist wahrhaft nötig. Der
Bund greift ja selbst in vielfältigster Weise in das Weg-
und Strassennetz un'seres Landes ein, so unter anderem
auf dem Gebiet der Meliorations- und Forststrassen, die er
mit Beiträgen unterstützt. Wer von Ihnen hat sich nicht
schon blau und grün geärgert, wenn ein ehemals schöner
Wanderweg in eine asphaltierte Alpfahrstrasse verwandelt
wurde, und dies nur deshalb, weil nach der jetzigen
Rechtslage keine Ersatzwege geschaffen werden können,
der Bund also nichts anderes tun kann. Das hat nichts mit
Föderalismus zu tun.
Wir möchten Sie deshalb bitten, nicht eine Vorlage in
einer merkwürdigen Schizophrenie einfach darum abzuleh-
nen, weil sie den Bund wenig kostet. Es gibt nämlich viele

Leute in diesem Saal, die offenbar das Gefühl haben, es
lohne sich gar nicht, für eine solche Kleinigkeit - die aber
doch auch ihre Wichtigkeit hat - einzustehen. Ich bitte Sie
deshalb, dem Antrag der Kommission und damit dem Ge-
genvorschlag zuzustimmen unter Weglassung der Fahrrad-
wege.

Oester: Namens der liberalen und evangelischen Fraktion
bitte ich Sie ebenfalls mit Nachdruck, dem Vermittlungsan-
trag der Kommission zuzustimmen. Er trägt nicht nur den
berechtigten Begehren der 123000 Unterzeichner der In-
itiative Rechnung, sondern auch der misslichen Lage der
Bundesfinanzen. Der Kommissionsantrag ist Ausdruck des
ehrlichen Bemühens um eine Verständigung mit dem Stän-
derat. Der heutigen politischen Grosswetterlage entspre-
chend hat Ihre Kommission richtigerweise Prioritäten ge-
setzt. Sie verzichtet Schweren Herzens auf das Wünschba-
re, das einiges kosten würde - auf die Radwege nämlich -,
und hält am Dringlichen, am Kampf gegen weitere Zerstö-
rung von Wanderwegen fest.
Zu Recht bemüht man sich in diesem Saal bei vielen Vor-
lagen nicht nur um sachliche Richtigkeit, sondern auch um
politische Symmetrie. Als jüngstes Beispiel seien das
Technorama und das Institut für Rechtsvergleichung ge-
nannt. Sollten wir den Kommissionsantrag ablehnen, liefer-
ten wir meines Erachtens ein besonders groteskes Bei-
spiel von politischer Asymmetrie: Milliarden, auch aus all-
gemeinen Steuergeldern, für landfressenden, die Erdölab-
hängigkeit verschärfenden Lärm, Gift und Gefährdung
erzeugenden motorisierten Strassenverkehr; anderseits
kein Interesse und kein Geld für das billige, gesunde,
umweltschonende und fremdenergiesparende Wandern.
Schliesslich darf auch darauf hingewiesen werden, dass
der zur Diskussion stehende Verfassung'sartikel sich durch
ein aussergewöhnlich günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis
auszeichnet. Der Bund kann bei vernünftiger Handlungs-
weise seine Ausgaben sogar einschränken, indem er an-
stelle teurer Trottoirs längs gefährlicher Ueberlandstras-
sen mithilft, einfache, dem Gelände angepasste Wander-
wege zu erstellen. Alles gute Gründe für ein klares Ja zum
Kommissionsantrag.
Herrn Bunde'srat Hürlimann möchte ich abschliessend für
seine positive und faire Haltung bei der Beratung des Ge-
schäftes in der Kommission ganz herzlich danken.

Frau Ribl: Ich fasse mich ganz kurz; wir stehen ja im Diffe-
renzbereinigungsverfahren. Nur ein paar Worte zu dem
Antrag von Herrn Cavelty.
Er warnt uns vor einem Kompromiss, wir sollten davon
absehen, immer nur Kompromisse zu schliessen. Ein Kom-
promiss ist aber sicher nötig, wenn wir eine Einigung mit
dem Ständerat erzielen wollen, denn der Ständerat hat ja,
wie wir schon gehört haben, mit 27 zu 2 Stimmen die Fahr-
radwege abgelehnt. Es besteht somit die Gefahr der Patt-
Situation. Was geschieht dann? Dann kommt die Initiative
zur Abstimmung. Angenommen, sie würde eine Mehrheit
auf sich vereinigen - das wäre durchaus möglich -, dann
wären aber auch dort die Radfahrwege nicht enthalten. So
oder so kommen wir also mit den Fahrradwegen nicht zum
Ziel.
Noch ein paar Worte zu Herrn Duboule: Ich habe ver-
schiedentlich mit ihm gesprochen, verschiedentlich ver-
sucht, ihm auseinanderzusetzen, dass der Gegenvorschlag
keine Beschränkung der Rechte und Pflichten der Kantone
zugunsten einer Bundeskompetenz zur Folge hat, dass es
keine neue Bundesaufgabe geben wird, lediglich eine ge-
setzliche Verankerung von Grundsätzen. Ich vermute ein-
fach, dass Herr Duboule immer noch dem Irrtum erlegen
ist, dass wir hier von der Initiative sprächen. Das Ist aber
nicht der Fall. Wir sprechen vom Gegenvorschlag, und
dieser hält ausdrücklich fest, dass Anlage und Erhaltung
der Fuss- und Wanderwegnetze Sache der Kantone sei.
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag von Herrn Duboule abzu-
lehnen und dem Beschluss der Kommission zuzustimmen.
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Ganz: Auch ich bedaure die Haltung des Ständerates. Es
ist für mich unverständlich, besonders in Anbetracht der in
unserem Lande immatrikulierten 1 749 887 Fahrräder und
675 392 Mopeds, dass man noch derart gegen die'se Zwei-
räder Stellung nehmen kann. Also mindestens bezüglich
der Radwege ist im Stöckli nebenan gegenwärtig schein-
bar überhaupt nichts zu erwarten, so dass ich trotz dem
stolzen Resultat, das zugunsten der Zweiradfahrer in unse-
rem Rate bei der erstmaligen Beratung des Bundesbe-
schlusses über die Volksinitiative zur Förderung der FUSS-
und Wanderwege erreicht wurde, auf einen Antrag betref-
fend Festhalten am Beschluss des Nationalrates im jetzi-
gen Differenzbereinigungsverfahren im Interesse einer
Einigung verzichtet habe. Allerdings hatte ich in der Kom-
mi'ssion diesen Antrag noch gestellt, bin aber mit dem
Resultat von 6 zu 3 Stimmen bei 16 Anwesenden unterle-
gen. Dieses eigenartige Resultat ist darauf zurückzuführen,
dass verschiedene Kommissionsmitglieder dem Gedanken,
dass auch für die Radfahrer etwas geschehen müsse, im-
merhin freundlich ge'sinnt sind. Es waren jedoch politische
Ueberlegungen, von denen sich eine grosse Anzahl der
Kollegen leiten Hessen. Man will dem Ständerat eben um
jeden Preis entgegenkommen, um wenigstens den Anlie-
gen der Fussgänger entsprechen zu können.
Herr Bundesrat Hürlimann hat mit seinem Votum in der
Kommission, das mir fast so wie eine Beschwörung vor-
kam, unmissverständlich klargelegt, dass der Bundesrat
dem Gegenvorschlag unter Umständen zustimmen könnte,
wenn die Fahrradwege gestrichen würden, im ändern Fall
werde dies kaum der Fall sein.
Aber auch mit der Ankündigung von gewaltigen finanziel-
len Belastungen i'st uns allen das Gruseln beigebracht
worden. Da ist es mir so vorgekommen, wie wenn man mir
am Velo die Luft an beiden Pneus abgelassen hätte. Ich
sah ein, dass die Fahrt bei diesem Geschäft hier nicht
mehr weitergehen kann und habe eben aufgegeben. Bild-
lich gesprochen: Sozusagen mit einem «Platten» bin ich
am Strassenrand gestanden. Ich pumpe aber mein Rad
wieder auf und werde das Problem für den Fall, dass jetzt
die Radwege aus der Vorlage verschwinden, mit einer Mo-
tion, die ich noch heute einzureichen gedenke, wieder
aufgreifen.
Es wurde mir im Plenum der Kommission nahegelegt, das
an sich berechtigte Anliegen der Radfahrer in Form eines
persönlichen Vorstosses zur Sprache zu bringen, da eine
Verfassungsgrundlage nicht zuerst geschaffen werden
mü'sse. Herr Bundesrat Hürlimann hat vielleicht die
Freundlichkeit, sich hierüber noch zu äussern. Selbstver-
ständlich werde ich dem Antrag von Herrn Cavelty zustim-
men.; er ist nach wie vor sympathisch und berechtigt. Es
darf nicht sein, dass die Radfahrer so sang- und klanglos
von der Bildfläche verschwinden. Ich bitte Sie aber eben-
so deutlich, den Antrag von Herrn Duboule abzulehnen
und schlussendlich eben dem Kompromiss Ihre Zustim-
mung zu geben.

Kaufmann: Ich möchte Ihnen nur noch einige praktische
Ueberlegungen in die Abstimmung mit hinein geben.
Der Nationalrat - das ist gesagt worden - hat den Gegen-
vorschlag mit 124 zu 32 Stimmen akzeptiert. Der Ständerat
hat ihn mit 17 zu 14 verworfen. Nun gibt e's so ungeschrie-
bene Regeln für das Differenzbereinigungsverfahren. Das
Verhältnis der Ja- und Nein-Stimmen wird - und zwar mit
Recht - abgewogen. Nun ist ganz offensichtlich, dass bei
diesen Stimmenverhältnissen jetzt das Einlenken beim
Ständerat liegt, insbesondere nachdem die ständerätliche
Kommission dem Gegenvorschlag mehrheitlich zugestimmt
hatte.
Zweite Bemerkung an Herrn Duboule: Wir legiferieren jetzt
hier auf Verfassungsebene. Das heisst: Obligatorisch wer-
den zu unserem Beschluss das Volk und die Stände Stel-
lung nehmen müssen. Ich verstehe daher den Sinn de's
Antrages von Herrn Duboule nicht mehr. Er will im Grunde
genommen verhindern, dass Volk und Stände zu diesem
Gegenvorschlag Stellung beziehen dürfen. (Zwischenruf

D u b o u l e ) Ja doch: Wenn Sie das ablehnen, kommt der
Gegenvorschlag nicht vors Volk. Ich würde Ihnen eigent-
lich eher empfehlen - das wäre sinnvoller -, nachher in
der Volksabstimmung ein Aktionskomitee gegen die FusS-
und Wanderwege zu präsidieren. Aber hier jetzt einfach
dem Volk und den Ständen diese Möglichkeit vorenthalten,
Stellung zu beziehen zu einem Problem, das vielen Men-
schen, insbesondere in der Agglomeration, auf den Fingern
brennt, verstehe ich nicht.
Ein letztes Argument, auch zu Herrn Duboule: Ich meine,
es steht unbestritten fest: Die Wanderwege sind andau-
ernd am Aus'sterben - das hat der Bundesrat in der Bot-
schaft zugegeben -, trotz gewisser gesetzlicher Möglich-
keiten in den Kantonen und im Bund. Ich glaube, wir kön-
nen diesem Trend nur entgegenwirken, indem eine Verfas-
sungsgrundlage geschaffen wird. Diese ist insbesondere
notwendig für den Erlass von Grundsätzen; sonst hat der
Bund nämlich keine Legitimation, in diesem Gebiet zu le-
giferieren.
Noch ein kurzes Wort zu Herrn Cavelty: Ich bin in der Sa-
che mit ihm völlig einverstanden. Ich werde ihn auch un-
terstützen. Wir haben in der Kommission lediglich im Hin-
blick auf das Votum von Herrn Bundesrat Hürlimann diese
Angelegenheit dann nicht mehr mit Engagement vertreten,
weil Herr Bundesrat Hürlimann durchblicken liess, sowohl
im Bundesrat al's auch im Ständerat sei ein Einlenken zu
erwarten, wenn wir die Fahrradwege fallen Hessen. Die
Angelegenheit scheint mir heute auch nicht mehr so pro-
blematisch zu sein, nachdem Herr Ganz nun mit einem
persönlichen Vorstoss den materiellen Gehalt dieser Be-
stimmung über die Fahrradwege ohnehin zu retten ver-
sucht.

Widmer: Es ist im Gespräch verschiedentlich die Frage
aufgeworfen worden, wie sich die Initianten in dieser neu-
en Situation verhalten würden. Dazu habe ich folgende
Bemerkungen anzubringen:
Die Gruppe, welche seinerzeit die Initiative ergriffen und
in ausserordentlich kurzer Zeit eine ungewöhnlich grosse
Unterschriftenzahl zusammengebracht hat, hat im Laufe
der letzten Jahre ausserordentlich viel Geduld bewiesen.
Man hat jeder Verlängerung der Verhandlung zugestimmt,
einfach aus dem Bemühen heraus, eine vernünftige Lö-
sung zu finden. Dieser lange Gang der Dinge hat zwei Fol-
gen gehabt: erstens einmal, dass in der Zwischenzeit -
das haben Sie verschiedentlich gehört - 4000 km schwei-
zerische FUSS- und Wanderwege verschwunden sind durch
Verstrassung, durch Verfall, durch Umwandlung in auto-
mobilzugängliche Wege. Die lange Frist hat aber auch
noch eine zweite Folge gezeitigt, nämlich dass der Gedan-
ke, «Fuss- und Wanderwege» in der Bundesverfassung ir-
gendwie zu verankern, sehr viel an Boden gewonnen ' hat.
Wir haben das selber feststellen können, beispielsweise in
der Reaktion der Presse auf unsere Vernehmlassungen,
die man am Anfang, wenn es gut ging, mit einem wohlwol-
lenden Lächeln aufgenommen hat, während heute doch
praktisch in fast allen Medien eine positive Stellungnahme
zu die'sem neuen Gedanken sich durchgesetzt hat.
Das bringt mich zu einer deutlichen Feststellung: Der so-
genannte Kompromiss, wie er Ihnen jetzt unterbreitet wird,
stellt das äusserste Entgegenkommen dar, dem die Initian-
ten zuzustimmen bereit sind. Wenn die Vorlage noch stär-
ker abgeschwächt wird, so sind die Initianten gezwungen,
den ursprünglichen Text ihrer Initiative wieder aufzuneh-
men. Ich 'sage das in aller Ruhe und Gelassenheit: Die
Entwicklung der letzten 4'/2 Jahre, die ich eben erwähnt
habe, hat die Initianten zu einem gewissen Optimismus
geführt, dass sie nicht ohne gute Aussichten sind, in einer
Volksabstimmung auch die seinerzeitige Initiative zu einer
Mehrheit zu führen.
Das ist der Punkt, den ich auch - in aller Ruhe - den Geg-
nern begreiflich machen möchte: Wenn Sie heute dem
unterbreiteten Kompromiss nicht zustimmen, dann werden
wir nächstes Jahr über den ursprünglichen Text der Initia-
tive entscheiden, nicht über die für die föderalistisch Ge-
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sinnten viel humanere Form des seinerzeitigen Vermitt-
lungsvorschlages von Frau Ribi.
Anderseits kann ich erklären, dass die Initianten bereit
sind, die Initiative zurückzuziehen, wenn der jetzt von der
Kommission unterbreitete Vorschlag in beiden Räten eine
Mehrheit findet. Das wäre nach meiner persönlichen Auf-
fassung eine vernünftige Lösung. Es wäre aber auch ein
Fortschritt gegenüber der ursprünglichen Formulierung,
bei der man sich - Gegner und Freunde der ursprüngli-
chen Initiative - finden könnte. Deshalb bitte ich Sie, dem
Kommissionsantrag zuzustimmen.

Vizepräsident Generali: Herr Duboule wünscht eine per-
sönliche Erklärung abzugeben.

M. Duboule: Je m'excuse de devoir reprendre la parole,
mais comme je suis personnellement mis en cause, dans
cette affaire, je voudrais bien préciser ceci: je ne suis,
bien entendu, pas du tout opposé à la consultation du
peuple sur ce point pour la simple raison que, de toute
façon, il y aura une consultation populaire. Si l'initiative,
telle qu'elle a été rédigée par les initiants, était simple-
ment rejetée par ce Parlement, elle serait alors soumise
au peuple pour que le peuple se prononce; si vous accep-
tez - ce qui semble être le cas - le contre-projet, et si les
initiants retirent leur initiative, il est clair qu'à ce moment-
là c'est le contre-projet qui sera soumi's à l'examen du
peuple; donc il n'y a en tout cas pas soustraction de cette
affaire à la connaissance du peuple.
En ce qui concerne maintenant le raisonnement que j'ai
développé tout à l'heure, je voudrais dire à Mme Ribi qu'il
n'y a pas du tout de ma part un malentendu. Aujourd'hui,
je ne discute plus de l'initiative, mats de l'opportunité d'un
contre-projet. Je vous dis que lorsque vous déclarez vou-
loir insérer dans la constitution fédérale une disposition
visant à fixer que le problème des sentiers et des chemins
relève des canton's, je ne vous dis pas que c'est inexact;
je vous dis que c'est déjà le cas, que ce n'est pas la peine
de le dire. En effet, si on le fait pour ceci, on devra le
faire pour tous les autres domaines qui relèvent naturelle-
ment de la compétence cantonale. On oublie que dans le
cadre de la constitution actuelle, et actuellement nous
vivons sous le régime de la constitution actuelle et non
pas de la future constitution qui sera différente, la compé-
tence appartient aux cantons; ce n'est que lorsque la Con-
fédération se voit attribuer certaines compétences qu'il y
a matière à législation fédérale. C'est tout de même très
différent, alors qu'on pourrait aussi, si l'on vous suit avec
ce que vous faites maintenant avec ce contre-projet, pré-
senter toutes sortes de projets pour dire, par exemple,
que la santé, l'éducation, l'ordre public relèvent des can-
tons, mais cela est déjà le cas! Ce n'est donc pas la peine
de le dire, c'est un article inutile.
En ce qui concerne le deuxième point qui est prévu dans
votre contre-projet: vous voulez faire là de la législation
fédérale et je vous comprends. Je vous dis simplement
que dans les cas d'espèce que vous avec cités - les cas
les plus importants étant ceux de's autoroutes et des amé-
liorations foncières - je vous dis que les cantons, les com-
munes et la population ont la possibilité de s'exprimer et
de s'opposer à ce genre de mesures. Dan's le domaine des
améliorations foncières spécialement - j'en ai eu encore
la confirmation hier par le chef du Service des améliora-
tions foncières - il a été précisé que c'est aux cantons à
s'opposer à un bétonnage et non pas à la Confédération à
l'imposer.

Le président: Mon'sieur Duboule, ce n'était pas une décla-
ration personnelle.

Bundesrat Hüillmann: Zunächst möchte ich Ihnen herzlich
danken für die sachliche Diskussion, aber auch den Her-
ren Schär und Loetscher für die objektive Berichterstat-
tung über die Kommissionsberatungen.

Wiederholt wurde zu Recht betont, die Diskussion um die-
se Volksinitiative stehe gegenwärtig im Stadium der Diffe-
renzbereinigung. Ich habe Ihnen am 19. September letzten
Jahres den Standpunkt des Bundesrates - der sich auch
aus der Botschaft ergibt - dargelegt. Herr Duboule hat
heute noch einmal jene Ueberlegungen erläutert, die den
Bundesrat zu seinem Antrag führten. Es geht in dieser
Beratung nicht mehr darum, die Bedeutung des Wanderns
und der sicheren Radwege zu begründen. Dies ist immer
unbestritten geblieben. Es geht vielmehr um die Frage der
verfassungsrechtlichen Kompetenzen und der Regelung
dieser Materie, darum, ob ein Gegenvorschlag zur Verfas-
sungsinitiative erarbeitet und beschlossen werden kann,
wie es die Absicht Ihrer Kommission ist.
Wenn ich mich auch nicht mehr materiell äussern will,
habe ich nach meiner Meinung doch als zuständiger De-
partementsvorsteher die Pflicht, auch die Beratungen des
Ständerates zu werten. Dabei sind nach meiner Meinung
folgende beiden A'spekte sehr wesentlich: Ein Gegenvor-
schlag, welcher auch die Radwegnetze enthält, wie Sie ihn
am 19. September letzten Jahres beschlossen haben, hat
nach meiner Ueberzeugung im Ständerat keine Chance,
eine Mehrheit zu finden. In einer ersten Abstimmung hat
dieser Vorschlag nämlich im Ständerat nur zwei Stimmen
auf sich vereinigt. In einer zweiten Abstimmung hat dann
eine Ihrem Kommissionsvorschlag sehr ähnliche Lösung
eine deutliche Zunahme der befürwortenden Stimmen er-
geben.
Wenn Sie der Ueberlegung folgen, das's im Ständerat of-
fenbar ein Vorschlag mit den Radwegnetzen keine Chance
hat, ist damit übrigens noch keineswegs gesagt, dass die
Radwege dadurch aus Abschied und Traktanden fallen
würden. Wie ich bereits in der Kommission erklären konn-
te, hat der Bund in Zusammenarbeit mit den Kantonen
immer dann, wenn er als Verursacher - z. B. im National-
strassenbau - Wander- oder Radwege beanspruchen
musste, diese auch ersetzt. Es wären viele Beispiele auf-
zuzeigen, bei denen aufgrund des Nationalstrassenbaues
viel bessere Wanderwege und auch bessere Radwege ent-
standen sind, als Sie vorher vorhanden waren.
Das Engagement für diese Radwege - Herren Cavelty und
Ganz - ist übrigens nicht umsonst. Dass im Zusammen-
hang mit der Diskussion über diese Initiative - nicht zu-
letzt zuhanden der Kantone und Gemeinden, da hat Herr
Schaffer recht - das Problem der Radwege wieder einmal
deutlich herausgestellt wurde, scheint mir unbedingt ein
positiver Aspekt der Beratung zu sein.
In bezug auf die ständerätlichen Beratungen kommt für
Ihre heutige Diskussion noch ein Zweites hinzu: Das ver-
fassungsrechtliche Problem der FUSS- und Wanderwege
wird in jedem Fall in kurzer Zeit Gegenstand einer Volks-
abstimmung Sein. Daran ändert auch die Tatsache nichts,
dass die Gesamtverkehrskommission die Koordinations-
kompetenz im Bereich der Rad- und Wanderwege für die
Gesetzgebung ausdrücklich anspricht.
In diese Richtung zielt offenbar auch die Motion des Herrn
Nationalrat Ganz. Wenn diese dann eingereicht sein wird,
werden wir - nicht zuletzt auch im Blick auf die Darlegun-
gen der Gesamtverkehrskommission - dazu Stellung neh-
men.
Eine Initiative oder eine verfassungsrechtliche Bestim-
mung wird also - so oder so - vor das Volk kommen. Dar-
an können beide Räte nichts ändern. Deshalb haben Sie
sich zu überlegen, ob Sie nicht dem Antrag der national-
rätlichen Kommission folgen wollen, um damit eine echte
Synthese zwischen beiden Räten herbeizuführen. Das ist
letztlich das Problem. Herr Nationalrat Widmer hat in die-
sem Sinne vorhin - er gehört zu den Initianten - zu Proto-
koll gegeben, die Initianten würden ihren Vorstoss zurück-
ziehen, wenn dieser Vorschlag der Kommission in beiden
Räten eine Mehrheit findet.
Darf ich noch zum Schluss ein Wort aus der Sicht des
Bundesrates sagen, obwohl es ein Anliegen ist, das primär
Sie im Differenzbereinigungsverfahren zu erledigen haben.
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Aus der Sicht des Bundesrates muss ich erklären, dass
wir die Initiative, wie sie eingereicht wurde, ablehnen müs-
sen. Wir müs&ten sie auch bekämpfen, wenn sie zur Ab-
stimmung gelangt. Wir bekämpfen auch - in Uebereinstim-
mung mit dem Ständerat - Ihren Beschluss vom 19. Sep-
tember 1977, den jetzt Herr Cavelty mit seinem Antrag wie-
der aufleben lassen möchte. Auch dagegen nehmen wir
aus der Sicht des Bundesrates und aus den mehrmals
erklärten Gründen Stellung. Wenn nun aber durch den
Beschlus's der Räte der Kommissionsvorschlag - Vor-
schlag Ihrer Kommission vom 27. April - dem Volk vorge-
legt werden kann, dann steht fest, dass die Initiative nicht
mehr zur Diskussion steht. Dies wird vom Bundesrat aus
Gründen, die ich hier vor einem Jahr dargelegt habe - ich
erinnere Sie vor allem an die finanziellen Konsequenzen -,
begrüs'st. Damit wird das Risiko - und hier unterscheiden
wir uns leicht von der Auffassung von Herrn Duboule -,
das wir politisch in bezug auf diese Initiative einräumen
müssen, in jedem Fall ausgeschaltet. Das scheint mir aus
der Sicht des Bundesrates doch sehr wesentlich zu sein.
So, wie die Stimmung in bezug auf die Initiative und Ihren
damals beschlossenen Gegenvorschlag war, ist daher dem
Kommissionsantrag in jedem Falle - auch aus der Sicht
des Bundesrates - der Vorzug zu geben.

Abstimmung - Vote
(Art. 1a, Art. 37quater, Art. 2)

Eventuell - A titre préliminaire
Für den Antrag der Kommission 95 Stimmen
Für den Antrag Cavelty 28 Stimmen

Definitiv - Définitivement .
Für den Antrag der Kommission 118 Stimmen
Für den Antrag Duboule 13 Stimmen

An den Ständerat - Au Conseil des Etats

#ST# 78.017

Geldpolitik. Bundesbeschluss
Politique monétaire. Arrêté fédéral

Siehe Seite 613 hïervor — Voir page 613 ci-devant

Beschltiss des Ständerates vom 15. Juni 1978
Décision du Conseil des Etats du 15 juin 1978

Schlussabstimmung - Vote final
Für Annahme des Beschlussentwurfes 133 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Bundesrat - Au Conseil fédéral

105-N

#ST# 78.016

Schutz der Währung. Bundesbeschluss
Sauvegarde de la monnaie. Arrêté fédéral

Siehe Seit© 734 Nervor — Voir page 734 ci-devant

Beschluss des Ständerates vom 15. Juni 1978
Décision du Conseil des Etats du 15 juin 1978

Schlussabstimmung - Vote final
Für Annahme des Beschlussentwurfes 133 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Bundesrat - Au Conseil fédéral

#ST# 77.075

Filmproduktion. Vereinbarung mit Frankreich
Relations cinématographiques.
Accord avec la France

Botschaft und Beschl'ussentwurf vom 9. November 1977
(BBI III, 715)
Message et projet d'arrêté du 9 novembre 1977 (FF III, 743)

Beschluss des Ständerates vom 2. März 1978
Décision du Conseil des Etats du 2 mars 1978

Antrag der Kommission
Eintreten und Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Proposition de la commission
Entrer en matière et adhérer à la décision du Conseil des
Etats

M. Fontane! présente, au nom de la commission, le rap-
port écrit suivant:
Par son message du 9 novembre 1977, le Conseil fédéral
demande au Parlement d'adopter son projet d'arrêté ap-
prouvant l'accord conclu le 22 juin 1977 sur les relations
cinématographiques entre la Suisse et la France. Le Con-
seil des Etats unanime lui a déjà donné son approbation.
La production cinématographique suïsse, notamment les
films scéniques romands, est de haute qualité et jouit au-
jourd'hui d'un prestige international. Le cinéma suisse
connaît une large diffusion grâce aux eminentes qualités
artistiques dont témoignent les œuvres de réalisateurs ré-
putés tels qu'Alain Tanner, Claude Goretta, Michel Sout-
ter, pour n'en citer que quelques-uns. Nos films scéniques
ne sont pas des œuvres à grand spectacle; il's se caracté-
risent le plus souvent par l'expression d'une sensibilité
bien particulière, par une intériorisation des sentiments et
une originalité artistique indéniable; le public des Salles
obscures, bien au-delà de nos frontières d'ailleurs,
n'ignore pas qu'il existe un cinéma suisse bien spécifique,
qu'il qualifie d'école suisse du cinéma.
Aussi l'accord avec la France e'st-il destiné à mettre en
œuvre des moyens financiers supplémentaires et permet-il
aux producteurs suisses de bénéficier également des me-
sures de promotion décidées par l'Etat français. Il assure-
ra ainsi la continuité du travail de nos réalisateurs en gé-
néral et des producteurs romands de films scéniques, en
particulier. Alors qu'en France les mesures d'encourage-
ment ont généralement un caractère automatique, la
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ciers peuvent assurer le paiement de leurs créances en
recourant aux gages ou à la réserve de propriété. Ils peu-
vent ainsi vider de sa substance la masse de la faillite. Si
les prétentions d'un travailleur dans la faillite ne sont pas
couvertes, sa situation, bien qu'il ait régulièrement travail-
lé, est pire que celle d'un chômeur puisqu'il n'a pas droit
aux prestations de l'assurance-chômage. En cas de sursis
concordataire, le travailleur doit être protégé de la même
manière qu'en cas de faillite contre les pertes et les re-
tards de paiement.
Procès en paiement du salaire: Selon la législation ac-
tuelle, un travailleur voulant faire valoir sa créance en
paiement du salaire contre l'employeur en demeure doit
ouvrir une action devant un tribunal et faire ensuite exé-
cuter le jugement par voie de poursuite. Cette procédure
peut durer très longtemps malgré l'injonction au juge,
contenue dans l'article 343 du code des obligations, selon
laquelle ces litiges doivent être soumis à une procédure
rapide. Au tribunal des prud'hommes, par exemple, la cita-
tion à l'audience de concilitation n'arrive souvent que trois
mois après le dépôt de la demande. Les créances en sa-
laires sont des créances très particulières; elles consti-
tuent la base de l'existence d'un être humain et de sa fa-
mille. Les procédures en paiement de salaire, qui durent
plusieurs mois ou même des années, sont inadmissibles.
L'assurance-chômage doit donc pouvoir effectuer des
avances lorsqu'un travailleur prétend, de manière plausi-
ble, le paiement du salaire que lui doit son employeur et
qu'il ne reçoit pas satisfaction dans un délai raisonnable.
Il y a encore les cas sociaux. Il y a lieu d'introduire une
clause générale pour les cas sociaux. Les travailleurs doi-
vent être couverts de même que leur famille. On se trouve
en présence d'un cas social lorsque l'assurance-maladie
ou accidents refuse les prestations.
La Suisse est considérablement en retard dans ce do-
maine par rapport à d'autres pays. Contrairement à ce
qu'ils ont fait, elle n'a réalisé aucune des garanties conve-
nues dans la motion. Parmi les pays qui ont introduit des
mesures telles que celles que nous proposons, on peut
citer la France en 1973, le Danemark en 1972, l'Autriche
en 1977, la Belgique en 1966, la Norvège et la Finlande en
1973, le Japon en 1976, Israël et la Grande-Bretagne en
1975. C'est pour ces raisons que je vous demande d'ac-
cepter la motion.

Bundesrat Honegger: Der Bundesrat hat für das Anliegen
des Motionärs Verständnis. Der Lohn und damit auch der
regelmässige Zahltag sind heute noch für einen Grossteil
der Arbeitnehmerschaft eine Existenzfrage. Der Ausfall
des Lohnes verursacht vielfach eine Notlage, wobei es für
den betroffenen Arbeitnehmer auf das gleiche heraus-
kommt, ob diese Notlage durch eine eigentliche Arbeitslo-
sigkeit oder durch den Konkurs des Arbeitgebers verur-
sacht wird.
In beiden Fällen stellt sich die Frage, wie die Notlage be-
hoben oder wenigstens gemildert werden kann. Leider ist
die Arbeitslosenversicherung in ihrer gegenwärtigen Aus-
gestaltung nicht in der Lage, den Lohnausfall infolge Kon-
kurses des Arbeitgebers zu decken. Die Arbeitslosenversi-
cherung deckt Lohneinbussen, die durch Mangel an Arbeit
verursacht werden. Die Deckung von Lohnausfällen, die
<mit dem Konkurs des Arbeitgebers im Zusammenhang ste-
hen, richtet sich nach den Bestimmungen des Schuldbe-
treibungs- und Konkursgesetzes. Dieser Schutz befriedigt
nicht, weil Lohnansprüche des Arbeitnehmers im Konkurs-
verfahren nur soweit berücksichtigt werden können, als
schuldnerisches Vermögen vorhanden ist. Wenn kein oder
wenig Vermögen vorhanden ist, kommen die Gläubiger
und mit ihnen auch die betroffenen Arbeitnehmer zu Scha-
den. Der Bundesrat begreift deshalb, dass eine Lösung
gesucht werden sollte, die dem Arbeitnehmer im Falle des
Konkurses des Arbeitgebers vermehrte Sicherheit gewährt.
Eine gesetzliche Lösung nimmt bekanntlich viel Zeit in
Anspruch. Es stellt sich deshalb erneut die Frage, die
schon bei der Beantwortung der Motion Hubacher aufge-

worfen wurde, nämlich, ob nicht angezeigt wäre, eine sozial-
partnerschaftliche gesamtarbeitsvertragliche Lösung an-
zustreben. Eine solche Lösung könnte rascher verwirklicht
werden als eine gesetzliche. Falls eine partnerschaftliche
Lösung nicht gefunden werden kann, bleibt wohl nichts
anderes übrig, als im Rahmen des öffentlichen Arbeitneh-
merschutzes eine gesetzliche Lösung zu finden. Es wird
sich dann die konkrete Frage stellen, ob nicht eine beson-
dere Konkursausfallgeldversicherung geschaffen werden
soll, ähnlich den Beispielen, wie sie der Motionär darge-
legt hat in der Deutschen Bundesrepublik, in Frankreich,
Oesterreich, Schweden und in den Niederlanden.
Ein wesentlicher Punkt wird dabei die Finanzierung sein.
Sowohl in der Motion Canonica als auch in der seinerzeiti-
gen Motion Hubacher wurde eine Finanzierung durch Ar-
beitgeberbeiträge vorgeschlagen, da es wohl kaum Sache
der Arbeitnehmer sein kann, das Risiko der Insolvenz der
Arbeitgeber mitzutragen. Dieser Grundsatz wurde in den
ausländischen Regelungen ebenfalls verwirklicht. Die Ar-
beitslosenversicherung wird von den Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern durch paritätische Beiträge finanziert. Aus
diesem Grund kommt ein Einbau einer Lohnrisikogarantie
bzw. eines Konkursausfallgeldes in diese Institution kaum
in Frage. Was aber die Arbeitslosenversicherung tun könn-
te, wäre die technische Durchführung einer Lohnrisikoga-
rantie; deren Finanzierung müsste jedoch gründlich ge-
prüft werden.
Zusammenfassend hält der Bundesrat fest: Nach wie vor
erschiene dem Bundesrat eine partnerschaftliche Rege-
lung des Konkursausfallgeldes am ehesten geeignet, um
den Arbeitnehmern in kurzer Zeit einen wirksamen Schutz
zu verschaffen. Kann eine partnerschaftliche Lösung nicht
gefunden werden, dann wird im Rahmen des öffentlich-
rechtlichen Arbeitnehmerschutzes eine gesetzliche Lösung
Platz greifen müssen.
In diesem Sinne beantragt Ihnen der Bundesrat, die Mo-
tion in ein Postulat umzuwandeln.

M. Wyler: Je prends note de la compréhension manifestée
par le porte-parole du Conseil fédéral à l'égard du pro-
blème que j'ai soulevé comme représentant de notre re-
gretté collègue Canonica. Je doute un peu que la solution
entre les partenaires sociaux puisse être très rapide; c'est
pourquoi je voudrais insister sur la prise en considération
de la solution qui peut être réalisée par le truchement de
l'assurance-chômage. Toutefois je comprends les difficul-
tés d'application et j'accepte la transformation de la mo-
tion en postulat.

Le président: Le motionnaire accepte de transformer sa
motion en postulat. Le postulat est-il combattu? Ce n'est
pas le cas.

Ueberwiesen a/s Postulat - Transmis comme postulat

#ST# 77.013

FUSS- und Wanderwege. Volksinitiative
Chemins et sentiers. Initiative populaire

Siehe Seite 816 hiervor — Voir page 816 ci-devant

Besch'liuss des Ständerates vom 19. September 1978
Décision du Conseil des Etats du 19 septembre 1978

Schlussabstimmung - Vote final
Für Annahme des Beschlussentwurfes 129 Stimmen
Dagegen 8 Stimmen

An den Ständerat - Au Conseil des Etats

182-N
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Botschaft und Beschlussentwurf vom 16. Februar 1977
(BBl l, 1067)

Message et projet d'arrêté du 16 février 1977 (FF I, 1083)

Bescbl'uss des Nationalstes vom 19. September 1977
Décision du Conseil national du 19 septembre 1977

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. Im Gegen-
vorschlag (Art. 37quater) sollen jedoch die Fahrradwege
nicht erwähnt werden:

Art. 1a
-Abs. 7
Gleichzeitig gelangt ein von der Bundesversammlung aus-
gearbeiteter Gegenvorschlag zur Abstimmung.

Abs. 2
Die Bundesversammlung schlägt vor, folgenden neuen Ar-
tikel 37quater in die Bundesverfassung aufzunehmen:

Art. 37quater
1 Der Bund stellt Grundsätze auf für FUSS- und Wan-
derwegnetze.
Ibis Anlage und Erhaltung von FUSS- und Wanderweg-
netzen ist Sache der Kantone. Der Bund kann diese
Tätigkeit unterstützen und koordinieren.
2 In Erfüllung seiner Aufgaben nimmt der Bund auf
FUSS- und Wanderwegnetze Rücksicht und sorgt für
Ersatzwege.
3 Bund und Kantone arbeiten mit privaten Organisa-
tionen zusammen.

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil national. Dans le contre-
projet (art. 37quater) les pistes cyclables ne doivent ce-
pendant pas être mentionnées.

Art. 1a
Al. 1

Le contreprojet de l'Assemblée fédérale est également
soumis à la votation.

Al. 2
Le contreprojet demande l'insertion d'un nouvel article
37quater dans la constitution et a la teneur suivante:

Art. 37quater
1 La Confédération définit les principes applicables
aux réseaux pédestres.
ibis L'aménagement et l'entretien des réseaux pédes-
tres relèvent des cantons. La Confédération peut sou-
tenir et coordonner cette activité.
2 Dans l'accomplissement de ses propres tâches, la
Confédération doit ménager les réseaux pédestres et
veiller à la construction de chemins de remplacement.
3 La Confédération et les cantons collaborent avec les
organisations privées.

Antrag Ulrich
Nach Entwurf des Bundesrates (kein Gegenvorschlag)

Proposition Ulrich
Selon le projet du Conseil fédéral (pas de contreprojet)

M. Morler-Genoud, rapporteur: Les hasards de notre ordre
du jour font que nous avons à nous occuper ce matin de

deux initiatives populaires qui tendent toutes deux à une
amélioration de notre qualité de vie et de notre environne-
ment. Est-ce le fait du hasard ou tout simplement le fait
de l'actualité et de l'acuité que revêtent ces problèmes?
Tout à l'heure, en dépit du plaidoyer vigoureux et solitaire
de M. Graf, vous n'avez pas suivi les initiants qui nous
proposaient douze dimanches sans voitures. J'espère que
maintenant vous vous laisserez fléchir par les propositions
de notre commission en faveur des piétons que nous
sommes tous.
L'initiative populaire pour le développement des chemins
et sentiers pédestres a été déposée le 21 février 1974. Elle
demande l'introduction dans la constitution fédérale d'une
disposition, rédigée de toutes pièces, assurant en bref
l'aménagement d'un réseau pédestre national et la coordi-
nation des réseaux régionaux. Lancée par le «Groupe de
travail pour le développement des chemins et sentiers»,
soutenue par diverses associations, telles que la Ligue
suisse pour la protection de la nature, la Société suisse
pour la protection du milieu vital, le Club alpin suisse, elle
a recueilli, en quatre mois seulement, 123749 signatures
valables.
Par son message du 16 février 1977, le Conseil fédéral
nous propose de soumettre l'initiative au vote du peuple et
des cantons, sans contreprojet, en leur recommandant de
la rejeter. Il estime, en effet, qu'il s'agit là d'une tâche qui
incombe exclusivement aux cantons et aux communes. En
conséquence, il ne se justifie pas, à son avis, d'introduire
dans la constitution fédérale une disposition qui attribue-
rait au Conseil fédéral une compétence qui ne lui revient
pas et qui entraînerait au surplus des dépenses impor-
tantes. Ce serait aller, ajoute-t-il, à rencontre des travaux
actuellement en cours qui ont pour objet une nouvelle
répartition des tâches entre la Confédération et les can-
tons et une plus nette séparation de leurs attributions.
Le Conseil national a traité de cet objet lors de la session
d'automne. A l'issue d'un long débat, il a considéré qu'il
convenait d'opposer un contreprojet à l'initiative et il a
adopté, à une forte majorité de 124 oui contre 32 non, un
projet d'article 37quater qui figure sur le dépliant que
vous avez reçu.

Votre commission s'est réunie le 25 novembre en présence
de M. le conseiller fédéral Hürlimann et ses délibérations
ont porté avant tout sur trois thèmes:
1. Notre réseau de chemins et sentiers pédestres est-il
réellement menacé et des mesures doivent-elles être
prises pour assurer son maintien?
2. S'agit-il là d'une tâche exclusivement cantonale et com-
munale et n'y a-t-il donc pas lieu de lui donner une base
juridique dans la constitution fédérale?
3. L'attribution à la Confédération d'une nouvelle compé-
tence, telle que celle définie par l'iniative ou le contrepro-
jet, entraînerait-elle des frais importants que la Confédéra-
tion ne saurait envisager dans sa situation actuelle?
Vos commissaires sont, dans leur grande majorité sinon
tous, convaincus des dangers réels et graves qui pèsent
sur nos chemins et sentiers pédestres. Le dossier consti-
tué par les initiants est à cet égard accablant. Sur les
45 000 km environ que compte notre réseau pédestre bali-
sé, près de 55 pour cent sont constitués de routes ou-
vertes au trafic automobile. En outre, 30 à 40 pour cent de
chemins ont un revêtement en dur. Le Conseil fédéral re-
connaît d'ailleurs, dans son message, qu'en dépit des ef-
forts déployés par l'Association suisse du tourisme pédes-
tre, à laquelle il rend hommage, l'asphaltage des sentiers
à vocation typiquement pédestre n'a pu que rarement être
évité.
Mais surtout, année après année, ce sont plus de 1000km
de sentiers qui disparaissent et dans les agglomérations
également les piétons sont très souvent sacrifiés. Peu de
cantons, peu de communes, se préoccupent du problème.
Le voudraient-ils qu'ils ne disposeraient pas des compé-
tences nécessaires. Comment renverser cette tendance
déplorable? Il faut bien constater avec les initiants qu'il
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n'existe aucune perspective d'y arriver tant que nous ne
disposerons pas de bases légales efficaces assurant la
protection de nos chemins et sentiers pédestres. Dans
l'état actuel de notre législation, le piéton est sacrifié et la
voiture est reine.
Votre commission s'est également convaincue qu'il s'agit
là d'une tâche nationale qui n'est pas de la compétence
exclusive des cantons et des communes, contrairement à
ce que soutient le Conseil fédéral. Il faut tout d'abord re-
lever que, dans l'accomplissement de ses propres tâches,
la Confédération exerce une influence déterminante - et
malheureusement le plus souvent négative - sur le sort de
notre réseau pédestre. Directement ou indirectement par
le biais de ses subventions, elle contribue à la disparition
de nombre de ctiemins et sentiers. C'est le cas notamment
dans le domaine des routes nationales, dans celui des
corrections de cours d'eau, des améliorations foncières et
forestières, où elle ne tient guère compte des intérêts du
piéton. Elle porte donc une responsabilité dans l'évolution
actuelle, responsabilité dont elle ne saurait se décharger
entièrement sur les cantons.

En outre, seule la Confédération peut jouer le rôle de
coordination que nécessite le maintien de notre réseau de
chemins et sentiers. Coordination entre les réseaux pé-
destres existants, coordination également et surtout entre
les diverses activités qui, à tous les niveaux, conditionnent
leur sort. Un membre de la commission rappelait les pro-
blèmes que peuvent soulever des travaux d'améliorations
foncières, tels que des chemins d'accès à des fermes ou à
des pâturages. Ces travaux sont réalisés sans se soucier
des problèmes d'entretien et d'ouverture à la circulation
routière qu'ils entraînent, sans parler des piétons, bien
entendu. Personne, disait-il, ne cause à personne! Il s'agit
dorénavant de mieux coordonner ces diverses activités en
tenant compte des chemins et sentiers pédestres et la
Confédération a, là, un rôle évident à jouer.
Votre commission estime, à cet égard, que le texte du
contreprojet adopté par le Conseil national est préférable
à celui de l'initiative. En effet, il définit plus clairement les
tâches respectives des cantons et de la Confédération qui,
encore une fois, ne peuvent s'ignorer et il constitue un
bon exemple de fédéralisme coopératif. A la Confédéra-
tion la définition des principes applicables au réseau pé-
destre; aux cantons l'aménagement et l'entretien des che-
mins et sentiers. Cependant, la Confédération doit pouvoir
soutenir et coordonner leur activité, conformément à l'es-
prit défini ci-dessus. Aussi la proposition faite en commis-
sion par M. Ulrich de supprimer ce membre de phrase du
contreprojet, à l'alinéa Ibis, a-t-il été écarté par l'unanimi-
té des autres membres de la commission. L'adoption
d'une telle proposition aurait, de toute évidence, conduit à
vider le projet de sa substance.
Reste la question financière. Renforcés dans leur convic-
tion par le résultat des votes de ce dernier week-end, cer-
tains soutiendront peut-être que la Confédération ne doit
plus assumer aucune tâche nouvelle ni engager aucune
dépense supplémentaire. Mais, on l'a vu, il ne s'agit pas
en l'occurrence d'une tâche nouvelle. Il s'agit de maintenir
et de sauver ce qui existe déjà, soit un réseau pédestre
dont le sort est conditionné par quantité d'activités exer-
cées par la Confédération, les cantons et les communes.
Les initiants ne veulent pas de constructions pédestres
coûteuses, bien au contraire. Ils sont convaincus - et ils
en ont donné des exemples convaincants - qu'il est possi-
ble, lors de la construction de routes par exemple, de
trouver des solutions plus favorables et beaucoup plus
économiques pour les piétons que des trottoirs asphaltés,
aussi coûteux que désagréables. D'autre part, il n'est pas
indispensable, de l'avis de votre commission, de créer un
nouvel office fédéral avec une armée de fonctionnaires.
Certes, il n'a pas été possible en commission de chiffrer
exactement les frais qu'entraînerait l'adoption d'une telle
disposition constitutionnelle et de la législation qui en
découlera. Des frais il y en aura et ce serait leurrer le

peuple que d'affirmer le contraire, mais il ne faut pas non
plus les grossir démesurément.
Au surplus, lorsque l'on voit la goutte d'eau consacrée par
la Confédération aux chemins et sentiers pédestres, par
rapport au gouffre à milliards des routes et autoroutes,
n'est-il pas souhaitable que la répartition soit quelque peu
modifiée dans le cadre du même budget global? Après
tout, la marche à pied, le délassement qu'elle apporte au
corps et à l'esprit, ne contribuent-ils pas à améliorer la
santé de nos concitoyens et à limiter les frais consacrés à
les soigner pour des maladies dues au manque de mouve-
ment ou des accidents de la circulation?
Un mot encore des pistes cyclables qui ont été incluses
dans le contreprojet au cours des débats du Conseil na-
tional. Votre commission est d'avis que les cyclistes et
les piétons ne feraient pas forcément bon ménage sur les
sentiers pédestres. D'ailleurs, notre collègue Andermatt l'a
relevé opportunément et en connaissance de cause, les
cyclistes sportifs n'utilisent pas de tels sentiers qu'attire-
raient tout au plus des cyclotouristes amateurs de cyclo-
cross. Mais, surtout, cette adjonction apportée par le Con-
seil national contrevient au principe de l'unité de la ma-
tière consacrée à l'article 27, 3e alinéa, de la loi sur les
rapports entre les deux conseils. Il y a là un motif de na-
ture juridique qui nous impose la suppression de la réfé-
rence aux pistes cyclables. C'est donc à l'unanimité que
votre commission vous propose la modification figurant
sur le dépliant. Pour le reste, elle s'est ralliée au contre-
projet du Conseil national par 7 voix et 2 abstentions, dont
celle de notre collègue Ulrich qui paraît maintenant avoir
fait un pas de plus sur le sentier du Conseil fédéral puis-
qu'il a déposé une proposition vous invitant à suivre celui-
ci.
Si votre commission estime préférable de soumettre au
vote du peuple et des cantons le contreprojet du Conseil
national, c'est qu'elle est convaincue de répondre ainsi à
une revendication populaire profonde et légitime. Elle est
en outre animé du souci de présenter un texte meilleur
que celui des initiants. On peut d'ailleurs prévoir que
ceux-ci retireront alors leur initiative. L'un d'eux l'a décla-
ré lors des débats du Conseil national.
En conclusion, votre commission vous invite à entrer en
matière et à adopter le contreprojet élaboré par le Conseil
national, sous réserve de la modification figurant dans le
dépliant.

Ulrich: Vorerst möchte ich mich vorstellen als passionier-
ter Wanderer, als eifriger Förderer von Wanderwegen; ich
habe selbst mitgeholfen, einen der schönsten Uferwege
am Vierwaldstättersee zu erstellen, ebenso einen solchen
von der Seebodenalp auf Rigi-Staffel. Ich glaube, es wird
in allzu einfacher Optik versucht, Gegner der Initiative als
Gegner der FUSS- und Wanderwege abzustempeln. Das Ist
nicht richtig. Bei der vorliegenden Initiative geht es gar
nicht um diese Frage. Es ist ganz klar: Wir befürworten
alle die ideellen Ziele der Wanderer und der Initianten. Es
geht mir um staatspolitische Aspekte und grundsätzliche
Fragestellungen, nämlich einzig und allein um die Frage,
ob es sich hier um eine Bundesaufgabe handelt. Ich meine
nicht; das ist nun wirklich eine typische Aufgabe der Kan-
tone, Gemeinden und Kurvereine. Ich will versuchen, Ih-
nen das kurz zu begründen.
I.Haben wir den 12.Juni schon vergessen? Es ist doch
gewiss am Platze, diese Initiative in die Aktualität der poli-
tischen Landschaft hineinzustellen. Am 12. Juni ist die Fi-
nanzvorlage vom Volk unmissverständlich abgelehnt wor-
den. An den vielen Versammlungen, Radio- und Fernseh-
diskussionen kam doch unmissverständlich die Kritik zum
Ausdruck, das Parlament übernehme allzu leichtfertig
neue Aufgaben. Man solle sich da in Zukunft bessern und
vielmehr bereits übernommene Aufgaben hinunter delegie-
ren. Das war der Tenor. Ich habe ihn nicht vergessen. Und
in dieser Zeit wollen wir nun noch neue Aufgaben dem
Bund übertragen. Man wird mir entgegenhalten, das Prin-
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zip sei zwar richtig, aber man solle nicht gerade bei den
Wanderern anfangen. Ich frage Sie nun an, ob wir hier
nicht so eine ähnliche Situation wie bei der doppelten
Legalität haben. Wir befürworten grundsätzlich ein Prinzip:
Zurückhaltung bei Uebernahme neuer Aufgaben, lehnen
es aber dann ab, im konkreten Fall dieses Prinzip anzu-
wenden. Es wird immer Initiativen ehrenwerter Mitbürger
und an einer Sache interessierter Kreise geben, und wir
werden fortfahren, dem Bund - auch nach dem Fingerzeig
vom 12. Juni - neue Aufgaben aufzubürden, auch da, wo
es nicht unbedingt nötig ist.
2. Zu meinem Hauptargument: Die neue Aufgabenteilung
zwischen Bund und Kantonen wurde allgemein als eine
Aufgabe erster Priorität in unserer eidgenössischen Politik
bezeichnet. Es schien im Zuge der Abstimmung vom
12. Juni nachgerade Uebereinstimmung darüber zu beste-
hen, dass eine Entflechtung der Aufgaben in diesem Land
dringend nötig sei. Ich erlaube mir, in diesem Zusammen-
hang auf die Motion von alt Nationalrat Binder vom 15. De-
zember 1971 hinzuweisen, der eine solche neue Aufgaben-
teilung forderte. Die Motion wurde vom Nationalrat am
3. Oktober 1972 und vom Ständerat am 20. März 1973 ange-
nommen und überwiesen.
Der Bundesrat ist in dieser Sache nicht untätig geblieben.
Das Justizdepartement hat am 31. August dieses Jahres
den Kantonsregierungen das Ergebnis der Beratungen von
Kommissionen, Arbeitsgruppen und Experten in verschie-
denen Varianten unterbreitet. Das ist ein Werk von vier
Büchern - ich habe sie hier vor mir -, aus denen u. a. er-
sehen werden kann, wie die Finanzströme vom Bund zu
den Kantonen, aber auch umgekehrt von den Kantonen
zum Bund fliessen. Natürlich sind in diesem Werk auch
interessante weitere Varianten dargestellt. Die Kantone
wurden aufgerufen, bis Mitte 1978 in einer Vernehmlas-
sung zu diesen Vorschlägen Stellung zu nehmen. Das er-
gibt kein «eintägiges Heu»; da geht es um fundamentale
Fragen des Zusammenlebens in unserem Staat. Wenn wir
nun aber damit weiterfahren, dem Bund neue Aufgaben zu
übertragen auch dort, wo es bei Gott nicht nötig ist, muss
diese Uebung der Aufgabenentflechtung scheitern. Dann
müssen wir diese Uebung abbrechen und können die Bü-
cher in den Jordan, in die Aare oder weiss ich wohin wer-
fen. Wo finden wir eine Aufgabe wie diese, die derart
deutlich eine Aufgabe der Kantone ist?
3. Zur Frage, ob das die Kantone tun können: Die Kanto-
ne, ja sogar die meisten Gemeinden, sind besser in der
Lage, diese Aufgabe sachgerecht zu lösen. Sie haben den
Ueberblick und kennen die Verhältnisse ausgezeichnet. Es
wurde auch bisher auf diesem Gebiet etwas getan. Ich
begrüsse es, wenn noch mehr unternommen wird, ja sogar
wenn der Bund Beiträge leistet. Ich erlaube mir, einige
Beispiele zu zitieren:
Mit der Kommission für die Sanierung der Wohnverhältnis-
se im Berggebiet waren wir im schönen Entlebuch, in Sö-
renberg, wo uns der Kurdirektor stolz erklärte: Wir haben
in Sörenberg 300 km Wanderwege. Ich erinnere ferner an
den schönen Wanderweg im oberen Tessin, die Strada
alta, wo man auf einer sehr schönen Wanderung sich mit
einem Boccalino stärken und das Wandern so richtig ge-
messen kann. Ich erinnere ferner an die vielen wunderba-
ren Wanderwege zum Beispiel von Lungern-Schönbühl auf
das Brienzer Rothorn. Nur schade, dass dort nicht noch
mehr Leute wandern. Ueberhaupt unser unbeschränktes
Wandergebiet in den Alpen, das ist ganz unerschöpflich.
Ich will ja nicht unbescheiden sein, erlaube mir aber doch,
auf die Lösung des Kantons Schwyz hinzuweisen: Ich ha-
be mich genau erkundigt beim Präsidenten der Schwyzer
Sektion der Wanderwege-Organisation. Er bestätigte mir,
dass im Kanton Schwyz 700 km markierte und ausgebaute
Wanderwege zur Verfügung stehen. Da können Sie einige
Tage wandern und werden das auch in einem Monat nicht
ganz erreichen. Ich bin überzeugt, dass es insgesamt noch
mehr als diese 700 km sind. - Wir haben die Sache aus-
serdem geregelt. In der Verordnung über Staatsbeiträge
an öffentliche Strassen aus dem Jahre 1961 steht in Para-

graph 10: «An die Erstellung, den Ausbau und die Markie-
rung von öffentlichen FUSS- und Wanderwegen, die zur
Entlastung der öffentlichen Strassen dienen, werden ein-
malige Beiträge von 50 Prozent der Baukosten geleistet.»
Wir bezahlen also 50 Prozent an den Ausbau dieser Wan-
derwege im Kanton Schwyz. Darum sind sie vermutlich
auch so gut ausgebaut. Ich möchte das ganze wandernde
Volk einladen, im Kanton Schwyz eifrig Wanderungen
durchzuführen.
Im ganzen Land soll es 40000km Wanderwege geben.
Wenn ich mich nicht täusche, entspricht das dem Umfang
der Erde. Es ist ja nicht abzusehen, welch unbeschränkte
Möglichkeiten eigentlich dem Wanderer in unserem herrli-
chen Land zur Verfügung stehen. Das ist nicht nichts, mei-
ne ich, sondern eine schöne Leistung der Wanderwege-
Organisationen, die ich durchaus anerkenne; eine Lei-
stung der Kur- und Verkehrsvereine, die da im Wettbewerb
tätig sind, aber auch der Gemeinden und Kantone.
Und nun will man mit dieser unüberdachten, zentralisti-
schen Initiative diesem blühenden Baum ein staatliches
Mäntelchen überstülpen; da werden Sie bald nur noch
dürre Aeste an diesem Baum sehen.
Die Frage einer Lösung der Wanderwege ist eine typisch
kantonale Aufgabe. Aber man erhält nachgerade den Ein-
druck, gewisse Kreise versuchten, über zentralstaatliche
Massnahmen unseren föderalistischen Staatsaufbau zu
umspielen, die Kantone auszuhöhlen und uns über den
Zentralstaat Lösungen aufzuzwingen." Die Kantone wollen
doch nicht nur Vollzugsorgane sein. Deshalb müssen wir
ihnen Kompetenzen überall da überlassen, wo sie eindeu-
tig besser in der Lage sind, eine Aufgabe zu lösen.
Ich höre schon den Einwand, man tue soviel für die Auto-
mobilisten und wenig für die Fussgänger, und ich betone
noch einmal, dass ich die Anliegen der Initianten unter-
stütze, doch möge man sich an die einzig richtige Instanz,
nämlich die Kantone, halten. Wie kommen wir sonst zu
einer besseren gliedstaatlichen Zusammenarbeit, um zu
erreichen, dass sich nicht alle mit allem in diesem Land
beschäftigen?
Weiter höre ich den Einwand, der Nationalrat habe dem
Gegenvorschlag mit 124 zu 32 Stimmen zugestimmt. Aber
ist es nicht gerade in diesem Fall, wo unser «grosser Bru-
der» vom richtigen Weg - vielleicht dem Fussweg abge-
kommen ist, in dieser vorweihnachtlichen Zeit ein Gebot
der Nächstenliebe, ihn wieder auf den richtigen Pfad zu-
rückzuführen? Der Gegenvorschlag, das sei zugegeben, ist
zwar besser als die Initiative. Aber da macht man uns vor-
erst Angst mit der Initiative, daher sei ein Gegenvorschlag
nötig. Ja, nach dem 4. Dezember, nach dem 12. Juni und
nach all den Vorgängen ist doch eigentlich klar: das Volk
wird Initiativen, die auf den föderativen Staatsaufbau un-
genügend Rücksicht nehmen, schon ablehnen. Einen In-
itiativbogen unterschreiben ist eine Sache und an der Ab- •
Stimmung dann ja sagen, ist eine völlig andere. Bei nähe-
rem Zusehen erscheint mir der Gegenvorschlag ebenfalls
äusserst gefährlich. Der Bund soll Grundsätze aufstellen
für FUSS- und Wanderwege; er soll darüber hinaus - und
das ist das Gefährliche - die Tätigkeit der Kantone unter-
stützen und koordinieren. Ich frage Sie: ist das nun wirk-
lich nötig? In einer Zeit, da wir bestehende Aufgaben
nicht mehr lösen können und zu lösen vermögen? Besteht
nicht vielmehr die grosse Gefahr, dass wir mit dieser bun-
desstaatlichen Intervention die auf diesem Gebiete erfreu-
lich vorhandene private Initiative erwürgen? Die Wanderer
sollten eigentlich vielmehr gegen solche Staatseingriffe
sein und im Sinne der Ausführungen von Kollege Bäch-
told in bezug auf die freiheitliche Einstellung meinen Vor-
schlag unterstützen.
Zu den finanziellen Konsequenzen sagt der Bundesrat
selbst, sie seien erheblich, wie auch der administrative
Aufwand. Ohne Administration wird es nicht gehen. Ich
sehe es kommen, dass bei jedem Wanderweg, den wir in
unserem Kanton Schwyz erstellen oder mit Kantonsbeiträ-
gen mitfinanzieren, noch der Segen der gnädigen Herren
der Verwaltung in Bern eingeholt werden muss. Wir haben
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Erfahrung im Umgang mit gewissen höchst ehrenwerten
Idealisten. Das wollen wir nicht. Darum habe ich in der
Kommission versucht, den zweiten Satz im Absatz Ibis des
Gegenvorschlages zu streichen. Ich habe dies deshalb
versuchen wollen, weil die Befürworter dieser Bundesin-
tervention heute minimalisieren und die personellen und
finanziellen Folgen «vernütigen». Ich wollte sie deshalb ein
wenig testen.

Es stellte sich aber alsogleich heraus, dass man den
Bund als obersten Herrscher über das ganze Wanderweg-
netz in unserem Land einsetzen würde, die private Initiati-
ve zum Erliegen bringen und die Kantone aucti auf diesem
Gebiete entmachten will. Der Antrag wurde abgelehnt,
worauf mir keine andere Wahl blieb, als den ganzen Ge-
genvorschlag zu bekämpfen, wenn ich mein Mandat als
Standesvertreter des freien Urstandes Schwyz richtig er-
füllen will.

Nachdem der Bundesrat - und damit schliesse ich - mit
seinem Ablehnungsantrag ohne Gegenvorschlag eine klare
Haltung eingenommen und viel Mut bewiesen hat, jneine
ich, sollten gerade wir im Rat der Stände ihn hier ebenso
klar und mutig unterstützen. Ich beantrage Zustimmung
zum Antrag des Bundesrates.

Bächtold: Auch im Ständerat kann man trotz längerer Zu-
gehörigkeit noch Ueberraschungen erleben. Ich bin am
vorletzten Freitag nach Bern gefahren, aufgrund gewisser
Indizien in der Annahme, in der Kommission auf eine fast
geschlossene Phalanx von Gegnern der Wanderweginitia-
tive zu stossen. Zu meinem Erstaunen konnte ich feststel-
len, dass einigen Kollegen das schönste christliche Erleb-
nis widerfahren ist, nämlich die Wandlung vom Saulus zum
Paulus. Ich wünsche Ihnen allen diese Wandlung, auch
unserem Herrn Kollegen Ulrich aus dem Lande Schwyz.
Worauf ist dieser überraschende Meinungsumschwung zu-
rückzuführen? Sicher in erster Linie auf die Tatsache,
dass heute mit dem Gegenvorschlag des Nationalrates ein
Text vorliegt, dem auch der überzeugte Föderalist zustim-
men kann. Ich gebe zu, die Wanderer sind am Anfang zu
rasch und zu steil bergan gestürmt, mit einer zentralisti-
schen Lösung, die auch mir den Atem verschlug und eini-
ges Bauchweh bereitete. Nun haben sie Marschgepäck
und Tempo dem Gelände angepasst. Man kann ihnen fol-
gen, weil der Text des Gegenvorschlages à la taille de
l'homme et de la constitution ist. Niemand, meine Herren
Kollegen, der neben juristischen auch politischen Ueberle-
gungen zugänglich ist, wird bestreiten, dass es ein enor-
mer Vorzug wäre, wenn die Initiative zurückgezogen würde
und anstelle des ursprünglichen Textes der durch unsere
Kommission noch wesentlich verbesserte Gegenvorschlag
in die Verfassung käme. Wenn Sie dem Gegenvorschlag
zustimmen, machen Sie den Rückzug der Initiative möglich.
Eine zweite Ursache des Meinungsumschwungs liegt in
der Einsicht, dass es sich hier um ein wichtiges Anliegen,
um eine Aufgabe von nationalem Interesse handelt. Wir
dürfen nicht übersehen, dass das Wandern in den letzten
Jahren als Reaktion auf die Technisierung der Umwelt und
auf die Motorisierung einen mächtigen Aufschwung ge-
nommen hat. Nicht nur das Skiwandern im Winter, son-
dern auch die Benutzung von Sommerwanderwegen. Herr
Kollege Ulrich hat einige Beispiele erwähnt: die Strada
alta, die Lötschbergrampe. Gehen Sie einmal hin und se-
hen Sie, welche Völkerwanderung sich dort vollzieht. Im
Gegensatz zu der Wanderbewegung vor ungefähr 50 Jah-
ren, zu den jugendlichen Wandervögeln, sind es heute
zum grossen Teil Pensionierte, die manchmal mehrere Ta-
ge unterwegs sind. Darum die Unterschriftenzahlen für die
Initiative, und darum die grossen Sympathien, die dieses
Volksbegehren ohne Zweifel in weiten Volkskreisen geniesst.
Es muss als sinnvoll und als notwendig betrachtet werden,
dass der progressiven Betonierung und Asphaltierung ein
Gegengewicht in der Form eines möglichst lückenlosen
Wanderwegnetzes gegenübergestellt wird. Es wird als zeit-

gemäss betrachtet, für den Menschen zu FUSS ebenfalls
Rechtsgrundlagen zu schaffen, wie sie für alle möglichen
Arten des motorisierten Verkehrs längst zur Selbstverständ-
lichkeit geworden sind. Da liegt nun ein gutes Stück Zu-
kunft drin, das wir rechtzeitig erkennen sollten. Die Wan-
derwege werden in Zukunft noch mehr als heute ein wich-
tiges Stück der Infrastruktur unseres Touristen- und Ferien-
landes Schweiz ausmachen, wobei erhebliche ökonomische
Interessen auch im Spiele stehen.
Der dritte Grund des Gesinnungswandels in der Kommis-
sion liegt in der Einsicht, dass die Vorstellung, wie sie
soeben Herr Kollege Ulrich geäussert hat, man könne die
FUSS- und Wanderwege allein den Kantonen und Gemein-
den überlassen, durch die Entwicklung überholt ist. Für
viele von Ihnen wird natürlich die Frage von entscheiden-
der Bedeutung sein, ob wirklich wieder einmal mehr der
Bund für die Lösung der Aufgaben auf diesem Gebiet be-
müht werden muss. Nach meiner langjährigen praktischen
Erfahrung in der Wanderwegbewegung komme ich zum
Schluss, dass es unter den heutigen Verhältnissen nicht
mehr anders geht. Es ist eben falsch - Herr Kollege Ulrich
-, wenn man sagt, dass sich das Wandern immer im Ge-
meinde- oder Kantonsgebiet bewegt; Ihr Beispiel von Sö-
renberg und dem Entlebuch ist vollständig abwegig. Im
Vordergrund steht die Notwendigkeit und das Begehren,
regionale und überregionale - überlokale - Wanderrouten
untereinander zu koordinieren, wobei der Bund ganz ohne
Zweifel bei dieser Koordination wertvolle Dienste leisten
kann und soll. Ja, für abgeschlossene Kantone wie das
Wallis ist das vielleicht nicht nötig. Aber denken Sie ein-
mal etwa an die Situation des Kan'tons Schaffhausen mit
seinem Grenzanstoss von 170 km zur Bundesrepublik
Deutschland und nur ungefähr 15 km Grenzanstoss zur
Schweiz! Die Wanderwege führen vom Hochrheingebiet
über die grünen Landesgrenzen hinaus in den Schwarz-
wald und in den Hegau. Bei ihrer Schaffung spielen die
eidgenössischen Zollorgane eine erhebliche Rolle.
Der Bund soll bei der Erfüllung eigener Aufgaben im Zu-
sammenhang mit Projektgenehmigungen und Subventions-
zusicherungen Rücksicht auf die FUSS- und anderen Wege
nehmen. Das ist bisher nicht in genügendem Masse ge-
schehen, besonders im Meliorationswesen nicht, wenn mit
Bundessubventionen neue Wege erstellt werden. Ich kom-
me hier auf das Problem der sogenannten Verstrassung zu
sprechen, das sicher jeder von Ihnen kennt, der schon im
Jura oder in den Alpen gewandert ist. Wenn ich verant-
wortlich wäre für die Finanzen einer Gemeinde, würde ich
auch für die Asphaltierung von Güterwegen eintreten,
denn der Unterhalt von Naturstrassen ist bekanntlich viel
kostspieliger. Aber für den Wanderer und Fussgänger sind
asphaltierte Strassen eben gerade das Gegenteil von Le-
bensqualität. Herr Ulrich, auch der Föderalist bekommt
Blattern an den Füssen, und dann wird er diese lebens-
feindliche Prinzipienreiterei eben beschimpfen und verflu-
chen, die eine vernünftige Lösung verhindert. Wie sind
denn die Realitäten? Herr Kollege Ulrich hat vom Kanton
Schwyz gesprochen und uns eingeladen, Wanderungen in
seinem schönen Heimatkanton zu unternehmen, wo alles
in bester Ordnung sei. Herr Kollege Ulrich: Hier vor mir
habe ich die authentische Geschichte einer Schulreise auf
der Wanderung im Kanton Schwyz, die abrupt vor einer
Autobahn endete. Es waren Schüler aus dem Kanton Solo-
thurn. Sie suchten links und rechts einen Wanderweg, ge-
rieten auf Asphaltwege und fanden nirgends die Wander-
route, die auf der Karte eingetragen ist. Das geschieht
auch im Kanton Schwyz. Diese Leute werden Ihrer Einla-
dung heute keine Folge mehr leisten. (Zwischenruf
U l r i c h : Sie hatten wohl noch eine alte Kartei) Ich über-
reiche Ihnen diesen Bericht in der Hoffnung, Sie doch
noch zu bekehren.
Eine andere Realität. Ich will sie Ihnen an einem wei-
teren konkreten Beispiel illustrieren: Wenn heute aus-
ländische Touristen in die Schweiz kommen und etwa
einen durchgehenden Wanderweg unter die Fusse neh-
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men, für welchen die Schweizerische Verkehrszentrale in
einer sehr verdienstvollen und weitverbreiteten Publikation
Propaganda macht, machen diese Wanderer die Erfah-
rung, dass diese transversalen Wanderwege, die zum Teil
von Herrn Ulrich erwähnt worden sind, über weite Strek-
ken asphaltiert und unterbrochen sind. Das gilt für die
sogenannte Mittellandroute Romanshorn-Genf - da kann
ich aus eigener Erfahrung reden - wie für die Alpenpass-
route Sargans-Montreux. Ich habe diesbezüglich schon
viele Beschwerden vernommen. Es fehlte bisher an. der
Koordination. Sollen Konkordate unter den Kantonen ge-
schlossen werden? Ich glaube, es ha't sich in den letzten
Jahren herumgesprochen, dass der Konkordatsweg eben
ein mühseliger Asphaltweg ist, den wir nicht beschreiten
wollen und können. Nur wenn Bund, Kantone und private
Organisationen im Sinne des modernen kooperativen Fö-
deralismus zusammenarbeiten gemäss Litera 3 von Artikel
Ibis des Gegenvorschlages, wird diese Aufgabe gelöst. Da
wir die Institution der Gesetzesinitiative nicht kennen,
kann das Anliegen nicht anders vorgetragen werden als
durch einen Verfassungszusatz.
Herr Ulrich, ich will keineswegs bestreiten, dass sich das
Föderalismusproblem stellt. Ich weiss, dass es ganz be-
sonders unsere Aufgabe ist in diesem Rat, diese Lebens-
grundlage unseres Staates wenn immer möglich und solan-
ge wie möglich hochzuhalten. Trotz seiner historischen
Bedingtheit muss aber der Föderalismus zeitgemäss sein
und darf nicht als starres Dogma an den Entwicklungen
vorbeigehen. Die Aufgabenverteilung zwischen Bund und
Kantonen, wie sie Herr Ulrich erwähnt hat, kann nicht dog-
matisch erfolgen. Das widerspricht nicht dem Grundsatz,
dass man bei der Zuteilung der Kompetenzen sorgfältig
prüft, was wem gehört und dass man nach Möglichkeit
den Kantonen und den Gemeinden das Feld überlässt.
Genau das geschieht mit dem Gegenvorschlag des Natio-
nalrates. Bitte, vergleichen Sie doch einmal den vorliegen-
den Text mit dem Artikel 36bis, der dem Bund die Kompe-
tenz überträgt, auf dem Weg der Gesetzgebung die Errich-
tung eines Netzes von Nationalstrassen sicherzustellen.
Herr Ulrich hat von einem «blühenden Baum» von beste-
henden Wanderwegen gesprochen. Der Unterschied zwi-
schen dem Text, den Ihnen der Nationalrat vorschlägt, und
dem Text über die Nationalstrassen ist ungefähr derselbe
wie der zwischen einem Baum und einem Haar. Es nützt
uns nichts, dass man Lippenbekenntnisse ablegt zugun-
sten der Wanderwege und diesen Verfassungszusatz be-
kämpft. Sie können auch in diesem Falle das Haar nicht
ohne den Kopf haben, wohl aber umgekehrt: den Kopf
ohne Haare; das gebe ich zu. Die ablehnende Haltung
kann also nicht mit dem Föderalismus begründet werden.
Ich bitte, nicht im Namen des Föderalismus auf den harm-
losen Wanderer zu schiessen.
Neben den staatspolitischen Sorgen stand in der Kommis-
sion die Kostenfrage im Mittelpunkt unserer Erörterungen.
Es ist normal und natürlich, dass die Befürworter die zu
erwartenden Aufwendungen bagatellisieren und dass die
Gegner übertreiben. Sicher ist eines: Hinter der Initiative
steht nicht der Schrei nach Bundessubventionen. Die fi-
nanziellen Aufwendungen werden im Vergleich zum Auto-
bahnnetz in der Tat lächerlich gering sein. Im Kanton
Schaffhausen und auch in anderen Kantonen - zum Bei-
spiel im Kanton Thurgau - ist kein Meter Wanderweg neu
erstellt worden, sondern aus der Vielzahl schon vorhande-
ner FUSS- und Wanderwege sind die geeigneten ausge-
wählt und markiert worden, und das wird auch in Zukunft
so bleiben. Man soll uns nicht mit der Warnung und Dro-
hung vor grossen Ausgaben und Expropriationen die Kat-
ze den Buckel hinauftreiben. Wenn durch den Bau von
Nationalstrassen oder durch Meliorationen Wanderwege
verloren gehen, muss nach Litera 2 von Artikel Ibis für
Ersatz gesorgt werden, und das ist ganz in Ordnung. Da-
bei soll - wie Herr Bundesrat Hürlimann in der Kommis-
sionssitzung gesagt hatte - geprüft werden, ob allenfalls
Gelder aus dem Nationalstrassenfonds abgezweigt werden

könnten. Jedenfalls mit dem Blick aufs Ganze wird die
Gesamtrechnung aufgehen. Wenn wir die enormen Kosten
für das Gesundheitswesen senken wollen, gibt es nur
eines: den Krankheiten vorbeugen. Zu den besten Prophy-
laxen gehören die Wanderwege und das Wandern; dar-
über sind sich mindestens die Aerzte einig.
Wer steckt denn hinter dieser Initiative? Keine Fanatiker
und Extremisten, keine kleine Gruppe, die mit dem Kopf
durch die Wand will, sondern der Alpenclub, der Schwei-
zerische Bund für Naturschutz und ähnliche Vereinigun-
gen mit einer breiten Basis im Volk. Wir sollten auch im
Ständerat spüren, wo die Leute der Wanderschuh drückt
und uns offenhalten für neue Bedürfnisse, die nun einmal
dem Souverän näherliegen, als manches für uns bedeutsa-
mere Politikum. Ich ersuche Sie, dem Gegenvorschlag des
Nationalrates, der durch die Kommission noch verbessert
wird, zuzustimmen.

M. Péquignot: Parce que des dispositions constitution-
nelles protègent déjà l'enfant, la mère, de travailleur, le
civil et qui sais-je encore, parce qu'on protège aussi le
patrimoine, les sites, les rivières, les lacs, les plantes, les
animaux de tout genre et bientôt les asticots, parce que,
seul de son espèce, le piéton oublié et spolié ne figure
pas encore parmi les protégés de la Confédération, le
moment serait venu de réparer cette injustice en adoptant
la nouvelle disposition constitutionnelle que vous propose
la majorité de la commission. Et parce que 123000 ci-
toyens on't signé en quatre mois l'initiative, parce que les
piétons sont des gens sympathiques, pacifiques, amis de
la nature, parce qu'aussi les dirigeants de l'Association en
faveur de bases légales pour les sentiers et chemins pédes-
tres sont des gens influents qui connaissent la musique -
n'ont-ils pas leur siège à la Beethovenstrasse à Zurich -
et que des gens ont su si bien orchestrer leur action que
non seulement le Conseil national est entré dans la danse
mais que, dans un solo improvisé et généreux, il a rajouté
les cyclistes. La farandole est si bien lancée, la part émo-
tionnelle est si forte que votre commission, elle aussi,
s'est laissé entraîner sur les chemins de l'irrationnel et
vous propose avec deux abstentions, dont la mienne, d'ac-
cepter le contreprojet du Conseil national amputé des
cyclistes, si j'ose dire.
Et pourtant, il existe des milliers de kilomètres de chemins
et de sentiers pédestres dont s'occupent très bien des as-
sociations privées ou publiques, des organisations locales,
régionales, cantonales. Les communes, les cantons et mê-
me la Confédération soutiennent fiancièrement leurs activi-
tés. Les offices de tourisme apportent aussi leur concours,
éditent des guides, des cartes, etc. Qu'on me comprenne
bien, je n'ai rien contre les piétons ni contre les chemins
pédestres dont je reconnais la nécessité 'et que je parcours
volontiers parfois le dimanche. C'est vrai que des chemins
disparaissent, sacrifiés aux routes, aux remaniements par-
cellaires, aux endiguements, c'est vrai qu'ici ou là il y a des
erreurs, des lacunes, des vexations, des incompréhensions.
La situation peut être améliorée. Elle doit l'être. Mais de là
à accepter un nouvel article constitutionnel, il y a un pas
que je ne peux franchir. Souvent, dans ce Parlement, on a
critiqué l'emprise grandissante de l'Etat central. On a sou-
haité et même exigé que la Confédération n'augmente pas
toujours ses tâches et surtout qu'elle limite ses interven-
tions à l'essentiel. M. Ulrich l'a rappelé tout à l'heure. Or,
en l'occurrence, s'agit-il vraiment de l'essentiel? La ques-
tion est superflue. La semaine passée encore, quelques-
uns d'entre vous se sont opposés, avec raison, à l'aug-
mentation des dépenses et que fait-on du principe qui
veut que, pour toute décision, les dépenses qu'elle en-
traîne soient préalablement couvertes? Ici, dans l'euphorie
des sentiers fleuris, tout se passe comme si les obliga-
tions qu'on va imposer à la Confédération ne coûteront
rien ou si peu en regard des millions consacrés aux
routes et aux chemins de fer, que cela ne vaut pas la
peine de s'y arrêter. Mais M. Hürlimann, conseiller fédéral,
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nous le confirmera, il faudra du personnel, une nouvelle
section spéciale. L'obligation faite à l'alinéa 2 du contre-
projet de veiller à la construction de chemins de rem-
placement, a-t-on pensé à ses conséquences financières?
A combien cela reviendra-t-il? Personne ne s'en préoc-
cupe. On ferait œuvre beaucoup plus utile en renonçant à
un appareil administratif coûteux et non indispensable, 'en
doublant, par exemple, la subvention fédérale actuelle.
Cela serait moins cher et plus profitable aux piétons. Pré-
tendre, comme on l'a dit en commission, qu'on doit tenir
compte des 123759 signataires de l'initiative, est un mau-
vais argument. Sinon pourquoi tout à l'heure avez-vous
balayé, à l'exception de notre collègue Graf, les 115673
signataires de l'initiative pour douze dimanches sans véhi-
cules à moteur? Le nombre n'est pas un critère valable
d'appréciation et vous le savez bien. Mais les jeux, sinon
les chemins, semblent faits. Vouloir remonter le courant
est aussi vain que de cracher contre le vent. Et pourtant
la mesure qu'on nous propose est inutile, mais il paraît
que c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. En littéra-
ture peut-être mais pas dans une constitution fédéralel
C'est pourquoi je ne voterai ni l'initiative ni le contrepro-
jet.

Knüsel: Ich habe mir beim Studium der Volksini'tiative zur-
Förderung der FUSS- und Wanderwege und beim Gegen-
vorschlag des Nationalrates einmal die Frage gestellt: Gibt
es ein kantonales Raumplanungsleitbild oder gibt es Re-
gionalplanungsstudien, die sich eingehend mit der Frage
der Wanderwegnetze befassen? Ich komme zum Schluss,
dass das - wenigstens bis heute - nicht der Fall ist. Ich
habe mich auch gefragt, ob die Leute, die hinter der Initia-
tive stehen - ganz ähnlich, wie das die Herren Vorredner
getan haben - Fantasten, Menschen, die abseits der Wirk-
lichkeit stehen, sind oder ob es die Liebenswürdigkeit sei,
die eine Zuneigung bewirkt? Ich glaube, es sind Realisten
mit einem guten Blick in die Zukunft. Bei aller Anerken-
nung aber - und das möchte ich betonen an die Adresse
der Initianten - hätte ich von meiner Warte aus dem ur-
sprünglichen Initiativtext nicht zustimmen können, und
zwar aus der Ueberlegung heraus, dass im ersten Absatz
der Initiative festgehalten ist, dass der Bund auf dem We-
ge der Gesetzgebung nicht nur die Planung, sondern auch
die Errichtung und den Unterhart eines nationalen Wan-
derwegnetzes sowie die Koordination übernehmen und si-
cherstellen müsse. Ich glaube, diese Meinung passt nicht
ganz in das finanzpolitische Bild unseres Landes; anderer-
seits müssen wir doch zugeben, dass ein gut unterhalte-
nes und koordiniertes Wanderwegnetz das Juvel einer je-
den Landschaft darstellt.
Darf ich das Problem von meine Warte aus beleuchten?
Ich habe tagtäglich in meinem Berufe mit dem Bau von
Güterstrassen, Walderschliessungsstrassen, Waldbewirt-
schaftungsnetzen zu tun. Es drängt mich, bei dieser Gele-
genheit Herrn Bundesrat Hürlimann für die 'entgegenkom-
mende Art und Weise, wie sie uns bei der Bewirtschaftung
der Wälder und der Bewirtschaftungsstrassen in den Wäl-
dern entgegengebracht wird, herzlich zu danken. Diese
Strassen gehören zu den idealsten Wanderwegen, die wir
kennen. Auch das muss einmal gesagt werden. Aber wenn
wir die Klassifizierung unserer Strassennetze betrachten -
nehmen Sie es mir nicht übel -, so diskutiert doch gar
niemand über die Frage, wie beispielsweise das kantonale
Strassennetz in das nationale eingefügt werden muss.
Klar, es gibt in den Regionen Diskussionen, aber da wird
gegenseitig abgesprochen. Die kantonalen Strassen, die
unsere Dörfer verbinden und bedienen, sind koordiniert
übergeführt in die Gemeindestrassen.
Nun haben wir die Aufgabe, eine aktive landwirtschaftliche
Strukturpolitik zu betreiben: Güterzusammenlegungen. Ich
bin ausserordentlich froh darüber, dass die Ingenieure, die
heute die Güterzusammenlegungen durchführen (im Ge-
gensatz zu früher), zugleich auch die Ortsplanungen
durchführen müssen. Damit haben wir heute die Gewähr,

dass die Ortsplanung mit dem Wegnetz der gesamten Ge-
meinde oder eines Gemeindeverbundes übereinstimmt. Zum
zweiten, dass nicht nur die Quartierstrassen, die Bewirt-
schaftungswege in die Landwirtschaft, sondern auch die
Wege in die Wälder hinein - wenn später die Zusammen-
legung kommt-, ebenfalls gewährleistet werden.
Wie geht es nun weiter mit den Bewirtschaftungswegen,
nicht nur im Flachland, sondern vor allem auch in der vor-
alpinen Hügelzone? Wenn einmal die landwirtschaftlichen
Liegenschaften erschlossen sind, fragt sich keine Genos-
senschaft und kein Ingenieurbüro, das den Auftrag hat,
dieses ganze Verbundsystem aufzubauen: Wie geht es
weiter? Am Schluss steht der Alpweg. Ich glaube, der Sinn
des nationalrätlichen Gegenvorschlages liegt nicht primär
darin, dass der Bund finanziell viel leistet, sondern, was ich
mich frage, ist das: Ist es nicht lohnenswert und notwen-
dig, dass jene, die die landwirtschaftlichen Güterstrassen
bauen, sei es im Berggebiet, im Talgebiet, in der Ueber-
gangszone, in den gefährdeten Landschaften berücksichti-
gen, dass hier Verknüpfungspunkte entstehen und die Ver-
zahnung zwischen den Wanderwegen auf der einen Seite
und den Bewirtschaftungswegen auf der anderen Seite er-
folgen muss?
Einige Beispiele: Eine Güterstrasse, gebaut zu einem land-
schaftlich herrlich schönen Punkt. Wenn die Liegenschaft
des Emmenegger oder des Huber erschlossen ist, dann
hört dieses Strässchen an der Einfahrt der Scheune auf.
Bei schönem Wetter - wir haben es heute gehört bei der
Initiative über die 12 autofreien Sonntage - fährt der
Stadt- oder Agglomerationsbewohner über die National-
strasse, die Kantonsstrasse, die Gemeindestrasse; zuletzt
fährt er auf der Güterstrasse, und der Bauer im Berggebiet
erfährt dann das unvermeidliche: 50, 100, 200 oder mehr
Autos vor seinem Hause zu haben. Was an diesen Ueber-
gangspunkten fehlt, das sind geordnete Parkplätze, wo der
Wanderer, der nun tatsächlich als solcher in die Natur
hinausgeht, geordnet und mit gutem Gewissen sein Auto
abstellen kann. Nicht dass es dazu kommt, dass er mit
schlechtem Gewissen sein Auto in die Alpweiden, in die
Gras- und Heumatten hinstellen muss und den Bauer ver-
ärgert. Ich glaube, das trägt in keiner Art und Weise zum
gegenseitigen Verständnis bei. Was auch fehlt, sind Tonn-
nen oder Kübel, in die der Wanderer den Abfall aus sei-
nem Rucksack hineinwerfen kann. Weder die Forstwirt-
schaft noch die Abteilung für Landwirtschaft, nämlich jene,
die Bodenverbesserungskredite gewähren müssen, sind in
der Lage, dieses Problem einer Lösung entgegenzubrin-
gen. Das Ueble an der ganzen Geschichte ist, dass zwi-
schen der Schweizerischen Vereinigung, den kantonalen
Vereinigungen für Wanderwege, die sich die allergrösste
Mühe geben, auch den Kurvereinen, den Verkehrsverei-
nen niemand abstimmt und gegenseitig koordiniert. Das
ist - glaube ich - ein echtes Anliegen. Nehmen wir dieses
«Findelkind» doch in die Familie auf, es wird sich lohnen.
Ich glaube sogar, dass die Gemeinden und Verkehrsverei-
ne ohne weiteres in der Lage sein werden, diese Probleme
zu lösen, wenn ihnen ein Koordinator hilft. Unsere Nach-
kommen werden uns bestimmt dankbar sein, wenn wir
dem Gegenvorschlag des National rates (ausgenommen die
Radfahrwege) zustimmen. Nach meiner Interpretation der
Dinge geht es doch nicht um die Frage Föderalismus oder
Zentralismus, sondern es geht primär um eine gegenseiti-
ge Kontaktnahme. Nehmen wir als Beispiel die Gebiete,
durch die die Erdgasleitung Holland-Italien erstellt wurde.
Mit guten Gründen sind dort Zufahrtswege noch und noch
erstellt worden; aber kein Mensch sprach davon, wie diese
Strässchen weitergeführt werden sollten.
Vergessen Sie eines nicht: Selbst die Gütersträsschen im
Berggebiet, für die der Bauer 70, 80 oder mehr Prozent
Beiträge der öffentlichen Hand erhält, bringen oft Perime-
terlasten, die 200 Franken je Vieheinheit übersteigen. Ich
habe grosses Verständnis für jenen Bergbauern, der ver-
langt, dass sein Zufahrtssträsschen mit einem Hartbelag
versehen werde. Der normale, vernünftige Wanderer wird
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für diese Anliegen ebenfalls Verständnis aufbringen. Vor
allem im voralpinen Gebiet liegt ja neben dem Asphalt
noch ein kleines Kiesbankett, auf dem er auch gehen
kann. Lieber den Wanderer in der Alpweide, als eine hoff-
nungslose Blechlawine, bei welcher der Bauer später noch
belangt wird, falls ein Stück Vieh mit der Glocke am Hals
ein solches Auto verkratzt. All das sind unliebsame Dinge,
die bei gegenseitiger Absprache geregelt werden könnten.
Ich habe auch grosses Verständnis für all die Probleme
des Herrn Bundesrat Hürlimann; aber ich lege Wert dar-
auf, in Zukunft alle diese Fragen koordiniert regeln zu
können. Ich befürworte den Gegenvorschlag des National-
rates.

Weber: Ich schicke voraus: Ich beantrage Ihnen, dem Be-
schluss des Nationalrates zuzustimmen, d. h. die Wünsche
der Radfahrer (es mögen gesamthaft annähernd zwei Mil-
lionen sein) mitzuberücksichtigen und die Radwege in den
Verfassungstext einzubeziehen.
Ich unterstütze den Grundgedanken der Initiative. Er
kommt auch im Gegenvorschlag des Nationalrates in mo-
difizierter Form zur Geltung. Deshalb schliesse ich mich
dieser Formulierung an.
Dem Wert und der Bedeutung des Wanderns sind viele
anerkennende Worte gewidmet worden. Ich will davon
nichts wiederholen. Der motorisierte Verkehr hat aber
nicht nur den Fussgänger verdrängt und das Wandern
vergessen lassen; er hat auch für den Radfahrer so viele
Schwierigkeiten gebracht, dass das eigentliche Radwan-
dern beinahe von der Bildfläche zu verschwinden droht. Er
hat auch für jene, die heute noch auf die Verwendung des
Zweirades täglich angewiesen sind, die Strasse zur Hölle
gemacht. Ich denke hier an die Arbeiter und Angestellten
- besonders auch an die älteren unter ihnen -, die kein
Auto besitzen oder es aus achtbaren Gründen zu Hause
lassen und für den Weg zur Arbeit das Fahrrad benützen
möchten. Für diese Radfahrer hat man lange nichts oder
zu wenig getan. Je besser die Strassen ausgebaut wurden,
desto grösser wurden die Gefahren für die Radfahrer. Herr
Cavelty hat diese Gefahren im Nationalrat drastisch ge-
schildert. Ich zitiere:
«Lange Einspurstrecken zwängen die Velos zwischen mör-
derischen Autos links und rechts ein. Lichtsignale wech-
seln in Geschwindigkeiten, die für Autos bestimmt sind,
und überlassen die Radfahrer auf der halben Strecke dem
Gegenverkehr. Umfahrungen verkürzen dem motorisierten
Verkehr die Fahrzeit, verlängern aber dem Velofahrer die
Strecke.»
Ich füge bei: Auch für den radfahrenden Arbeiter, der sich
auf dem Weg zum oder vom Arbeitsplatz befindet, sind die
Strecken nicht nur länger, sondern auch gefährlicher und
umständlicher geworden. Ich könnte hier einiges aus dem
Klagenkatalog der radfahrenden Arbeiter erzählen. Zuge-
geben, die Schwierigkeiten sind nicht aus verwerflicher
Absicht geschaffen worden, man hat sie einfach verges-
sen, oder es ist von jenen Leuten geplant worden, die sel-
ber nicht mehr velofahren.
Es ist wohl überflüssig, auf das kleine Heer von Schülern
hinzuweisen, die täglich mit dem Rad zur Schule fahren
und oft über weite Strecken vielen Gefahren ausgesetzt
sind.
Herr Bächtold hat heute ein Loblied auf das Auto und die
motorisierte Zeit gesungen. Ich teile seine Auffassung
weitgehend, aber es wäre falsch, zu vergessen, dass es
noch andere Formen der Fortbewegung gibt, die nicht nur
aus volkswirtschaftlichen Ueberlegungen, sondern auch
aus gesundheitspolitischen Gründen beachtet werden
müssen.
Nun gedenkt man, den Fussgängern entgegenzukommen.
Ich unterstütze diese Bestrebungen. Warum sollte man
aber nicht konsequent sein und gleich auch die Radfahrer
berücksichtigen? Fussgänger und Radfahrer sind sich
wohl näher, als man glaubt. Velofahren und Wandern gehö-
ren zusammen, beurteilt aus der Sicht des Zweckes und
der Bedeutung. Der Ausdruck «radwandern» ist nicht erst

in letzter Zeit entstanden; er bestätigt die nahe Verwandt-
schaft der beiden Fortbewegungsarten.
Man sagt, die Einheit der Materie sei nicht gewahrt. Die-
ses Argument ist wirklich an den Haaren herbeigezogen.
Ich bin nicht Jurist, aber ich habe in meiner langjährigen
politischen Tätigkeit unterscheiden gelernt, was juristisch
fundiert ist und was eher als juristische Spitzfindigkeit,
wenn nicht gar juristische Ausflucht bezeichnet werden
muss. Es kommt darauf an, ob man das Mittel der Fortbe-
wegung als einziges Kriterium für die Beurteilung der Ein-
heit der Materie gelten lassen wolle oder nicht. Der
Grundgedanke muss sein, dass der Mitbürger sich in einer
heilen Umwelt ohne zusätzliche Gefahren fortbewegen
könne. Diese Gefahren kennen wir. Sie stammen vom
enormen motorisierten Verkehr und gelten für Fussgänger
und Radfahrer in gleicher Weise. Beiden Teilen soll im
Verfassungsartikel Rechnung getragen werden.
Ich habe das Votum des Herrn Nationalrat Cavel'ty, das er
zur Frage der Einheit der Materie gemäss Artikel 27 Ab-
satz 2 des Geschäftsverkehrsgesetzes im Nationalrat abge-
geben hat, aufmerksam gelesen. Herr Cavelty ist Jurist.
Ich habe festgestellt, dass die Mitglieder unserer Kommis-
sion dieses Votum nicht gelesen hatten; daher sind ver-
mutlich die Intentionen des Herrn Cavelty in die Kommis-
sionsberatungen nicht einbezogen worden. Erlauben Sie
mir deshalb, aus den langen Ausführungen einen kurzen
Abschnitt zu zitieren. Die finden den Passus auf Seite 979
im «Amtlichen Bulletin des Nationalrates» der Herbstses-
sion 1977. Er sagte dort: «Bei dieser Gelegenheit verweise
ich auf die neueste Praxis des Bundesgerichtes und der
Bundesbehörden zu einer anderen Frage, nämlich zur Ein-
heit der Materie. Nach Bundesgerichtsentscheid 99 la, Sei-
te 645 ff., ist die Einheit der Materie gegeben, wenn zwi-
schen den verschiedenen Vorschlägen im Hinblick auf ih-
ren Zweck ein Zusammenhang besteht. Nach der Praxis
der Bundesbehörden, veröffentlicht im Bundesblatt 1974 l
1272, ist die Einheit der Materie gegeben, wenn verschie-
dene Teile einer Vorlage in einem innern Zusammenhang
stehen. Zur Frage der Einheit der Materie möchte ich mit
dem Hinweis auf die Praxis des Bundes selber schliessen.
Diese Praxis erlaubte es, am 12. Juni in einem einzigen
Rekapitulationspunkt über die Frage der Mehrwertsteuer
und über die Frage der Wehrsteuer abzustimmen. Wenn
also die Mehrwertsteuer und die Wehrsteuer den Grund-
satz der Einheit der Materie nicht verletzten, so noch viel
weniger die Wander- und Velowege.»
Ich will Sie nicht belästigen mit vielen Zahlen, möchte Sie
aber immerhin auf die Entwicklung der letzten Jahre auf-
merksam machen. Das Fahrrad scheint wieder en vogue
zu sein. Die Zahl der Mofafahrer, vor allem aber der Rad-
fahrer, hat in letzter Zeit gewaltig zugenommen. 1970 wa-
ren es 1,2 Millionen Fahrräder, im letzten Jahr bereits 1,7
Millionen. Dazu kommen noch 0,7 Millionen Mofafahrer. In
ändern Fragen versucht man die Ansicht von Verbänden in
die Ueberlegungen einzubeziehen und wenn möglich zu
berücksichtigen. Man fragt sie nach ihren Meinungen, so
zum Beispiel den TCS und ACS in Verkehrsfragen usw. Es
gibt auch eine nationale Zweirad-Konferenz. Ihr gehören
über eine Million Mitglieder an. Vermutlich hat man diese
nicht nach ihrer Meinung gefragt oder nicht fragen kön-
nen. Ich habe erst heute vernommen, dass sich diese
Zweirad-Konferenz an den Ständerat wenden wollte, als
sie kürzlich vernahm, dass unsere Kommission den Ge-
danken der Fahrradwege wieder verlassen will. Vermutlich
steht dieser Konferenz ein eher weniger wirkungsvoller
Apparat zur Verfügung; aus einem Regiefehler ist das
Schreiben nicht bis zu uns gelangt. Herr Nationalrat Ganz,
ein passionierter Radfahrer, hat mir vor ungefähr einer
Stunde einen Entwurf, den er zur Einsicht erhalten hatte,
unterbreitet. Damit die Stimme dieser Konferenz im Stän-
derat doch noch vernommen werden kann, erlaube ich
mir, ein paar Sätze daraus zu zitieren.
Es wird hier geschrieben: «Ihre vorberatende Kommission
hat Ihnen bezüglich der Initiative für die Förderung von
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FUSS- und Wanderwegen die Annahme des Gegenvor-
schlages des Nationalrates empfohlen, allerdings unter
Weglassung der Fahrradwege. Wie einer Mitteilung ent-
nommen werden konnte, soll auf die Förderung eines Rad-
wegnetzes und eines Radwegbaues verzichtet werden aus
finanziellen Gründen. Wir erlauben uns nach einlässlicher
Prüfung der Angelegenheit, durch unser leitendes Büro
Ihnen unsere Ueberzeugung mitzuteilen, dass der modifi-
zierte Gegenvorschlag des Nationalrates keine untragba-
ren finanziellen Lasten für Bund, Kantone und Gemeinden
mit sich bringt. Und dies aus folgenden Gründen: Eine
Anzahl Kantone und Gemeinden haben notgedrungen be-
reits begonnen, Radwege anzulegen, besonders wegen der
durch den Verkehr in dichter besiedelten Gebieten stark
gefährdeten Schuljugend. Die Erstellung unserer Anlagen
muss jedoch intensiviert werden. Es geht um die Sicher-
heit und Gesundheit unserer Jugend und erwerbstätigen
Zwei radfahre r. Ausserdem bietet der Mangel an einer zu-
sammenhängenden Führung der Radwege durch Koordi-
nieren der Massnahmen auf der unteren Ebene im tägli-
chen Verkehr Schwierigkeiten. Für die Radwanderer und
Radsportler ist in den letzten Jahren durch die Anstren-
gung der Verkehrs- und Sportverbände wie TCS und SRG
bereits einiges geschehen. Weitere Realisationen stehen
bevor. Es handelt sich beim zur Diskussion stehenden
Bundesbeschluss auch um eine wirksame, unfallverhin-
dernde Verkehrsentmischung, die bei nunmehr 2,35 Millio-
nen auf die Benützung von Radwegen verpflichteten Rad-
und Mopedfahrern höchste Dringlichkeitsstufe erreicht hat.
Ohne Unterstützung durch den Bund würden auf diesem
Gebiete die Realisierungen weiterhin stark zurückgehen.
Wir bitten Sie daher, zum Schütze unserer Jugend und der
zahlreichen im heutigen Verkehr stark benachteiligten
Zweiradfahrer, dem Gegenvorschlag des Nationalrates mit
der Modifizierung der Fahrradwege Ihre geschätzte Unter-
stützung zu gewähren.» Soweit das Schreiben der Natio-
nalen Zweirad-Konferenz.

Tun wir etwas Mutiges! Ich bitte Sie - und damit stelle ich
formell den Antrag - den Beschlüssen des Nationalrates
zuzustimmen.

M. Genoud: Je me permets d'intervenir pour soutenir la
proposition de M. Ulrich approuvant le projet d'arrêté du
Conseil fédéral qui invite le peuple et les cantons à rejeter
l'initiative populaire; et ceci bien entendu sans présenter
de contreprojet. Je voudrais d'abord vous assurer que je
reconnais pleinement l'importance de la marche à pied et
la nécessité de sentiers pédestres. Je suis moi-même un
partisan de ce sport et chaque fois que mes loisirs m'en
laissent le temps je ne manque pas de m'y livrer. Mais de
là à prétendre qu'il y a une nécessité d'introduire un arti-
cle dans la constitution fédérale, je crois qu'il y a un pas
que nous ne devons pas si allègrement franchir. Il me
semble que nous nous trouvons en face d'un problème qui
doit être d'abord résolu par l'initiative privée et ensuite,
subsidiairement, au niveau des communes et peut-être
dans certains cas des cantons eux-mêmes. En Valais, en
1975, nous avons mis sous toit une législation en faveur de
l'Union valaisanne du tourisme et des sociétés locales de
développement. Elle crée un impôt d'affectation par la
perception d'une taxe de séjour. Dans les tâches qui sont
assignées aux communes ou que ces dernières peuvent
déléguer aux sociétés de développement, nous avons pré-
cisément fait figurer la construction et l'entretien de che-
mins de promenade. L'Association valaisanne du tourisme
pédestre s'occupe également de ces questions et je crois
que nous offrons un nombre impressionnant de chemins
pédestres de toute nature, de longueurs variées et de
difficultés de parcours également très étalées. Il y a, sem-
ble-t-il, aussi dans les nombreux articles de presse et les
propres tenus, une confusion qui est en train de se pro-
duire dans la tête des requérants en matière de chemins
pédestres, de chemins agricoles et de chemins forestiers.

Les chemins agricoles, les chemins de remaniement par-
cellaire, les chemins d'amélioration foncière et les che-
mins forestiers servent, dans bien des cas, les besoins du
tourisme pédestre et c'est heureux. Je pense même,
comme l'a dit M. Reverdin ce matin, qu'il faudrait pouvoir
développer l'intérêt pour ces chemins particulièrement en
fin de semaine lorsque les travaux sont interrompus.
Quant à prétendre qu'il faut freiner l'asphaltage de ces
chemins, c'est - je crois - introduire une confusion.
D'abord il faut savoir que les chemins servant l'économie
agricole et l'économie forestière sont construits par des
maîtres d'œuvre bien déterminés, généralement des «con-
sortages» ou des collectivités de droit public comme par
exemple les bourgeoisies dans notre canton. Si les pro-
priétaires de ces chemins doivent un jour décider un re-
vêtement en dur, il ne faudrait pas croire que c'est par un
mauvais plaisir à l'endroit des touristes qui s'adonnent à
la marche à pied. Il faut reconnaître que les frais d'entre-
tien de ces chemins sont beaucoup plus élevés s'ils ne
sont pas revêtus. Il y a une nécessité financière pour ces
secteurs de l'économie (pas si riches d'ailleurs) de devoir
réduire les frais d'exploitation annuels. En outre, dans des
cas particuliers, le revêtement en dur répond à une autre
nécessité. Je voudrais vous dire que même dans la plaine
du Rhône - où les problèmes d'entretien ne seraient pas
élevés puisqu'il n'y a pas de pentes - nous avons dû sys-
tématiquement revêtir ces chemins de façon à éviter une
trop grande quantité de poussière sur les fruits et les lé-
gumes; ce qui en aurait compromis les bonnes chances
d'écoulement.
Il faut, je crois, avoir aussi à l'esprit les nécessités vitales
d'autres secteurs de l'économie, secteurs qui, par ailleurs,
sont propriétaires de ces chemins, même si ces derniers
ont été partiellement subventionnés.
J'en viens maintenant à la proposition qui nous est faite:
une variante à un article STquater nouveau. D'abord l'ali-
néa 1 précise que la Confédération définit les principes
applicables aux chemins pédestres. Cet article, à lui seul,
me fait frémir car je me demande si l'on verra prochaine-
ment l'obligation de devoir mettre à l'enquête la création
de chemins établis selon un plan au 1 :5000, épuré en-
suite au 1 :1000, si nous aurons sur le plan suisse des déci-
sions d'uniformisation pour la construction et la signalisa-
tion de ces chemins. Cet aménagement y perdrait consi-
dérablement en charme et en fantaisie. De plus, contraire-
ment à ce que M. le président de la commission disait tout
à l'heure, ces directives imperatives venant d'une instance
fédérale ne constituent pas un bon exemple de fédéra-
lisme coopératif. L'alinéa 1b/s de ce nouvel article me
donne davantage de craintes encore si on le considère à
la lumière de notre souci de fédéralisme. On y dit en effet
que «l'aménagement et l'entretien des réseaux pédestres
relèvent des cantons.» Je cite à nouveau l'exemple du
Valais qui a réglé cette matière en la laissant à l'initiative
privée et subsidiairement aux communes. Je vois mal
qu'aujourd'hui, par le détour d'un article dans la constitu-
tion fédérale, on en fasse pour toute la Suisse une tâche
cantonale. Je le vois d'autant moins car il s'agirait d'une
charge nouvelle et importante qui incomberait aux can-
tons. En outre, comme le texte de l'initiative populaire n'im-
pose pas de charges aux cantons, ceux-ci n'ont pas eu la
possibilité, dans le cadre de la procédure de consultation,
de se déterminer sur cette très importante question. Je
trouve même que formellement, du point de vue de la pro-
cédure, il serait inadmissible que, sans entendre les inté-
ressés et au nom du fédéralisme, on impose aux cantons
cette importante nouvelle matière. Voilà une raison sup-
plémentaire pour ne pas pouvoir accepter la proposition
de la commission. Je ne reviendrai que très brièvement
sur les questions liées à la situation des finances fédé-
rales. J'aimerais élargir le débat à la situation des fi-
nances publiques en Suisse. Monsieur le Président, vous
avez dit tout à l'heure, au nom de la commission: «Pour la
Confédération, c'est une gou'tte d'eau par rapport à ce que
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l'on fait pour l'automobile.» Je voudrais quand même rap-
peler que les dépenses importantes faites pour l'automo-
bile (notamment au chapitre des routes nationales et des
routes principales) sont couvertes par des taxes spéciales
sur les carburants. Je ne pense pas qu'ici on envisage de
faire payer une vignette à ceux qui voudront encore
s'adonner au tourisme pédestre sur les sentiers de 1er ou
de 2e classe. Par contre, je constate que les finances pu-
bliques sont dans une situation très précaire, non seule-
ment les finances de la Confédération, mais également
celles de la très grande majorité des cantons et aussi des
communes. Je ne crois pas que l'opération proposée re-
vête un caractère d'urgence et de nécessité tel qu'aujour-
d'hui, nous devions faire fi aussi facilement des leçons
que nous a données le souverain lors des récentes con-
sultations populaires en matière de finances publiques. Je
considère donc qu'étant donné la situation des finances
publiques, il ne serait pas raisonnable d'accepter aujour-
d'hui cette nouvelle tâche. S'agissant de tâches nouvelles,
je crois que la procédure actuellement en cours en vue
d'une nouvelle répartition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons conduirait à ce que les efforts à faire
au niveau cantonal pour donner une bonne réponse soient
un peu relâchés si, pendant que se déroule cette opéra-
tion de consultation, nous donnions aujourd'hui l'impres-
sion que nous ne prenons pas très au sérieux l'important
problème de la répartition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons et si nous acceptions à la fois de don-
ner à la Confédération la compétence théorique de créer
et d'entretenir des sentiers pédestres - tâche qui, de fa-
çon aussi évidente, ne doit pas être de sa compétence -
et, d'autre part, sans entendre les cantons, nous leur di-
sions une fois de plus qu'ils doivent assumer telle et telle
tâche nouvelle. Je crois que le respect des compétences
des instances politiques de ce pays en souffrirait considé-
rablement et ce serait vraiment dommage, surtout dans les
circonstances présentes.
Voilà dans quel éclairage je vois ce problème. Je pense
que la grande majorité de nos concitoyens, compte tenu
des circonstances du moment, doivent parfaitement pou-
voir admettre que, sans qu'il soit en rien porté préjudice
au tourisme pédestre, il est raisonnable d'inviter le citoyen
à refuser cette initiative et de ne pas essayer de faire un
demi-pas en proposant un contreprojet.
En conclusion, je soutiens la proposition de notre collègue
Ulrich et vous prie d'accepter le projet d'arrêté du Conseil
fédéral.

Hofmann: Bei aller Ungeduld, die vorhanden sein mag,
mögen Sie doch noch einem Bekehrten, einem Paulus,
einige Bemerkungen gestatten.
Anfänglich begrüsste ich die ablehnende Konsequenz des
Bundesrates. Bis vor einem Monat hätte ich ungefähr über
die Angelegenheit gesprochen wie die Herren Ulrich, Ge-
noud und Péquignot. Als Kommissionsmitglied oblag mir
die Pflicht eines näheren Studiums; dazu kam das ideaie
Ziel der Initiative und, ich gebe zu, die sympathische und
sachliche Vertretung derselben durch die Initianten. Ich
habe inzwischen den Wandel durchgemacht, den Herr
Bächtold an einzelnen Kommissionsmitgliedern festgestellt
hat. Warum? Es ist unbestritten, dass auf dem Gebiete des
Wanderwegwesens Grosses geleistet worden ist. Wer
aber objektiv hinschaut, muss ebenfalls feststellen, dass
gerade infolge der technischen Entwicklung Lücken und
Mängel entstanden sind. Es scheint mir die Beurteilung
der Situation in ihren Kantonen durch die Herren Ulrich
und Genoud etwas selbstgerecht zu sein. Herr Ulrich hat
bereits von einem Beispiel im Kanton Schwyz gehört, das
ich auch kenne, wo plötzlich die Nationalstrasse N 3 einen
in der Karte eingetragenen Wanderweg abgeschnitten hat.
Bei näherer Betrachtung gelangte ich zur Auffassung,
dass gewisse Vorschriften in der Bundesverfassung not-
wendig und auch vertretbar sind und dass der heutige
Zustand zu unbefriedigenden Auswirkungen geführt hat.

Der Bund erlässt laufend Gesetze, welche die Anliegen
des Fussgängers tangieren, oftmals massgeblich beeinflus-
sen. Und ich glaube nun, dass in die Verkehrsbauten, in
die Massnahmen zum Schütze der Umwelt, der Verbesse-
rung der Volksgesundheit, zur Rücksicht auf Pflanzen, Tie-
re, Jagd, Fischerei, Vögel usw. auch Rücksichten gehören
auf den Träger all dieser Vorkehren in seiner natürlichsten
und gesündesten Erscheinungsform, den Wanderer und
Fussgänger. Nur so kann meines Erachtens auf Bundes-
ebene eine harmonische und durch die technische Ent-
wicklung notwendig gewordene Gesamtwirkung erzielt
werden.
Man kann sich fragen: Gehört eine solche Bestimmung
überhaupt in die Bundesverfassung? Eine Frage, die ich
anfänglich negativ beantwortete. Es verblieb den Initianten
kaum eine andere Möglichkeit, als auf diesem Weg die
überkantonale Zusammenarbeit und Koordination zu errei-
chen. Sodann handelt es sich um ein Anliegen von allge-
meiner, breiter Bedeutung. Einer Notiz von Professor Mül-
ler von der Universität Bern entnehme ich folgende wenige
Sätze: «Der neue Wanderwegartikel ist in diesem Sinne
dem notwendigen Verfassungsrecht zuzuordnen, räumt er
doch dem Bund die Kompetenz zur Grundsatzgesetzge-
bung ein, die er anderenfalls wohl nicht besitzen würde.
Die Pflicht zur Rücksichtnahme auf die FUSS- und Wan-
derwegnetze kann zudem nur als Verfassungsnorm die nö-
tige, den Gesetzgeber einschliessende Durchschlagskraft
gewinnen.»
Bei aller Abneigung, die ich besitze gegen neue Bundes-
kompetenzen, neue Bundesaufgaben, neue Verflechtung,
statt die anzustrebende Entflechtung und gegen neue Aus-
gabenquellen, bin ich nun doch der Meinung, im Sinne
des Gegenvorschlages der Kommission könne, dürfe, müs-
se die Kompetenz dem Bunde eingeräumt werden zum
Erlass von Grundsatznormen zur Koordination und Förde-
rung eines idealen Anliegens. Ich glaube, es ist nicht rich-
tig, dass man hier nun ein Exempel einer, wie mir scheint,
undifferenzierten Entflechtung statuieren will. Weder die
Initiative noch die Initianten verdienen das, und die Initia-
tive scheint mir nicht geeignet zu sein.
Wir haben in der Kommission im Gegenvorschlag des Na-
tionalrates eine wesentliche Entlastung vorgenommen; ich
möchte Sie dringend bitten, dem Antrag Weber nicht zuzu-
stimmen. Die Radfahrwege kamen im Nationalrat ziemlich
spontan in den Artikel hinein, und man hat offenbar die
finanziellen Auswirkungen nicht bedacht, kaum geahnt.
Wir haben in der Kommission darüber gesprochen. Als
Herr Bundesrat Hürlimann ausführte, dass die Herstellung
dieser an und für sich begrüssenswerten Radfahrwege
Milliarden kosten könnten, haben wir uns gesagt: Auf die-
se Weise dürfen wir nicht legiferieren. Wir können nicht
abschätzen, was das kostet und was das für Folgen hat.
Bitte entlasten Sie den Gegenvorschlag von dieser schwe-
ren Bürde, weil er sonst gefährdet sein könnte!
Ich glaube, was der Gegenvorschlag vorsieht, ist vernünf-
tig, besonders dann, wenn man von ihm nicht einen per-
fektionistischen Gebrauch machen wird. Ich sehe vorab
legislatorische Massnahmen des Bundes in der laufenden
Gesetzgebung, welche dieses Gebiet tangiert, sodann sei-
ne koordinierenden Massnahmen. Wenn man sich auf die
Aufgabe beschränkt, die im Sinne der Initianten liegt, die
diesem Gegenvorschlag zuzustimmen scheinen, dann kann
der «Bölima», den Herr Bundesrat Hürlimann aufgezeigt
hat, die Schaffung einer neuen, mindestens einer neuen,
grossen Sektion im Departement des Innern, nicht mehr
ernst genommen werden. Wir alle waren und sind der Auf-
fassung: Das darf nicht sein. Wo auf privatem Wege auf
einfachere Weise bereits sehr viel geleistet worden und vor-
handen ist und die Anhänger weiterhin zur freiwilligen
Mitarbeit bereit sind, darf nicht ein neues Musterbei-
spiel bundesstaatlicher Perfektion geleistet werden.
Noch eine kurze politische Bemerkung: Die Initianten sind
vernünftige Leute. Sie vertreten ein sehr populäres Anlie-
gen. Treiben wir dieses nicht in die Hände extremerer
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Kreise, die vermutlich davon sehr gerne Profit machen
würden.
Ich empfehle in diesem Sinne, dem Gegenvorschlag der
Kommission zuzustimmen.

Bundesrat Hürllmann: Ich kann mir vorstellen, dass Sie um
diese Zeit eigentlich lieber eine Wanderung in irgendei-
nem schön verschneiten Wald in der Umgebung von Bern
machen würden. Aber wir alle sind jetzt mit Rücksicht auf
unsere Traktandenliste und die Initiative verpflichtet, auch
dieses Geschäft und diese «Wanderung» noch abzu-
schliessen.
Ich möchte zunächst dem Präsidenten für die durchaus
objektive Darstellung der Kommissionsarbeiten, aber auch
allen Votanten danken, welche die Problematik mit Pro
und Kontra sehr deutlich gemacht haben. Ich muss beifü-
gen: Ich habe diese verfassungsrechtliche «Höhenwande-
rung» in Ihrem Rate mit grossem Interesse verfolgt.
Ich bin, ähnlich wie Herr Ständerat Bächtold, zur Sitzung
der Kommission gegangen, in der Hoffnung, dass der
Ständerat oder die ständerätliche Kommission doch Ver-
ständnis haben würden für die Argumentation des Bundes-
rates. Ich war dann im umgekehrten Sinn überrascht, als
ich nicht die erwarteten «Apostel Pauli» vorgefunden ha-
be, sondern eine Mehrheit von «Saulussen», die von der
Warte und vom Standpunkt des Bundesrates abgewichen
sind.
Darf ich zunächst festhalten: Niemand in diesem Saal -
ich glaube sogar in unserem Land - bestreitet die Notwen-
digkeit und die Schönheit des Wanderns sowie dessen Be-
deutung für unsere Gesundheil Das steht hier nicht zur
Diskussion. Die Frage lautet vielmehr, und das wurde auch
in Ihrer Diskussion deutlich: Soll diese Angelegenheit auf
Verfassungsstufe gehoben und damit zu einer Bundesauf-
gabe gemacht werden? Ich will hier noch einmal die Stel-
lungnahme des Bundesrates darlegen, schon mit Rück-
sicht auf den Antrag von Herrn Ulrich und der übrigen
Herren, die ihn unterstützen: Es sind drei Aspekte, die ich
im Namen des Bundesrates vorgetragen habe. Wir haben
uns erstens ganz allgemein eine Zurückhaltung gegenüber
neuen verfassungsmässigen Aufgaben des Bundes aufer-
legt. Es sind dafür drei Gründe massgebend. Wenn Sie
sich an unsere Diskussionen über die Richtlinien des Bun-
desrates für die Legislaturperiode erinnern, dann haben
Sie immer wieder mit Recht - ich unterstütze diese Hal-
tung persönlich sehr - darauf hingewiesen, dass es nicht
mehr anders geht, als dass wir uns immer wieder auf Prio-
ritäten konzentrieren, auch Prioritäten setzen und entspre-
chend agieren. Wir haben in der nächsten Zeit einige Prio-
ritäten, die mit Ihnen zusammen bereits festgelegt sind, zu
realisieren. Stichworte: Raumplanung, Umweltschutz, Ge-
samtverkehrspolitik, Gesamtenergiepolitik, Konjunktur-
massnahmen; dazu kommt unsere Hauptsorge, die Sanie-
rung der Bundesfinanzen sowie die Regelung der Finanz-
politik im Verhältnis Bund/Kantone ganz allgemein.
Zweiter Grund für diese Abwehr gegenüber der Uebernah-
me von neuen verfassungsrechtlichen Aufgaben ist die
unmittelbar angelaufene Diskussion der Aufgabenteilung
zwischen Bund und Kantonen. Sie haben gestern der
Presse entnehmen können, dass die Kantone bereits recht
aktiv reagieren; die Finanzdirektoren haben sich zusam-
mengetan und erklärt: Wir spüren die Notwendigkeit, dass
diese Entflechtung, diese neue Kompetenzverteilung zwi-
schen Bund und Kantonen vorgenommen wird. Wir sollten
deshalb nicht ausgerechnet jetzt bereits wieder von dieser
Zielsetzung abweichen, und wir sollten nicht mit den Ten-
denzen der letzten Jahre weiterfahren, die dazu führten,
dass man - wenn Sie vor allem unsere Verfassungsge-
schichte verfolgen - ständig neue Aufgaben an den Bund
im Sinne einer Zentralisierung überwiesen hat. Die Absicht
- Herr Bächtold hat hier durchaus recht - ist natürlich
weitverbreitet, mit einer Initiative solche Anliegen von zen-
traler Stelle aus schneller und unter Umständen auch effi-
zienter zu regeln, als wenn man dies mit der Kooperation

unter den Kantonen tun müsste. Ob diese rein pragmati-
sche Ueberlegung genügt, um mit Verfassungsrecht die
Aufgaben einfach an den Bund zu weisen, ist eine Frage,
die Sie entscheiden müssen.
Und der dritte Grund, Herr Ulrich hat ihn mit Recht er-
wähnt: Bei der Volksabstimmung vom 12. Juni 1977 tönte
es sehr laut: Weniger Staat und vor allem weniger Bundl
Wenn es wirklich mit dieser Forderung ernst gemeint Ist,
dann müssen wir natürlich auch bei einem derart sympa-
thischen Anliegen den Mut haben zu sagen: Das ist nun
nicht eine typische Bundesaufgabe.
Zweiter Aspekt: Es ist nicht so, dass wir auf Bundesebene
für die Wanderwege nichts tun, und wir brauchen auch
keine zusätzliche Verfassungskompetenz, um noch mehr
zu tun. Herr Knüsel hat dies richtigerweise erwähnt. Neh-
men Sie unsere Waldwege. Für die Erschliessung der For-
ste, der Wälder, geben wir im Jahr 10-15 Millionen Fran-
ken aus. Wir verfügen gegenwärtig über etwa 55 000 km
Waldwege; wir sorgen dafür, dass diese Waldwege nicht
asphaltiert werden und dass sie nicht mit Fahrzeugen be-
fahren werden, ausgenommen für die Bewirtschaftung (für
Traktoren und landwirtschaftliche Fahrzeuge, vor allem
während der Werktage). Das gilt es zu berücksichtigen,
zugleich muss man auch bedenken, dass der Waldwegbau
weitergeführt wird. Ich darf auch die Meliorationen erwäh-
nen und ferner darauf hinweisen, dass wir uns bei jedem
Bahnniveauübergang vor allem der Fussgänger erinnern.
Ich darf bei dieser Gelegenheit auch den Ausbau der
Wanderwege im Zusammenhang mit dem Nationalstras-
senbau erwähnen. Wenn uns von den kantonalen Baudi-
rektionen entsprechende Vorschläge gemacht werden,
dann sind wir in bezug auf die Schaffung von Ersatzwegen
ausserordentlich grosszügig. Als wir die Nationalstrasse
von Bern nach Thun gebaut haben, ist der Wanderweg
entlang der Aare ausgebaut worden. Ich könnte viele der-
artige Beispiele anführen. Es ist beizufügen, dass wir jähr-
lich mit rund 60000 Franken unsere Schweizerische Ar-
beitsgemeinschaft für Wanderwege, der wir sehr viel zu
verdanken haben - das möchte ich anerkennen -, unter-
stützen und dass wir sie auch mit einem Forschungsauf-
trag im Zusammenhang mit diesem Problem zusätzlich fi-
nanzierten.
Noch ein dritter Aspekt: die personellen und finanziellen
Konsequenzen. Man hat heute und auch in der Kommis-
sion gesagt: Das braucht nicht einen zusätzlichen Verwal-
tungsapparat. Einen Apparat sicher nicht, aber ohne Ver-
waltung wird es nicht gehen, und eine Verwaltung wird
auch Kosten verursachen. In diesem Gebiet muss ich er-
klären: Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der
Glaube. Hingegen die Erfahrung fehlt mir nicht. Ich kann
das an zwei Beispielen darlegen. Wir haben Artikel 22qua-
ter BV sehr ähnlich formuliert, wie das jetzt beim Gegen-
vorschlag zur Wanderweginitiative der Fall ist. Da heisst
es im Zusammenhang mit der Raumplanung: «Der Bund
stellt auf dem Wege der Gesetzgebung Grundsätze auf für
eine durch die Kantone zu schaffende, der zweckmässigen
Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedlung des
Landes dienende Raumplanung. Er fördert und koordiniert
die Bestrebungen der Kantone und arbeitet mit ihnen zu-
sammen.» Konsultieren Sie das Budget, das Sie die letzte
Woche verabschiedet haben. Diese Raumplanung kostet
uns heute, obwohl das Gesetz noch nicht in Kraft ist, 11
Millionen Franken, dies obwohl wir noch nichts für die
sogenannte Koordinierung zusätzlich getan haben. Oder
nehmen Sie den Artikel 24sexies, wo es heisst: «Der Na-
tur- und Heimatschutz ist Sache der Kantone, der Bund
hat in Erfüllung seiner Aufgaben das heimatliche Land-
schafts- und Ortsbild, geschichtliche Stätten sowie Natur-
und Kulturdenkmäler zu schonen und, wo das allgemeine
Interesse überwiegt, ungeschmälert zu erhalten.» Ich habe
vor etwa 14 Tagen eine erste Serie von schützenswerten
Objekten unserer Landschaft verabschieden können, weil
das uns hier zur Pflicht gemacht wird, obwohl es eigent-
lich Aufgabe der Kantone wäre. In meiner Abteilung für
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Natur- und Heimatschutz werden rund 10 Personen be-
schäftigt, und wir geben jährlich rund 5 Millionen Franken
aus, um diese Anliegen wahrzunehmen.
Ich wollte gar nicht - ich will es Herrn Ständerat Hofmann
nochmals sagen - den «Bölimann» an die Wand malen;
aber - das wurde in der Kommission übrigens durchaus
bestätigt - man kann sich nicht vorstellen, dass einfach
der Verfassungsartikel in die Verfassung aufgenommen
wird, ohne dass dann etwas geschieht. Da muss ich beifü-
gen, dass mir die Initianten als sehr sympathische und
vernünftige Leute erscheinen, aber es sind aktive Leute,
und sie haben die Neigung, aufgrund einer solchen Ver-
fassungsbestimmung weitere Forderungen und Begehren
zu stellen. Mögen Sie beschliessen, wie Sie wollen. Ich
hätte mit Rücksicht auf die Diskussion, die jetzt in diesem
Rat gewaltet hat, sehr den Wunsch, dass man bei einer
Gesetzgebung, die nur Grundsätze aufzustellen hat, nicht
einen Perfektionismus auslöst, wie er leider in unserer
helvetischen Gesetzgebung viel zu stark üblich und Praxis
ist. Richtig ist, dass mit der Streichung der Radwege im
Gegenvorschlag Kosten gespart werden können. Ich habe
das im Anschluss an die Kommissionssitzung noch einmal
genau berechnen und überprüfen lassen. Grundsätzlich ist
festzustellen, dass wir Radwege haben sollten. Da teile ich
weitgehend die Auffassung, die in der Begründung dafür
angeführt wurde. Diese Wege müssen aber nicht primär
entlang den Nationalstrassen gebaut werden. Radwege
sind vor allem erwünscht als Verbindung zwischen Städten
oder Dörfern. Das Beispiel der Schulkinder trifft zu. Dort
wäre natürlich mit unserer Politik der Hauptstrassennetz-
Realisierung dafür zu sorgen - mit den Kantonen zusam-
men -, dass diese Strassen, welche die Siedlungen unter-
einander verbinden, mit den entsprechenden Radwegen
versehen werden. Das ist in einer künftigen Gesetzgebung
hinsichtlich der Hauptstrassen durchaus möglich; das will
ich nicht ausschliessen. Ich muss aber «infach darauf hin-
weisen, dass mit dieser Bestimmung - wenn wir sie streng
anwenden wollen -, wonach der Bund für Ersatzwege
auch in bezug auf die Fahrräder zu sorgen habe, einige
hundert Millionen Franken Kosten verbunden sind. Ich ha-
be das noch einmal überpüfen lassen: Rund eine Milliarde
für Radwege im Zusammenhang mit dem Nationalstrassen-
netz und etwa rund 500 bis 600 Millionen für Radwege im
Zusammenhang mit dem Hauptstrassennetz (Tals'trassen).
Glücklicherweise gibt es ja schon solche Radwege. Ich
würde auch künftig Radwege, kombiniert mit Haupt- und
Gemeindestrassen, begrüssen.
Ich komme zum Schluss: Ich gebe ohne weiteres zu,
dass der Gegenvorschlag des Nationalrates besser als der
Text der Initiative is't. Vom Standpunkt der Kosten aus ist
er durch Ihre Kommission verbessert worden. Der Bundes-
rat hält aber mit Rücksicht auf die Konsequenzen und auf
seine grundsätzliche Haltung in bezug auf die Uebernah-
me neuer Aufgaben an seinem Vorschlag fest. Ich bitte
Sie, in diesem Sinne dem Bundesrat zuzustimmen.

Präsident: Wir kommen zur Bereinigung der verschiedenen
Anträge. Ich schlage Ihnen folgendes Vorgehen vor: In
einer Eventualabstimmung entscheiden wir, wie der Ge-
genvorschlag aussehen solle, nämlich Version Nationalrat
oder Version Kommission (d. h. mit oder ohne Radwege).
In der definitiven Abstimmung würden wir dann das Resul-
tat dem Antrag Ulrich/Bundesrat gegenüberstellen.

Abstimmung - Vote
Eventuell - A titre préliminaire
Für den Antrag der Kommission 27 Stimmen
Für den Antrag Weber (Zustimmung zum Nationalrat)

2 Stimmen

Definitiv - Définitivement
Für den Antrag der Kommission 14 Stimmen
Für den Antrag Ulrich/Bundesrat 17 Stimmen

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes 19 Stimmen
Dagegen 11 Stimmen

An den Nationalrat - Au Conseil national

Schluss der Sitzung um 13.15 Uhr
La séance est levée à 13 h 15
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üben und deren wirtschaftliche Lage die Auszahlung von
Beiträgen nicht rechtfertigt, solche nicht mehr erhalten.

Texte de la motion du 2 novembre 1977
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale
du 28 juin 1974 instituant une contribution aux frais des
détenteurs de bétail de la région de montagne et de la
zone préalpine des collines, de telle sorte que les presta-
tions en question ne soient plus allouées aux détenteurs de
bétail pour lesquels l'agriculture ne constitue pas la pro-
fession principale et dont la situation matérielle ne justifie
pas qu'ils bénéficient de cet appoint. Il est invité à soumet-
tre un projet dans ce sens aux Chambres fédérales.

Präsident: Der Bundesrat ist bereit, diese Motion entge-
genzunehmen. Ich konnte bis jetzt von keiner Seite einen
anderen Antrag auf Nichtüberweisuhg der Motion hören.
Darf ich annehmen, dass Sie auch die Motion Ihrer Kom-
mission stillschweigend überwiesen haben. Es ist dies der
Fall. Das Geschäft ist erledigt.

An den Nationalrat - Au Conseil national

#ST# 77.013
FUSS- und Wanderwege. Volksinitiative.
Fristenverlängerung
Chemins et sentiers. Initiative populaire.
Prolongation du délai

Beschluss des Nationalrates vom 12. Dezember 1977
Die Frist zur Behandlung der Volksinitiative betreffend
FUSS- und Wanderwege wird nach Artikel 29 Absatz 4 GVG
verlängert bis 20. Februar 1979.

Décision du Conseil national du 12 décembre 1977
Le délai imparti pour l'examen de l'initiative populaire sur
les chemins et sentiers est prolongé jusqu'au 20 février
1979 (conformément à l'art. 29, 4e al., de la loi sur les rap-
ports entre les conseils).

M. Morler-Genoud, rapporteur: Je serai bref. A la suite de
la décision de notre conseil, la semaine passée, de propo-
ser le rejet de l'ini'tiative sur les chemins et sentiers, sans
adopter le contreprojet du Conseil national, nous avons
créé une divergence. Cet objet a été renvoyé au Conseil
national et sa commission n'a pas encore eu le temps de
se réunir et d'étudier cette divergence. Elle a dès lors
proposé au Conseil national, qui a accepté à une très
forte majorité de prolonger le délai prévu par la loi dans
lequel l'initiative doit être examinée par nos deux Cham-
bres.
Vous avez sous les yeux le texte du Conseil national. Je le
relis: «Le délai imparti pour l'examen de l'initiative popu-
laire sur les chemins et sentiers est prolongé jusqu'au
20 février 1979 (conformément à l'art. 29, 4e al., de la loi
sur les rapports entre les conseils).»
Votre commission vous propose à l'unanimité de vous ral-
lier à ce texte. Je vois que M. le conseiller fédéral Hürli-
mann n'est pas là. J'ai eu l'occasion d'en discuter ce ma-
tin avec lui: il est également entièrement d'accord avec
cette proposition et il m'a chargé, au cas où il ne serait
pas là, de vous en faire part.

Zustimmung - Adhésion

#ST# Petitionen - Pétitions

M. Bourgknecht, rapporteur: A.u nom de la commission
des pétitions, j'ai l'honneur de vous soumettre quatre rap-
ports écrits qui vous ont été distribués et qui concernent
trois pétitions et une demande de prise à partie.
En ce qui concerne les interventions Stoffer, Hunter et
Droz, je puis m'y référer simplement et vous demander de
suivre les propositions de votre commission unanime. En
revanche, la décision prise hier au Conseil national, au
sujet de la pétition Thaler, m'oblige à vous fournir quel-
ques éléments complémentaires.
Après un examen long, minutieux et bienveillant du cas
Thaler, les commissions des deux conseils étaient parve-
nues aux mêmes conclusions. Le dommage invoqué par
M. Manfred Thaler n'est pas imputable à la Confédération
qui, au vu des dispositions légales en vigueur, n'assume
aucune responsabilité. De toute façon, le principe de la
séparation des pouvoirs ne permet pas aux Chambres de
se substituer aux instances administratives et civiles aux-
quelles le pétitionnaire s'est adressé ou aurait pu s'adres-
ser pour faire valoir les droits qu'il invoquait. Néanmoins,
pour tenir compte du cas particulier, les commissions sug-
géraient d'aller au-delà de l'offre favorable qui lui avait été
faite en 1975 et qu'il avait acceptée - versement de 25000
francs et prêt de 20 000 francs - en ce sens que la Confé-
dération aurait, toujours sans reconnaissance de respon-
sabilité, renoncé à exiger de lui le remboursement du prêt
moyennant que, de part et d'autre, l'affaire soit considérée
comme liquidée.
Dans sa séance d'hier, le Conseil national a fait sienne,
par 69 voix contre 47, une proposition Hubacher dont la
teneur est la suivante: «Je propose de renvoyer le rapport
à la commission des pétitions en l'invitant par la même
occasion à proposer le versement à M. Thaler de dom-
mages-intérêts raisonnables. Le nouveau rapport devrait
autant que possible être présenté à la session spéciale de
janvier. M. Thaler et l'expert officiel devraient être enten-
dus par la commission.»
Votre commission s'est spécialement réunie ce matin pour
arrêter sa position au vu de cette décision. Devait-on at-
tendre que le Conseil national se prononce définitivement
ou soumettre la proposition qui avait été arrêtée précé-
demment?
A l'unanimité, elle vous propose d'adopter son rapport
tendant à rejeter la requête de M. Thaler, sauf à recom-
mander au Département fédéral des finances et des
douanes, qui y a d'ores et déjà donné son accord, d'aban-
donner la créance née du prêt qui lui avait été consenti, à
la condition toutefois que l'affaire soit liquidée et qu'il ne
soit plus possible de revenir sur elle. Elle considère que le
pétitionnaire avait la possibilité de faire fixer judiciairement
ses droits et qu'il y a renoncé en toute connaissance de
cause pour choisir une voie politique d'intervention en soi
impropre à lui donner satisfaction. Entrer dans les vues de
M. Thaler revient à provoquer une grave confusion entre
les divers pouvoirs et le Parlement, pas plus qu'il ne peut
modifier les décisions des tribunaux, même si elles n'em-
portent pas sa conviction, ne doit pas se transformer en
une sorte d'instance judiciaire suprême destinée à dire le
droit sur des prétentions de nature civile ou administrative
relevant d'autorités d'un autre ordre. Cela est d'autant
plus vrai dans le cas Thaler que l'intéressé n'a pas voulu
suivre la voie qui lui était ouverte, vraisemblablement par-
ce qu'il avait conscience de la faiblesse de sa thèse et de
l'échec prévisible de son procès. Mais il y a plus. Ainsi
que je l'ai déjà dit (cf. en. 15 du rapport), M. Thaler avait
transigé extra-judiciairement avec le Département fédéral
des finances et des douanes et il est désagréable de
constater que, sans raison objective, il remet en cause un
arrangement généreux à défaut d'obligation de la part de
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